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es hat wirklich sehr lange gedauert, aber nun ist es 
soweit: die Auenhainer Straße in Güldengossa ist 
fertig und wird am 17. Dezember 2018 um 14:30 
Uhr an der Liebertwolkwitzer Straße vom ersten Bei-
geordneten des Landkreises, Herrn Gerald Lehne, 
freigegeben. Alle Anlieger der Straße sind herzlich 
eingeladen.

Wir mussten in den Akten blättern, um uns zu 
vergewissern, wann die Planungen für die Straße 
begonnen hatten. Es war vor 10 Jahren als das 
Landratsamt gemeinsam mit der LMBV und uns 
die durchaus sehr anspruchsvolle Aufgabenstellung 
für diese Straße erarbeitet haben. Es ging ja nicht 
einfach darum, die Straßendecke zu sanieren. 
Viele Randbedingungen galt es zu beachten:

•	 Das	von	der	Gemeinde	bereits	erarbeitete	
Oberflächenentwässerungsmanagement galt es 
einzubinden

•	 Die	Radwegeführung	von	Großpösna	kommend	
war zu beachten.

•	 Eine	Entlastung	der	Schulstraße	vom	Busverkehr	
sollte erzielt werden.

•	 Neue	Fußwege	und	eine	neue	Straßenbeleuchtung	
waren auf der teilweise schmalen Straße zu 
planen.

•	 Und	so	ziemlich	alle	Medien	mussten	von	den	
entsprechenden Unternehmen mitgeplant werden.

Im	November	2009	konnte	Ihnen,	liebe	Bürgerinnen	
und Bürger, von Güldengossa eine erste Fassung 
der Entwurfsplanung vorgestellt werden. Viele 
Einwendungen und Anregungen konnten diskutiert 
und in der weiteren Planung beachtet werden. 2011 
lag dann die fertige Entwurfsplanung vor auf deren 
Grundlage die Genehmigungsplanung erarbeitet 
wurde. Im Jahr 2012 wurde diese bei der Landesdi-
rektion eingereicht und um Zustimmung gebeten. 

Das schreibt sich jetzt so kurz auf, dabei gab 
es unzählige Abstimmungsrunden, um die oben 
erwähnten Randbedingungen auch alle optimal 
beachten	zu	können.	Z.B.	allein	für	die	Radwege-
führung südlich der Straße, um in Güldengossa auf 
die vom Bus entlastete Schulstraße ohne Querung 
der	Kreisstraße	einbiegen	zu	können,	waren	mehre-
re Gespräche mit dem Autobahnamt zu führen. Es 
mussten nämlich alle Anforderungen der Autobahn-
meisterei für eine schnelle (auch für den Radfahrer 
sichere) Zufahrt auf die Kreisstraße ausdiskutiert 
und in die Planung umgesetzt werden. 
Leider musste der Landkreis aufgrund massiver Ein-
wendungen gegen den geplanten Straßenbau und 
fehlendem Einverständnis zu der Inanspruchnahme  
von privatem Grund und Boden ein langwieriges 
Planfeststellungsverfahren durchführen.
Dieses Verfahren nahm weitere drei Jahre in 
Anspruch. 
Im Jahr 2016 gings dann endlich mit dem Bau der 
neuen Trinkwasserleitung im ersten Bauabschnitt 
los. Das heißt, reichlich zwei Jahre hat der Straßen-
bau	mit	allen	Nebenbaustellen	insgesamt	gedauert.	
Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass diese 
lange Zeit mit Umleitungen und beschwerlichem 
Durchkommen zum eigenen Grundstück für alle 
Güldengossaer eine große Belastung war. Aber nun 
ist es geschafft und wir haben die gesteckten Ziele 
alle erreicht. Das war nicht zuletzt nur dank der sehr 
guten Zusammenarbeit mit den verantwortlichen 
Mitarbeitern	des	Landkreises	Leipzig	möglich.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4,1 Mio. 

Ihnen liebe Bürgerinnen und Bürger, wünsche ich 
ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Start 
ins neue Jahr.

Ihre Bürgermeisterin
Dr. Gabriela Lantzsch

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Großpösna, 
Seifertshain, Störmthal, Güldengossa 

und Dreiskau-Muckern,



Erledigte Maßnahmen im Kalenderjahr 2018

 1. Weiterführung Grundhafter Ausbau der Dorf-
straße	in	Störmthal	im	Bereich	ab	nördlichen	
Ortseingang	bis	Rödgener	Weg

2. Fertigstellung des grundhaften Ausbau 
Auenhainer Straße in Güldengossa durch den 
Landkreis Leipzig

3. Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der 
Auenhainer Straße in Güldengossa

4. Fußwegebau und Straßendeckenanpassungen 
in der Waldstraße und im Birkenweg

5. Ausbau des „Alten Aussichtspunktes“ am 
Störmthaler	See	am	Parkplatz	Störmthal	Süd

6. Erneuerung der elektrotechnischen Versorgung 
(Ersatz Freileitung durch Erdkabel) in der Seiten-
straße	durch	die	MITNETZSTROM

7. Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der 
Seitenstraße und Teilen der Querstraße

8. Errichtung weiterer Trockentoiletten am  
Störmthaler	See

9.	 Weiterführung	des	Bebauungsplanes	 
„Ortsmitte	Störmthal“

10. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan  
„hofpferde Seifertshain“

11. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan  
„Muckern Südwest“

12. Planung und Beginn Realisierung der Erschließung 
für den Bebauungsplan „Muckern Südwest“

13. Aufstellung des Bebauungsplans „Generationen-
park	Großpösna“	

14. Erneuerung der Trink- und Abwasseranlagen in 
Teilen der Feldstraße und der Langen Straße 
durch AZV Parthe

15. Weiterführung des Bebauungsplanes  
„2. Änderung Grunaer Bucht“

16. Durchführung von Ersatzmaßnahmen auf den 
Spielplätzen	Waldspielplatz,	Störmthal	und	
Güldengossa

17. Durchführung von Baumaßnahmen (Erweiterung 
des Speiseraums sowie Sanierungsarbeiten) in 
der Grundschule

18. Erneuerung der Schallschutzauskleidung des 
Deckenbereiches in der Mehrzweckhalle des

      Bürger- und Vereinshauses
19.	Sanierungsmaßnahmen	an	der	Sanitätsscheune	

Seifertshain
20.  Abschluss der Sanierung am Holzhaus im 

botanischen Garten
21. Errichtung einer Buswendeschleife für den 

ÖPNV	am	nördlichen	Ende	der	Alten	F	95
22. Durchführung eines studentischen Architektur-

wettbewerbes	für	den	Störmthaler	Kanal
23.  Durchführung einer 1. Änderung zum Bebau-

ungsplan „Ortsmitte“ 
24. Durchführung einer 4. Änderung zum Bebau-

ungsplan	„Störmthal	Nord	1.1“
23. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaß-

nahmen im Gemeindegebiet
24. Unterhaltungsmaßnahmen am Wegenetz des 

Störmthaler	See
25. Bestandspflege in den Aufforstungen
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Interkommunale Zusammenarbeit in der 
Region Partheland beginnt

Am	16.	November	wurde	im	Brandiser	Rathaus	mit	
den Unterschriften der Bürgermeister der Städte 
Brandis	und	Naunhof	und	der	Gemeinden	Bors-
dorf,	Großpösna,	Belgershain	und	Parthenstein	die	
Region Partheland ins Leben gerufen. 

Gemeinsames Ziel der künftigen Zusammenarbeit 
ist es, die Region im Dreieck der florierenden Groß-
stadt Leipzig sowie den Mittelzentren Wurzen und 
Grimma zu stärken. „Wir wollen dadurch nicht nur 
gemeinsam Synergien nutzen sondern auch deut-
lich	sichtbarer	und	hörbarer	werden,	insbesondere	
gegenüber	Fördermittelgebern“,	erklärt	Arno	Jesse,	
Bürgermeister der Stadt Brandis gemeinsam mit der 
Großpösnaer	Bürgermeisterin	Dr.	Gabriela	Lantzsch,	
beide Anschieber dieses Projektes. 

Die Kooperation soll dazu führen, auf kommunaler 
Ebene enger zusammen zu arbeiten. So werden 
gemeinsame Handlungsfelder unter anderem beim 
vorbeugenden Brandschutz, bei der Wartung und 
Beschaffung von Computertechnik, beim Daten-
schutz, der Fachkräfteakquise sowie Ausschrei-
bung und Vergabe gesehen. Abgestimmt werden 
sollen u.a. die Unterhaltung und Entwicklung von 
Gewässern, der Hochwasser- und Umweltschutz, 

ortsverbindende Bus- und Bahnlinien, die Schul-
netzplanung sowie die Kinderbetreuung und die Ak-
quise von Gewerbeansiedlungen. Auch im Rahmen 
der touristischen Vermarktung gibt es Schnittstellen. 
So	könnten	Rad-,	Wander-	und	Reitwegekonzepte	
aufeinander abgeglichen und Veranstaltungen der 
Partner mitbeworben werden. 

Grund für die Kooperation ist einerseits die Tatsa-
che, dass die Aufgaben einer Kommunalverwaltung 
stetig zunehmen und vielfältiger werden. Darauf 
müsse man mit einer entsprechenden Struktur 
reagieren,	um	diese	möglichst	effizient	zu	erfüllen.	
Die eng verbundene und koordinierte interkommu-
nale Zusammenarbeit ist dabei ein entscheidendes 
Instrument. Andererseits verstehen sich die sechs 
Kommunen in der Region Partheland als Aktions-
raum, der Synergien nutzt. 

„Jede der einzelnen Kommunen bleibt dabei natür-
lich selbstständig, von Eingemeindung kann keine 
Rede sein“, betont Volker Zocher, Bürgermeister der 
Stadt	Naunhof.	„Zugleich,“	so	seine	Amtskollegin	
Gabriela	Lantzsch	aus	Großpösna,	„sollen	mit	dem	
neuen Aktionsraum Partheland die Entwicklungs-
chancen für jede einzelne der beteiligten Kommu-
nen	erhöht,	Synergien	genutzt	und	Ressourcen	zum	
Wohle aller Beteiligten geteilt werden.“ 
Die unterzeichnete Absichtserklärung zur interkom-
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Leiter der Jugend- 50,00 EUR/pro Dienstmonat
feuerwehr
Stellvertreter des   25,00 EUR/pro Dienstmonat
Leiters der Jugendfeuerwehr  
Leiter der Kinder-   50,00 EUR/pro Dienstmonat
feuerwehr     
Stellvertreter des   25,00 EUR/pro Dienstmonat“
Leiters der Kinderfeuerwehr

2. Gerätewarte
Atemschutzgerätewart 50,00 EUR/pro Dienstmonat
Gerätewart 25,00 EUR/pro Dienstmonat
Bekleidungswart 25,00 EUR/pro Dienstmonat
 
2. 
§ 3 Absatz 2 der Feuerwehrentschädigungssatzung 
wird folgendermaßen neu gefasst.
„(2) Übt ein Funktionsträger aus dem Bereich der 
Wehrleitung (§ 2 Abs.2 Ziffer 1) eine weitere Funk-
tion im Bereich der Gerätewarte (§ 2 Abs.2 Ziffer 2) 
aus, werden die Entschädigungsbeträge für beide 
Funktionen gezahlt.“

3. 
§ 5 Absatz 1 der Feuerwehrentschädigungssatzung 
wird folgendermaßen neu gefasst:
„(1) Je Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist pro 
Dienstmonat	ein	Festbetrag	in	Höhe	von	5,00	EUR	
einzuplanen	und	in	das	Sondervermögen	der	Feuer-
wehr für Kameradschaftspflege abzuführen.“

4. 
§ 5b der Feuerwehrentschädigungssatzung wird 
folgendermaßen neu gefasst.
„§ 5b - Ausbildungsentschädigung
(1) Für die Teilnahme und den erfolgreichen 
Abschluss eines Lehrgangs werden folgende Ent-
schädigungen ausgezahlt:

Lehrgänge auf Landkreisebene   50 EUR
Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule 100 EUR
Sachsen 
Teilnahme an Seminaren, Aus- und  10 EUR
Fortbildungen bei Dritten       

munalen	Zusammenarbeit	können	Sie	auf	unserer	
Internetseite www.grosspoesna.de nachlesen. 
In den kommenden zwei Jahren wird untersucht, 
in welchen Bereichen eine Zusammenarbeit der 
Städte und Gemeinden künftig etabliert werden soll. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Daniel Strobel
Hauptamtsleiter

5. Änderungssatzung
zur Feuerwehrentschädigungssatzung vom 
26.05.2003

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 2 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	9.	
März 2018 (SächsGVBl. S. 62) und § 15 Abs. 4 des 
Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) 
vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl.  S. 245, 647), das 
zuletzt durch das Gesetz vom 10. August 2015 
(SächsGVBl. S. 466) geändert worden ist) hat 
der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Großpösna	am	
19.11.2018	folgende	5.	Änderung	der	Feuerwehr-
satzung vom 26.05.2003 in der Fassung der 4. 
Änderungssatzung vom 22.05.2012 beschlossen:

§1
Änderungen

1.
§ 2 Absatz 2 der Feuerwehrentschädigungssatzung 
wird folgendermaßen neu gefasst:

„(2) Die Entschädigung wird wie folgt geleistet:
1. Funktionen in der Wehrleitung
Gemeindewehrleiter 120,00 EUR/pro Dienstmonat 
Ortswehrleiter  80,00 EUR/pro Dienstmonat
Stellvertreter des   25,00 EUR/pro Dienstmonat
Ortswehrleiters 
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Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.
§ 4 Abs. 4 Satz 1 bis 3 SächsGemO sind nur 
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der 
Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen 
worden ist.

Großpösna	,	den	20.11.2018	 	
Dr. Gabriela Lantzsch
Bürgermeisterin

3. Änderungssatzung
zur Hundesteuersatzung der Gemeinde 
Großpösna vom 18.02.2013

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 2 Satz 1 der 
Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung	vom	9.	März	2018	(SächsGVBl.	S.	
62) und § 7 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetz 
in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	9.	März	
2018 (SächsGVBl. S. 116) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde	Großpösna	am	19.11.2018	folgende	
Änderungssatzung beschlossen: 

§ 1 Änderungen

1.	§	7	Nr.	7	wird	folgendermaßen	neu	gefasst:
Nr.	7		Herdengebrauchs-	und	Herdenschutzhunden	
in der erforderlichen Anzahl.

2.	Nach	§	7	Nr.	7	wird	folgende	Nr.	8	ergänzt.	

Nr.	8	Therapiebegleithundeteams	sowie	therapieun-
terstützende Besuchshundeteams mit entsprechen-
dem	Zertifikat	in	Anlehnung	an	die	Vorgaben	des	
ISAAT – International Society for Animal Assisted 
Therapy und ESAAT – European Society for Animal 
Assisted Therapy.

(2) Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage des Ausbil-
dungsnachweises.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese	Satzung	tritt	am	01.01.2019	in	Kraft.

Großpösna,	den	20.11.2018

Dr. Gabriela Lantzsch
Bürgermeisterin

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 5. Änderungssatzung zur 
Feuerwehrentschädigungssatzung der Gemeinde 
Großpösna	wird	hiermit,	gemäß	der	Satzung	über	
die	öffentliche	Bekanntmachung	der	Gemeinde	
Großpösna	in	der	derzeit	gültigen	Fassung,	öffent-
lich bekanntgemacht.

Nach	§	4	Abs.4	Satz	1	SächsGemO	gelten	Sat-
zungen, die  unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 

erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister den Beschluss nach § 52 
Abs.2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genann-
ten	Frist	die	Rechtsaufsichtsbehörde	den	Be-
schluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.
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§ 2 Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.

Dr. Gabriela Lantzsch  
Bürgermeisterin

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 3. Änderungssatzung zur Hun-
desteuersatzung	der	Gemeinde	Großpösna	wird	
hiermit,	gemäß	der	Satzung	über	die	öffentliche	
Bekanntmachung	der	Gemeinde	Großpösna	in	der	
derzeit	gültigen	Fassung,	öffentlich	bekanntge-
macht.

Nach	§	4	Abs.4	Satz	1	SächsGemO	gelten	Sat-
zungen, die  unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 
erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister den Beschluss nach § 52 
Abs.2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genann-
ten	Frist	die	Rechtsaufsichtsbehörde	den	Be-
schluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- und Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

jedermann diese Verletzung geltend machen.
§ 4 Abs. 4 Satz 1 bis 3 SächsGemO sind nur 
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der 
Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen 
worden ist.

Großpösna	,	den	20.11.2018	
Dr. Gabriela Lantzsch
Bürgermeisterin

Bekanntmachung über die Durchführung 
einer 1. Änderung zum Bebauungsplan 
„Ortsmitte“ gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB)

Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Großpösna	hat	
in	seiner	öffentlichen	Sitzung	am	19.11.2018		
beschlossen, eine 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Ortsmitte“ gemäß  § 1 Abs. 3 durchzuführen. 
Der räumliche Geltungsbereich dieser 1. Änderung 
liegt auf einer Teilfläche des Flurstücks 2/4 der 
Gemarkung	Großpösna	der	Gemeinde	Großpösna.
Die 1. Änderung beinhaltet eine Erweiterung des 
Baufeldes des Bürger-  und Vereinshauses an 
dessen Südseite für einen  Anbau.  Der Anbau hat 
eine Grundfläche von ca. 100 m2. 

Dieser Anbau erhält an seiner Südwestseite einen  
barrierefreien	Zugang.		An	dieser	Stelle	befinden	
sich derzeit  4 Stellplätze, die dadurch wegfallen.
Die Grenzen und der Umgriff des Bebauungsplanes 
sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
Mit der Erarbeitung des Planentwurfes wird das In-
genieurbüro	Dreizehner	aus	Großpösna	beauftragt.	
Sobald die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung	aufgezeigt	werden	können,	wird	die	Gemeinde	
Großpösna	Ziele	und	Zwecke	der	Planung	öffentlich	
darlegen	und	Gelegenheit	zur	Äußerung	und	Erörte-
rung	geben.	Nach	Erstellung	des	Planentwurfes
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liegt auf einer Teilfläche des Flurstücks 2/4 der 
Gemarkung	Großpösna	der	Gemeinde	Großpösna.
Die 1. Änderung beinhaltet eine Erweiterung des 
Baufeldes des Bürger- und Vereinshauses an des-
sen Südseite für einen  Anbau.  Der Anbau hat eine 
Grundfläche von ca. 100 m2. 
Dieser Anbau erhält an seiner Südwestseite einen  
barrierefreien	Zugang.		An	dieser	Stelle	befinden	
sich derzeit  4 Stellplätze, die dadurch wegfallen.

Die Abgrenzung des Plangebietes ist im beigefügten 
Übersichtsplan ersichtlich.

Die notwendigen  umweltbezogenen Informationen 
sind im Umweltbericht verfügbar und dargestellt.
Die vorliegenden umweltbezogenen Informationen 
beinhalten Aussagen und Erkenntnisse zu den 
Schutzgütern 
Pflanzen
Wasser,
Lokalklima
Ortsbild und Erholung,

Der Entwurf der 1. Änderung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans „Ortsmitte“, bestehend aus 
der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen, 
der Begründung sowie dem Umweltbericht wird 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

vom 10.12.2018 bis zum 16.01.2019,

öffentlich	für	jedermann	zur	Einsichtnahme	in	der	
Gemeindeverwaltung	Großpösna,	Im	Rittergut	1,	
04463	Großpösna,	Zimmer	110	(Auslegungsraum),			
während folgenden Zeiten

Montag      13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag	 09:00	-	12:00	Uhr	&	13:00	-	18:00	Uhr
Mittwoch	 09:00	-	12:00	Uhr	&	13:00	-	16:00	Uhr
Donnerstag	09:00	-	12:00	Uhr	&	13:00	-	16:00	Uhr
Freitag	 09.00	-	12:00	Uhr	
ausgelegt. 

wird	der	Entwurf	samt	Begründung	öffentlich	
ausgelegt. Hierauf wird durch Bekanntmachung 
hingewiesen.  

Dr. Gabriela Lantzsch
Bürgermeisterin

 

 

Anlage zum Aufstellungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplans „Ortstmitte“ 
Bekanntmachung der öffentlichen Aus-
legung des Entwurfs zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Ortsmitte“ der Gemeinde 
Großpösna nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB)

Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Großpösna	hat	in	
seiner	öffentlichen	Sitzung	am	19.11.2018	den	
Entwurf der 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Ortsmitte“, bestehend aus der 
Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen, der 
Begründung sowie dem Umweltbericht gebilligt 
und diesen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur Offenlage 
bestimmt. Gleichzeitig werden die Beteiligung der 
Behörden	und	sonstiger	Träger	öffentlicher	Belange,	
deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und die Be-
teiligung	der	Nachbargemeinden	gemäß	§ 2	Abs. 2	
BauGB durchgeführt.

Der räumliche Geltungsbereich dieser 1. Änderung 
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Bekanntmachung zum Wahljahr 2019

Die	Meldebehörde	darf	auf	der	Grundlage	des	§	50	
Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG) Gruppenauskünf-
te aus dem Melderegister an Parteien, Wähler-
gruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen 
erteilen.	Dieser	Möglichkeit	kann	jeder	Wahlbe-
rechtigte	innerhalb	von	zwei	Monaten	ab	Veröffent-
lichung dieser Bekanntmachung widersprechen. 
Anträge	sind	im	Einwohnermeldeamt	Großpösna,	
Im	Rittergut	1,	04463	Großpösna	während	der	
Öffnungszeiten erhältlich.

Birgitt Gräfe
Einwohnermeldeamt

Nachfolgende Beschlüsse wurden in der 
Sitzung des Gemeinderates am 19.11.2018 
beschlossen:

117-690-IV-18 Beschluss über das Absehen 

Während	dieser	Auslegungsfrist	können	Betroffen-
heiten, die durch diese 1. Änderung des Bebau-
ungsplans	„Ortsmitte“	möglicherweise	entstehen,	
sowie	Anregungen	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	
vorgebracht werden. 

Nicht	fristgerecht	abgegebene	Stellungnahmen	
können	bei	der	Beschlussfassung	über	den	Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben.

Des	Weiteren	können	die	o.	g.	Unterlagen	vom	
10.12.2018	bis	zum	16.01.2019	im	Internet	unter	
den Adressen www.grosspoesna.de eingesehen 
werden.

Die	Träger	öffentlicher	Belange	und	Nachbarge-
meinden werden über die Auslegungsfrist in einem 
eigenen Schreiben direkt und einzeln benachrichtigt 
(§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB).

Dr. Gabriela Lantzsch
Bürgermeisterin

 

 

Anlage zum Aufstellungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplans „Ortstmitte“ 
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Der Gemeinderat hat den Entwurf der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes beschlossen. Weitere Infor-
mationen	dazu	finden	Sie	in	der	Bekanntmachung	
auf	Seite	S.	9	dieser	rundschau.	
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

117-694-IV-18 Beschluss zur Lärmaktionspla-
nung der Gemeinde Großpösna 
Lärmaktionsplanung ist gemäß Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz erforderlich für Straßen mit einer 
Belastung über 3 Mio. Kraftfahrzeuge pro Jahr. In 
Großpösna	betrifft	dies	die	BAB	38	sowie	die	S	38.	
Die Lärmkartierung als Grundlage für die Lärmak-
tionsplanung wurde 2017 neu erstellt. Da es keine 
wesentlichen Änderungen gegenüber der Kartierung 
von 2012 bzgl. der genannten Straßen sowie keine 
realisierbare Maßnahmen in absehbarer Zeit gibt, 
wurde ein Lärmaktionsplan ohne geplante Maßnah-
men beschlossen.
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

117-695-IV-18 Beschluss zu den Nachträgen 
1 bis 5 zur Baumaßnahme Dorfstraße Bauab-
schnitte 1 bis 3 in Störmthal 
Während der Bauausführung ergaben sich baube-
dingt notwendige Anpassungen sowie zusätzliche 
Leistungen, die während der Planung nicht zu er-
kennen	waren.	Der	Gemeinderat	hat	die	Nachträge	
mit einem Volumen von 38.377,35 EUR bestätigt.
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

117-696-IV-18 Beschluss zur 5. Änderungssat-
zung der Feuerwehrentschädigungssatzung 
Die Freiwillige Feuerwehr lebt vom ehrenamtlichen 
Engagement der dort tätigen Kameradinnen und 
Kameraden. Der Gemeinderat hat auf Vorschlag des 
Gemeindefeuerwehrausschusses eine Anpassung 
der	Höhe	der	Zuwendungen	zum	Sondervermögen	
Kameradschaftspflege von 2,50 EUR auf 5,00 EUR 

von der Festsetzung des Ausgleichsbetrages im 
Sanierungsgebiet Großpösna „ Ortskern“
Der Gemeinderat hat beschlossen, von der Festset-
zung des Ausgleichsbetrags im Sanierungsgebiet 
Großpösna	„Ortskern“	abzusehen,	da	durch	die	
Maßnahmen im Sanierungsgebiet nur eine gering-
fügige	Bodenwerterhöhung	gutachterlich	ermittelt	
worden ist und der Verwaltungsaufwand für die Er-
hebung des Ausgleichsbetrags in keinem Verhältnis 
zu	den	möglichen	Einnahmen	steht.
Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	2	Ausschluss	wegen	Befangenheit

117-691-IV-18 Beschluss der Satzung zur 
Aufhebung der förmlichen Festlegung des 
Sanierungsgebietes Großpösna „Ortskern“
Die	Maßnahmen	im	Sanierungsgebiet	Großpösna	
Ortskern sind abgeschlossen. Daher hat der Ge-
meinderat die Satzung zur Aufhebung der Satzung 
über	die	förmliche	Festlegung	des	Sanierungsge-
biets	Großpösna	„Ortskern“	beschlossen.
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

117-692-IV-18 Aufstellungsbeschluss zur 
Durchführung der 1. Änderung für den Bebau-
ungsplan „Ortsmitte in Großpösna“ 
Im Zusammenhang mit dem geplanten An- und 
Umbau des Bürger- und Vereinshauses im 
Großpösnaer	Ortskern	macht	sich	eine	Änderung	
des geltenden Bebauungsplanes erforderlich. Der 
Gemeinderat hat dazu den entsprechenden Aufstel-
lungsbeschluss gefasst. 
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

117-693-IV-18 Beschluss zur Billigung des 
Entwurfes sowie zur Durchführung der öffent-
lichen Auslegung und die Durchführung der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange für die 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Ortsmitte“ in Großpösna
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pro Kamerad und Monat beschlossen. Zusätzlich 
wurden Entschädigungen für neue Funktionen, 
bspw. die Leitung der Kinderfeuerwehr geregelt. Die 
Änderungen führen insgesamt zu Mehrausgaben 
von jährlich ca. 5.000 EUR.
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

117-697-IV-18 Beschluss der Finanzierungsver-
träge für den Betrieb der  Kindertagesstätten 
der AWO in der Gemeinde Großpösna für das 
Jahr 2019
Der Gemeinderat hat die Finanzierungsverträge für 
die Einrichtungen beschlossen, die von der AWO 
betrieben werden. Die Vereinbarungen regeln bspw. 
Öffnungszeiten, Schließtage, Anzahl der betreuten 
Kinder	und	vor	allem	den	Haushaltplan	2019	für	die	
einzelnen Einrichtungen.
Abstimmungsergebnis: 15 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	1	Ausschluss	wegen	Befangenheit	

117-698-IV-18 Beschluss des Finanzierungs-
vertrages für den Betrieb der Kindertagesstätte 
des Kleine Hände e.V. in der Gemeinde Großpös-
na für das Jahr 2019
Der Gemeinderat hat dem Finanzierungsvertrag 
für	die	Kita	Göselwürmchen	in	Dreiskau-Muckern	
zugestimmt.
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

117-699-IV-18 Beschluss des Finanzierungs-
vertrages für den Betrieb der Kindertagesstätte 
der Diakonie Leipzig Land in der Gemeinde 
Großpösna für das Jahr 2019
Der Gemeinderat hat dem Finanzierungsvertrag für 
die	Kita	Samenkorn	in	Großpösna	zugestimmt.
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

117-700-IV-18 Beschluss zur Feststellung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2015

Der Gemeinderat hat gemäß § 88 SächsGemO 
den Jahresabschluß zum 31.12.2015 festgestellt. 
Die	örtliche	Prüfung	des	Jahresabschlusses	2015	
erfolgte im Oktober 2018 durch den Wirtschafts-
prüfer Dr. Thomas Schmechel. Der Prüfer erteilte 
den „uneingeschränkten kommunalen Bestäti-
gungsvermerk“.	Nach	der	vom	Freistaat	Sachsen	
festgelegten Doppik-Umstellung müssen auf der 
Basis	der	geprüften	Eröffnungsbilanz	für	das	Jahr	
2013 die Jahresabschlüsse sukzessive nachgeholt 
werden, um bald wieder in den normalen Rhythmus 
zurückzukehren.	Großpösna	ist	eine	der	Gemeinden	
im Landkreis Leipzig, die hier bereits am weitesten 
vorangeschritten sind.
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

117-701-IV-18 Beschluss zur 3. Änderungssat-
zung der Hundesteuersatzung der Gemeinde 
Großpösna
Der Gemeinderat hat beschlossen, künftig für 
Therapiehundeteams, therapieunterstützende 
Besuchshundeteams und Herdenschutzhunde auf 
Antrag eine Befreiung von der Hundesteuer zu 
ermöglichen.	
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

117-702-IV-18 Beschluss zum Grunderwerb 
Botanischer Garten
Seit 2014 bemüht sich die Gemeinde den Botani-
schen Garten von der Stadt Leipzig zu erwerben. 
Nach	Verhandlungen	mit	der	Stadt	Leipzig	zu	
mehreren Kaufvertragsentwürfen hat der Gemein-
derat nun den Erwerb des Botanischen Gartens für 
50.000 EUR beschlossen.
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

117-703-IV-18 Beschluss über die Annahme 
von Spenden
Der Gemeinderat hat die Annahme von zwei 
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In der 112. Sitzung des Verwaltungsausschus-
ses am 12.11.2018 wurden folgende Beschlüs-
se in öffentlicher Sitzung gefasst:

VA-112-1-IV-18 Empfehlungsbeschluss der 
Finanzierungsverträge für den Betrieb der 
Kindertagesstätten der AWO in der Gemeinde 
Großpösna für das Jahr 2019
Dem Gemeinderat wurden die Finanzierungsverträ-
ge zur Beschlussfassung empfohlen. 
Beschlussfassung mit 5 Ja-Stimmen, 
0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen

VA-112-2-IV-18 Empfehlungsbeschluss des 
Finanzierungsvertrages für den Betrieb der 
Kindertagesstätte des Kleine Hände e.V. in der 
Gemeinde Großpösna für das Jahr 2019
Dem Gemeinderat wurde der Finanzierungsvertrag 
zur Beschlussfassung empfohlen. 
Beschlussfassung mit 7 Ja-Stimmen, 
0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen

VA-112-3-IV-18 Empfehlungsbeschluss des 
Finanzierungsvertrages für den Betrieb der 
Kindertagesstätte der Diakonie Leipzig Land in 
der Gemeinde Großpösna für das Jahr 2019
Dem Gemeinderat wurde der Finanzierungsvertrag 
zur Beschlussfassung empfohlen. 
Beschlussfassung mit 7 Ja-Stimmen, 
0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen

VA-112-4-IV-18 Empfehlungsbeschluss zum 
Grunderwerb Botanischer Garten
Dem Gemeinderat wurde empfohlen, den Beschluss 
zum Erwerb des Botanischen Gartens zu fassen. 
Beschlussfassung mit 7 Ja-Stimmen, 
0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen

Spenden für die Sanierung des Gedenksteines in 
Muckern beschlossen.
Abstimmungsergebnis: 16 Ja-Stimmen, 
0	Nein-Stimmen,	0	Enthaltungen

Nachfolgende Beschlüsse wurden in der 
Sitzung des Technischen Ausschusses am 
05.11.2018 gefasst:

TA 97-542-IV-18 Empfehlungsbeschluss zur 5. 
Änderungssatzung der Feuerwehrentschädi-
gungssatzung der Gemeinde Großpösna
TA 97-543-IV-18 Beschluss zum Bauantrag für 
Fl.-St. 229/34 der Gemarkung Großpösna

TA 97-544-IV-18 Beschluss zum Bauantrag für 
Fl.-St. 295/10, 299/1 und 301/28 der Gemar-
kung Großpösna

TA 97-545-IV-18 Beschluss zum Bauantrag für 
Fl.-St. 295/10, 299/1 und 301/28 der Gemar-
kung Großpösna

TA 97-546-IV-18 Beschluss zum Bauantrag für 
Fl.-St. 301/22 der Gemarkung Großpösna

TA 97-547-IV-18 Beschluss zum zum Antrag auf 
Vorbescheid für Fl.-St. 239b der Gemarkung 
Großpösna

TA 97-548-IV-18 Beschluss zum Bebauungs-
plan „An der Bahnhofstraße“ der Gemeinde 
Belgershain

TA 97-549-IV-18 Beschluss zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan „Sonderpostenmarkt 
Thomas Philipps“ der Gemeinde Belgershain

TA 97-550-IV-18 Beschluss zum Bauantrag für 
Fl.-St. 295/22 der Gemarkung Großpösna
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der 
Gemeinde Großpösna,

seit dem 01.11.2018 
verstärke ich das 
Bauamt	Großpösna	
und	möchte	hiermit	die	
Gelegenheit dazu nut-
zen, mich Ihnen kurz 
vorzustellen: Ich bin 
gebürtiger Zwenkauer, 
41 Jahre alt, verhei-
ratet, Vater von vier 
Kindern und lebe heute 
in Markkleeberg-Ost.

Mein Architekturstudium (mit Vertiefung Städte-
bau) absolvierte ich an der HTWK Leipzig.
In meinem bisherigen Berufsleben bin ich mehr als 
16 Jahre in der freien Wirtschaft in regionalen Pla-
nungsbüros in der Raum- und Stadtplanung sowie 
Architektur	tätig	gewesen.	Nunmehr	möchte	ich	
mich ganzheitlichen gemeindlichen Entwicklung 
sowie der Steuerung und Umsetzung komplexer 
Projekte auf kommunaler Ebene widmen.

Beworben habe ich mich auf eine Stelle im 
Bauamt mit perspektivischer Bauamtsleitung (nach 
dem altersbedingten Ausscheiden des derzeitigen 
Bauamtsleiters Herrn Richter).

Ich freue mich sehr über die Chance, an der 
künftigen Entwicklung der Gemeinde mitzuwirken 
und gemeinsam mit Ihnen die Gegenwart sowie 
die	Zukunft	des	Kernortes	Großpösna	mit	seinen	
reizvollen Ortsteilen Seifertshain, Güldengossa, 
Störmthal	und	Dreiskau-Muckern	zu	gestalten	
sowie	den	Störmthaler	See	weiter	zu	entwickeln!

Ich bin vielseitig interessiert, sehr kommunikativ 
und immer offen für alle Anregungen, die Groß-
pösna	als	Ganzes	weiter	voranbringen.	Ich	freue	

mich auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit 
Ihnen und bin erreichbar unter:

Tel.:	034297/	718	-25
Mail: Patrick.Wiederanders@grosspoesna.de

Patrick Wiederanders
Dipl. Ing. (FH) Architektur

Informationen zur Räum- und Streupflicht

In	Anbetracht	der	aktuelle	Witterungslage	möch-
ten wir die Eckpunkte, die bei der Erfüllung der 
Räum- und Streupflicht durch die Anlieger nach der 
Gehwegreinigungssatzung	der	Gemeinde	Großpös-
na zu beachten sind, in Erinnerung rufen:

Wer ist Anlieger?

Als Anlieger gelten Eigentümer und Besitzer von 
Grundstücken, die an einer Straße oder an einem 
Gehweg anliegen oder von ihr eine Zufahrt oder 
einen Zugang haben. Als Anlieger gilt man auch 
dann, wenn im Abstand von nicht mehr als 10 
Meter ein unbebautes Grundstück im Eigentum der 
Gemeinde oder des Straßenbaulastträgers zwischen 
dem eigenen Grundstück und der Straße oder dem 
Gehweg liegt.
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In welchem Umfang muss der Schnee geräumt 
werden?

Bei vorhandenem Gehweg ist eine Mindestbreite 
von 1,0 Meter zu räumen. Ist kein Gehweg vorhan-
den, ist die Fahrbahn auf einer Mindestbreite von 
1,5 Metern zu räumen. Bei Eckgrundstücken und 
Grundstücken mit mehreren anliegenden Straßen 
oder Gehwegen sind alle zur Straße oder zum 
Gehweg gerichteten Seiten zu räumen. Für jedes 
Hausgrundstück ist ein Zugang (1,0 m) zur Straße 
zu räumen.

Wo wird der geräumte Schnee angehäuft?

Bei vorhandenen Gehwegen ist der Schnee auf 
dem Gehweg am Rand der Fahrbahn anzuhäufen. 
Ist kein Gehweg vorhanden, ist der Schnee am 
Rand des Grundstückes anzuhäufen. Achten Sie 
beim Räumen des Schnees bitte darauf, dass keine 
Gefahrenquellen für Gehweg- und Straßenbenutzer 
durch den angehäuften Schnee entstehen.

Womit darf gestreut werden?

Zum Streuen darf nur abgestumpftes Material wie z. 
B. Sand oder Splitt verwendet werden. Die Anwen-
dung chemischer Stoffe, wie Salze o. ä. ist verboten.
Die „Satzung über die Verpflichtung der Straßen-
anlieger zum Reinigen, Streuen und Räumen der 
Gehwege“	liegt	im	Ordnungsamt	aus.	Sie	können	
diese auch auf unserer Internetseite nachlesen.
Für Fragen zur Räum- und Streupflicht stehe ich 
Ihnen	unter	034297-71835	gern	zur	Verfügung.

Ronny Biedermann
Ordnungsamt

Baugebiet „Am Hopfenberg“ in Großpösna

Die Erschließung des Baugebietes war mit 
Inkrafttreten der Widmung der letzten Straßen und 
Wege	am	03.09.2018	abgeschlossen.	Die	ersten	
Bauherren	waren	zu	diesem	Zeitpunkt	im	nördlichen	
Teil des Gebietes bereits zu Gange. Mittlerweile 
sind für 25 der insgesamt 60 Baugrundstücke die 
Genehmigungsverfahren durchlaufen. Zum Redakti-
onszeitpunkt sind weitere 10 Verfahren in Bear-
beitung. Eine Familie konnte bereits ihr Wohnhaus 
fertigstellen.

Uwe Schneider
Bauamt

Ortschaftsrat Seifertshain

In der letzten Ortschaftsratssitzung  am 07.11.2018 
in Seifertshain stand die Information zum Entwurf 
des	Haushaltsplanes	2019	für	die	Gemeinde	Groß-
pösna	auf	der	Tagesordnung.	Nachdem	in	diesem	
Jahr die umfassende Sanierung der Lazarettscheu-
ne erfolgte, plant die Gemeinde im nächsten Jahr 
zwei weitere umfangreiche Baumaßnahmen in 
Seifertshain.  So soll im Frühjahr nun, nachdem 
der Flurneuordnungsplan rechtskräftig ist und 
damit	auch	die	notwendigen	Fördermittel	für	den	
Wegebau	zur	Verfügung	stehen,	mit	dem	Neu-
bau des Tensaweges begonnen werden. Bauherr 
ist die Teilnehmergemeinschaft im Rahmen des 
Flurneuordnungsverfahrens. Die zweite geplante 
Baumaßnahme ist  der grundhafte Ausbau des 
„Kurzen Weges“. Die notwendigen Planungsun-
terlagen liegen vor und sind Grundlage für den 
Zuwendungsantrag der Gemeinde im Rahmen des 
Leader-Programmes. Sobald der Gemeinde  der 
entsprechende Bewilligungsbescheid vorliegt, kann 
auch	diese	Baumaßnahme	2019	begonnen	werden.	
Weiterhin wurde in der Sitzung auch der Termin 
für	unser	Dorffest	2019	festgelegt.	Es	findet	am	
01.06.2019	statt.	
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An	dieser	Stelle	möchte	in	mich	auch	im	Namen	
des Ortschaftsrates bei unseren ehrenamtlich täti-
gen Bürgern bedanken. Matthias Gebauer hat auch 
in diesem Jahr mit ganz viel Fleiß und unermüdlich 
die	öffentlichen	Grünflächen	und	Rabatten	in	Sei-
fertshain gepflegt. Margot Fischer sorgt  liebevoll für 
blühende Rabatten vor der Alten Schule und Karl-
Heinz Herner kümmert sich um Ordnung und Sau-
berkeit in der Alten Schule.  Dafür vielen herzlichen 
Dank!	Im	Namen	des	gesamten	Ortschaftsrates	
wünsche ich allen Seifertshainern eine besinnliche 
Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.

Rita Ackermann
Ortsvorsteherin

Liebe Waldfreunde!

Am Donnerstag, dem 
18.01.2018 „fegte“ der Sturm „Friederike“ über 
weite Teile West- und Mitteldeutschlands. Während 
der Herbststurm „Herwart“ in Sachsen vor allem 
Schäden im Erzgebirge und Erzgebirgsvorland 
verursachte, traft „Friederike“ mit massiver Wucht 
schwerpunktmäßig das sächsische Tief- und Hügel-
land. Mit insgesamt rund 2,5 Millionen Kubikmetern 
Schadholz hat Sachsen damit innerhalb eines 
Jahres die schwersten Sturmschäden im Wald seit 
mehr als 25 Jahren erlebt.

Der Forstbezirk Leipzig ist mit ca. 400000 
Kubikmetern Schadholz allein durch das Sturm-
tief „Friederike“ der am stärksten geschädigte 
Forstbezirk in Sachsen. Die Schadensschwerpunkte 
liegen im Süden des Forstbezirkes. So sind z.B. 
im Fürstenholz, im Colditzer Forst, Thümmlitzwald 
und im Westteil des Wermsdorfer Waldes die 4 – 7 
fachen regulären Einschlagsmengen durch den 
Sturm gebrochen bzw. geworfen worden. Durch die 
Massenvermehrung der Borkenkäfer infolge der 
trocken-heißen	Witterung	erhöht	sich	die	Schad-
holzmenge an Fichte und Lärche noch weiter.

Damit verglichen sind die Sturmschäden im 
Oberholz mit ca. 5000 - 6000 Kubikmetern über-
schaubar. Trotz der großen Zahl gebrochener und 
geworfener Bäume sowie der teilweise dramati-
schen Bilder im Wald  entspricht der Schaden hier  
„nur“ knapp 5 % des stehenden Holzvorrates.
Wie Sie als Waldbesucher sicher registriert haben, 
hat der Forstbezirk sehr zeitnah nach dem Sturm 
entsprechende Arbeitskapazität ins Oberholz gelenkt 
und mit der Beräumung der Schäden begonnen. Da 
das Zeitfenster bis zum Beginn der Vegetationszeit 
nur sehr kurz war, haben wir uns im ersten Schritt auf 
die Fichtenflächen, die Zaunflächen und die Wege-
Beräumung konzentriert. Durch den zeitigen Einschlag 
/ Abtransport der Fichten ist es gelungen, die Borken-
käferschäden geringer ausfallen zu lassen, als in den 
meisten anderen Gebieten des Forstbezirkes.
Die	zügige	Aufarbeitung	ermöglichte	es,	bereits	
im Frühjahr 2018 die in der Karte  rot markierten 
flächigen Würfe vorrangig mit Eiche zu bepflanzen. 
Die blau markierten Flächen sind bearbeitet, aber 
nicht flächig geschädigt.

Ab	ca.	Ende	November	2018	werden	die	Auf-
räumarbeiten fortgesetzt. Es werden die übrigen 
Sturmschäden beseitigt, vor allem in der Birke und 
Kiefer. Weiterhin gehen wir nochmals in die Fichten-
bestände, in denen Borkenkäferbefall aufgetreten 
ist, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen. 
Arbeitsbeginn ist im Süden des Oberholzes, vor da 
aus	schreiten	die	Arbeiten	dann	nach	Norden	fort.
Bitte haben Sie Verständnis, dass während der 
Einschlagsmaßnahmen die entsprechenden Gebiete 
nicht betreten werden dürfen. Dies ist im § 11 des 
Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächs-
WaldG) geregelt und dient Ihrer eigenen Sicherheit 
und dem reibungslosen Ablauf der Forstarbeiten. 
Nach	dem	Holzeinschlag	ist	es	wieder	möglich,	ge-
poltertes Hartlaubholz zu erwerben. Der Preis hierfür 
liegt je nach Baumart bei 30-36 € je Raummeter 
(gestapeltes Holz mit dem Volumen von einem m³). 
Natürlich	besteht	auch	die	Möglichkeit,	Holz	selbst	
zu werben, entweder aus Kronenrestholz oder durch 

Informationen aus dem Rathaus
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Straße	in	Großpösna	Ortsende	Richtung	Köhra)	als	
Ausfahrt. Die entsprechende Ausschilderung wird 
Sie leiten. Die Einbahnstraßenregelung ist unbedingt 
zu beachten.

Ein	frischer,	duftender	Baum	von	Ihrem	Revierförs-
ter direkt aus dem Winterwald kostet zwischen 15 
und 25 €. 

Im Angebot haben wir:
Blaufichten	in	verschiedenen	Größen	bis	ca.	
3,50m
Preise: 
< 1,20 m à 15€ / Stück
1,20 m – 2,00 m à 20€ / Stück
2,00m – 2,50 m à 25€ / Stück
> 2,50 m à 30€ / Stück
 
Nordmanntanne (in geringen Mengen) in verschie-
denen	Größen	bis	ca.	2,00m
Preise:	jeweils	5€	Aufschlag	zu	Blaufichtenpreis

Weiterhin in geringem Umfang Schwarzkiefer und 
Serbische Fichte	zum	Blaufichtenpreis

Das	Team	rund	um	den	Revierförster	Christoph	
Seifert	freut	sich	auf	Ihr	Kommen!

Sehr geehrte Einwohnerinnen 
und Einwohner der Gemeinde 
Großpösna,

Unsere letzten Einsätze, zu denen wir 
alarmiert wurden:

16.10.18, 06:02 Uhr
Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe nach VKU
28.10.18, 18:07 Uhr
Verkehrsunfall – A38
05.11.18, 13:10 Uhr
Unklare	Rauchentwicklung	an	Gebäude	-	Großpösna

eigenes Fällen von schwachen Bäumen. Hier liegt 
der Preis je nach Baumart bei 12-20 € je Raumme-
ter (Preise sind zuzüglich Umsatzsteuer). 

Bei Fragen zum Holzeinschlag, zu Brennholz oder 
anderen Themen erreichen Sie den zuständigen 
Revierleiter telefonisch unter Tel.: 034381 55416 – 
vorzugsweise zur Sprechstunde dienstags zwischen 
16:00 – 18:00 Uhr.

Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Leipzig

FD Andreas Padberg
Leiter des Forstbezirkes Leipzig
FOI Christoph Seifert
Leiter des Forstrevieres Leipzig-Süd

Weihnachtsbäume direkt aus dem heimi-
schen Wald - Weihnachtsbaumschlagen im 
Oberholz bei Großpösna

Sachsenforst lädt herzlich ein zum Weihnachts-
baumschlagen	am	Sonntag,	dem	9.	Dezember	und	
am Samstag, dem 22. Dezember 2018 - jeweils 
von	09:30	Uhr	bis	14:30	Uhr	im	Oberholz	bei	
04463	Großpösna	ein.	Zufahrt	über	Störmthaler	
Weg - Waldeinfahrt am Mühlweg.

Der Forstbezirk Leipzig bietet auch in diesem Jahr 
zwei Termine zum Weihnachtsbaumschlagen im 
Oberholz an. Suchen Sie sich Ihr Weihnachtsbäum-
chen, gewachsen ohne Dünger und den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln, im heimischen Wald selbst 
aus und schlagen Sie diesen selber. Bitte bringen 
Sie zum Fällen Ihres Baumes eine Handsäge oder 
Axt mit, Motorsägen lassen Sie bitte zu Hause. Das 
Team des Forstbezirkes steht Ihnen beim Verpacken 
tatkräftig zur Seite. Zum Abtransport des Baumes 
dürfen Sie an diesem Tag mit dem PKW in den 
Wald	fahren.	Bitte	benutzen	Sie	den	Störmthaler	
Weg	(am	Mühlenweg	in	Großpösna)	als	Einfahrt	und	
den Langen Weg (am Uni-Gut- Rudolf Breitscheid-
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Meine Bank am See

Sie	gehen	gern	am	Störmthaler	See	spazieren	und	haben	sich	mancherorts	gedacht,	hier	
möchte	man	verweilen?

Die	Gemeinde	Großpösna	gibt	Ihnen	die	Möglichkeit,	eine	Bank	an	unserem	schönen	Störmt-
haler	See	zu	stiften.	Werden	Sie	Bankpate	und	schaffen	Sie	mit	einer	persönlich	bleibenden	
Erinnerung auch gleichzeitig etwas Gutes für die Allgemeinheit. In Zusammenarbeit mit 
einem ortsansässigen Künstler gestalten und fertigen wir eine künstlerische und rustikale 
Massivholzbank.	Die	Bank	erhält	auf	Wunsch	eine	Aufschrift	mit	Ihrem	Namen.
                        
Wie	ist	der	Ablauf?
1. Sie teilen uns Ihr Interesse an die unten angegebene Kontaktadresse mit. 
2. Gemeinsam mit der Gemeinde und dem Künstler wählen Sie eine Bank aus den Entwürfen 

des Künstlers und einen Standort der Bank aus..
3.	Nach	Zahlungseingang	beauftragt	die	Gemeinde	die	Herstellung	und	das	Aufstellen	der	Bank.
4. Sie werden auf Wunsch zum Aufstellen der Bank eingeladen.

Ihre	Spende	ist	gemeinnützig	und	somit	steuerlich	absetzbar.	Nach	Annahmebeschluss	durch	
den Gemeinderat (gemäß § 73 Sächsische Gemeindeordnung) erhalten Sie eine Spendenbe-
stätigung.

Gemeindeverwaltung	Großpösna
Im	Rittergut	1,	04463	Großpösna
Tel.:	 034297	718	24
Fax:		 034297	718	10
E-Mail: matthias.rensen@grosspoesna.de
Internet: www.grosspoesna.de, www.stoermthaler-see.info
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Wie glänzt es festlich, lieb und mild –  
Weihnachtsfeier für alle Seniorinnen und 
Senioren

Ein ereignisreiches Veranstaltungsjahr geht zu Ende. 
Jetzt werden die Tage merklich kürzer und auch 
kälter und Sie haben vielleicht auch schon ein Kerz-
lein angezündet. Bis Weihnachten ist es nicht mehr 
weit. Gerade die richtige Zeit, sich bei einer guten 
Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen und der 
Musik des Chores „Germania e.V. aus Gerichshain 
zusammenzufinden.
Die	Gemeindeverwaltung	Großpösna	und	der	
KuHstall e.V. laden Sie herzlich ein, das Jahr am 
Freitag, dem 14. Dezember um 15:00 Uhr im 
Spiegelsaal des Bürger- und Vereinshauses in 
gemütlicher Runde ausklingen zu lassen.

Zuvor, um 14:00 Uhr,	möchte	ich	alle	Interessierten	
herzlich in den Lanz-Bulldog-Hof der Familie 
Voigtland, Hauptstr. 30 einladen, um die seit 
Jahrzehnten gesammelten Schätze an Traktoren, 
Dreschmaschinen, Standmotoren und Motorrädern 
zu bestaunen und sich diese vom Seniorchef Wolf-
gang Voigtland vorführen zu lassen.
Damit	wir	besser	planen	können,	bitte	ich	Sie,	sich	
bis zum 03.12.2018 zur Weihnachtsfeier anzumelden. 
Kontakt	Gemeindeverwaltung	Großpösna,	Frau	
Schrader,	Telefon	034297	71831	oder	mail	anne-
gret.schrader@grosspoesna.de 
Unkostenbeitrag: 3,00 Euro (Bezahlung vor Ort im 
Spiegelsaal)

13.11.18, 10:35 Uhr
Wohnhausbrand	–	Störmthal

Wir wünschen allen Einwohnerinnen und Einwoh-
nern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihre Kameradinnen und Kameraden der 
Freiwilligen	Feuerwehr	Großpösna

Feuerwehr Störmthal – Güldengossa

Am 26.Oktober 2018 hat Steve Marsch die Ausbil-
dung als Gruppenführer erfolgreich abgeschlossen. 
Christian Wellner und Torsten Rasch machen zur 
Zeit den Grundlehrgang der Feuerwehrausbildung 
und schließen diesen am 22.Dezember 2018 ab. 
Unsere	nächste	Monatsversammlung	findet	am	
Dienstag,	dem	11.Dezember	2018	um	19	Uhr	im	
Depot statt (Start aller zukünftigen Monatsversamm-
lungen	immer		19	Uhr).		Unser	Kameradschafts-
abend	wird	am	9.	Februar	2019	im	Lindenhof	
Fuchshain sein. Wir wünschen allen Einwohnern 
unserer Gemeinde eine besinnliche Adventszeit, ein 
frohes Weihnachtsfest und ein friedliches brand-
schadenfreies	Jahr	2019.

Dietmar Mühlberg
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Großpösnaer Rittergutsball am 27. April 2019

Unsere Bürgermeisterin Frau Dr. Gabriela 
Lantzsch	und	der	Großpösnaer	Unternehmer-
stammtisch laden traditionell alle Bürgerinnen 
und Bürger zum Rittergutsball ins Bürger- und 
Vereinshaus	Großpösna	ein.	An	diesem	Abend	
werden wir durch Bettina und die Golden 
Boys musikalisch begleitet. Die Pianistin Anja 
Halefeldt und Sängerin Mandy Ree erfreuen 
Sie mit musikalischen Highlights in der Bürger-
stube.

Eintrittskarten zum Preis von 44,50 Euro (incl. 
Begrüßungsgetränk	und	Büfett)	können	Sie	ab	
sofort unter annegret.schrader@grosspoesna.
de reservieren. 

Der	Verkauf	beginnt	ab	01.02.2019

Traditionelles Weihnachtsbaumbrennen

Am Samstag, dem 12. Januar 2019 lädt die 
FFW	Großpösna	ab	16:30	Uhr	zum	traditionel-
len Weihnachtsbaumbrennen Am Rodelberg in 
Großpösna	ein.	Die	musikalische	Umrahmung		
liegt		in	den	Händen	unserer	Großpösnaer	
Schalmeien.
Dazu bitten wir Sie, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, Ihre ausgedienten und komplett 
abgeschmückten Weihnachtsbäume an der 
dafür gekennzeichneten Fläche  Am Rodelberg 
in	Großpösna	abzulegen.	Natürlich	dürfen	
Sie auch gern Ihren Lichterbaum selbst dem 
wärmenden Feuer übergeben. Wer sich von 
seinem Baum noch nicht trennen mag, der hat 
die	Möglichkeit,	ihn	später	auf	den	Wertstoff-
höfen	des	Landkreises	Leipzig	abzugeben.	Die	
Annahmezeiten	erfahren	Sie	aus	der	Abfallfibel.	

Bitte beachten Sie, dass der Bauhof der Ge-
meinde	Großpösna	KEIN	Wertstoffhof	ist!

Annegret Schrader
Kultur/Soziales
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14.12.2018 Wie glänzt es festlich, lieb und 
mild – Weihnachtsfeier für ALLE Seniorinnen 
und Senioren, 14:00 Uhr Führung durch den 
Lanz-Bulldog-Hof der Familie Voigtland, 15:00 Uhr 
Weihnachtliches Kaffeetrinken im Spiegelsaal mit 
musikalischer Umrahmung durch den Gesangs-
verein „Germania e.V.“ aus Gerichshain

15.12.2018	3.	Grosses	Pösnaer	Weihnachts-
singen, ab 17:00 Uhr auf dem Sportplatz in 
Großpösna

16.12.2018	Der	Froschkönig	–	Das	Weihnachts-
märchen im KuHstall e.V. mit dem Illustris Dach-
theater, 16:00 Uhr im Spiegelsaal

20.12.2018	Weihnachtssingen	mit	der	Löwenzahn-
Grundschule	Großpösna,	18:00	Uhr	in	der	Mehr-
zweckhalle 

05.01.2019	Volleyball-Neujahrsturnier	in	der	 
MZH	Großpösna

12.01.2019 Weihnachtsbaumbrennen ab  
17:00	Uhr	Am	Rodelberg	in	Großpösna

09. und 16.02.2019 Fasching im Bürger- und 
Vereinshaus	Großpösna,	Kartenbestellung	(15	€/
Person) über Cornelia Staacke (0178 8566520) 
oder	Annegret	Schrader	(034297	71831)

Veranstaltungskalender 

an allen Adventswochenenden 
Eisenbahnausstellung	im	Pösna	Park	

01.12.2018	5.	Großpösnaer	Wichtelmarkt	im	
Rittergut	Großpösna

02.12.2018 Adventskonzert mit dem Chor  
Großpösna	e.V.	um	15:00	Uhr	im	Spiegelsaal

02.12.2018 Feixen im Advent – Von Pflaumen-
toffeln,	Striezeln	und	Schwipsbögen,	mit	Peter	
Ufer	und	Frank	Fröhlich;	18.00	Uhr	im	Ratssaal	
Großpösna

08.12.2018 Rauhnächte – Die Zeit zwischen den 
Jahren mit Peggy Burian, Diplomsoziologin, Mär-
chenerzählerin und Brauchtumsforscherin, 10:00 
– 13:00 Uhr im Botanischen Garten Oberholz

09.12.2018	Prinzessin	Nimmersatt	-		Das	
Weihnachtsmärchen, 16:00 Uhr im Schloss 
Bergershain

09.12.2018 Weihnachtsfest ab 13:00 Uhr  
im	Reitstall	Großpösna
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Wenn die Kraft schwindet, ist der Tod eine Erlösung

Adelheid Beyer
22.07.1927 10.06.2018

In stiller Trauer
Ute und Dieter

Anke
Alexander, Katharina und Kassandra

Ab jetzt wird alles schön!
Seit diesem Jahr gestalte ich, Martin Reiprich aus Großpösna, 
diese rundschau. Darüber hinaus konzipiere und gestalte ich 
Geschäftsdrucksachen (Logos, Briefbogen, Visitenkarten...), 
Werbung (Anzeigen, Flyer...) und Webseiten 
(inkl. CMS und Mobil). Gern berate ich Sie zu 
Möglichkeiten Ihrer Werbung. Rufen Sie mich 
an unter 0341/35 00 25 70 oder mailen mir unter 
rundschau@designplanung.com. Mehr Infos 
erhalten Sie auf www.designplanung.com

Heinz Günther
zuteil wurde.

Dank für die große Anteilnahme, für geschriebene und gesprochene Worte 
des Trostes, für Blumen und Geldzuwendungen, sowie Dank all denen, die 
ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. Ein Dankeschön dem Team 

des Bestattungshauses Hänsel und unseren Nachbarn. 

Mit stillem Gruß Brigitte, Kinder, Enkel und Urenkel
Großpösna, Mai 2018

Danksagung
Es ist uns in unserer Trauer ein großer Trost erfahren zu 

haben, wie viel Anerkennung und Wertschätzung meinem 
lieben Mann, Vater, Opa, Uropa, Bruder und Onkel

Tel.: 034297.48154
Mobil: 0177-2163215            
Fax: 034297.47556

· Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten
· Fußbodenarbeiten Textil, PVC, Design, Parkett und 

Laminat
· Fassadenbeschichtungen und Wärmedämmung
· Trockenbau- und Fliesenarbeiten

Internet: www.hanewald-gmbh.de      
E-mail: hanewald-gmbh@gmx.de
Geschäftsführer: Falk Hanewald
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Was lange währt… Dank der Sparkasse 
Filiale Großpösna wird’s nun gut!

Unsere Freude lässt sich noch immer kaum in 
Worte fassen. Das sich seit mehreren Jahren im 
Bau	befindliche	Kneipp-Anwendungsbecken	in	
unserem Hummelburggarten kann nun endlich 
fertiggestellt	werden.	Möglich	machte	das	die	Spar-
kasse	Leipzig	Filiale	Großpösna	durch	eine	Spende	
in	Höhe	von	3000	Euro.	Den	symbolischen	Scheck	
überreichte	Frau	Kässner	von	der	Sparkassenfiliale	
am	9.	November	an	einen	Haufen	aufgeregter	und	
glücklicher Kita-Hummeln in Beisein des Vorsitzen-
den	unseres	Fördervereins	„Freunde	und	Förderer	
der	Kindertagesstätte	Hummelburg	Großpösna	e.V.“	
Herrn Grummich und unserer Claudia Thielemann, 
stellvertretender Leiterin der Kita.
Rückblick: Vor mehr als fünf Jahren startete die 
Hummelburg das Projekt Kneipp-Anwendungsbe-
cken. Finanziert wurden sämtliche Arbeiten durch 
den	Hummelburg-Förderverein.	Durch	fehlende	
finanzielle	Mittel	standen	die	Arbeiten	jedoch	weit	
über ein Jahr still. Dank der Spende der Sparkasse 
Leipzig	Filiale	Großpösna	ist	die	finale	Realisierung	
des Kneippbeckens nun gesichert. Die Fertigstel-
lung	soll	im	Frühjahr	2019	erfolgen.
Wir Hummelburgkinder danken, auch in Vertretung 
des	Hummelburgteams	und	des	Fördervereins,	
herzlich für diese tolle Spende und freuen uns auf 
ein gemeinsames „Ankneippen“ mit VertreterInnen 
der	örtlichen	Sparkassenfiliale	im	kommenden	Jahr.

Eure Hummelburgkinder
B. Blankschein im Auftrag der Elternvertretung

Schöne Dinge im Hort

Im Hort gestalten die Kinder Ihre Freizeit mit den 
Erziehern gemeinsam. Was sie dabei erleben 
berichten die Kinder der 4. Klassen:

„Wir Kinder aus der Klasse 4a und 4b kommen gern 
in	den	Hort.	Dort	finden	wir	unsere	Freunde	und	
bei	uns	ist	immer	was	los.	Einmal	im	Monat	findet	
im Hort der Aktionstag statt, wo wir Kinder uns 
verschiedene Angebote aussuchen und ausprobie-
ren dürfen, von Sport bis kreatives Gestalten und 
Entspannung ist alles dabei.“ (Amelie 4a)

„Mit	einigen	Kindern	waren	wir	zur	Eröffnung	
„Liebe,Liebe…“	im	Pösna	Park.	Mit	zwei	Liedern	
haben wir die Gäste begrüßt. Dann haben wir die 
Stationen ausprobiert, den Liebeskraftmesser, die 
Spiele und vieles mehr. Das hat viel Spaß gemacht 
und wir werden noch mit unserer ganzen Gruppe 
die Ausstellung besuchen.“  (Anni 4b)

„Auch	der	Nachmittag	auf	der	Skaterbahn	mit	unse-
ren Inlinern, Rollern und Skateboards war echt toll. 
Danach gingen wir noch gemeinsam Eis essen.“  
(Yves 4b)

„Nachdem	wir	lange	ganz	viele	Eierpappen	gesam-
melt haben, beginnen wir jetzt mit dem Bau unseres 
Eierpappenhauses. Wenn wir damit fertig sind feiern 
wir Einzug.“ (Henriette und Mariella 4b)

Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Großeltern 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins	Neue	Jahr

Das Team des Hortes Regenbogen

Informationen aus dem Kindergarten und dem Hort
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Auch das ist durch Förderung 
in den Ganztagesangeboten 
möglich
 
Die	Löwenzahn	Legoisten	sind	drei	Grundschüler	
der	ehemals	vierten	Klasse	der	Löwenzahn	Grund-
schule	in	Großpösna.	Mika,	Nil	und	Fabian	besuch-
ten  2 Jahre das Lego Roboter Ganztagesangebot 
an unserer Grundschule. Im Schuljahr 2017/2018 
haben sich sie sich mit ihrem Coach Detlef Schmidt 
beim	Deutschlandfinale	für	die	Teilnahme	an	der	
Weltmeisterschaft world robot olympiad in Thailand 
qualifiziert,	die	im	November	stattfand.
 
Das	Ziel	der	Löwenzahn	Legoisten	war	es,	in	
Thailand besser als 50% der Teilnehmer zu sein. 
Das Ziel wurde mit  Platz 31 von 104 Teilnehmern 
locker erreicht. Von allen teilnehmenden europäi-
schen Mannschaften erreichten sie Platz 3.
 
Dazu herzlichen Glückwunsch und vielen Dank 
an alle Unterstützer, Spender und vor allem Herrn 
Schmidt, der als Coach dieses für die Jungs unver-
gessliche	Erlebnis	mit	ermöglicht	hat.
 
Jetzt wollen Sie im nächsten Jahr wieder angreifen 
und	das	Ziel	lautet	2019	WRO	Weltfinale	Ungarn.	
Vorher wartet aber noch Jugend forscht auf sie.

Müllsammelaktion
Auf	Vorschlag	der	Schüler	des	Naturschutzteams	
fand am 26. Oktober eine Müllsammelaktion statt. 
Unter Leitung unseres FSJlers, Herrn Thoss, und 
ausgestattet mit Handschuhen, Eimern und Greifern 
befreiten die Kinder das Schulgelände sowie das 
Areal um Mehrzweckhalle und Gemeindeamt von 
Unrat.

Gruselig
sahen sie aus, die Halloween-Kürbisse. Pünktlich 
zum Gruselfest nahmen die Teilnehmerinnen des 
GTA >Kreatives Gestalten< ihre Arbeiten mit nach 
Hause.

„Olympia ruft: Mach mit“
Unter dem Motto trainierten alle Schüler der 1. bis 
3. Klassen ihre koordinativen Fähigkeiten. Eingela-
den dazu hatte Herr Mächler (Sportwissenschaftler) 
im Auftrag der Akademie symbioun, die eng mit der 
Deutschen Olympischen Akademie (DOA) sowie der 
Techniker Krankenkasse (TK) als Gesundheitspart-
ner zusammenarbeitet. 
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Bundesweiter Vorlesetag
Die Klassen 4a und 4b bedanken sich bei Frau 
Schüürmann, die aus dem Buch „Der Dominoeffekt 
oder	die	unsichtbaren	Fäden	der	Natur“	las	und	
dies mit spannenden Aktionen verband.
Die Klasse 1b bedankt sich bei  den Familien Paul, 
Pfeufer, Zarbock und Schneider  für die Lesezeit.

Auf die Plätze -fertig-los…
Nach	diesem	Startkommando	flitzten	am	20.	
September jeweils zwei Läufer über die 50m-
Sprintstrecke, immer eifrig angefeuert von ihren 
Mitschülern. Wie jedes Jahr zum Sporttag gab es 
leichtathletische Wettbewerbe. Dabei wetteiferten 
die Mädchen und Jungen auch noch in den Diszip-
linen Weitsprung und Weitwurf, die zur Bewertung 
des Dreikampfes zählten. 

Außerdem standen auf dem Programm: Dreierhopp, 
Slalomlauf, eine Pendelstaffel mit den Riesenbällen 
und Kegeln für die 3. und 4. Klassen. Die nochmals 
sommerliche Hitze brachte nicht nur die Sportler 
während des Vormittages mächtig ins Schwitzen, 
ebenso alle Verantwortlichen an den Stationen. 
Nach	Abschluss	der	Wettbewerbe	und	dem	Mit-
tagessen versammelten sich alle zur Siegerehrung 
auf dem Schulhof. Die drei besten Mädchen und 
Jungen jeder Klassenstufe standen stolz auf dem 
Siegertreppchen und nahmen ihre Urkunde unter 
lautstarkem Applaus entgegen.

Nur	mit	der	tatkräftigen	Unterstützung	einiger	Eltern	
konnte dieser Sporttag gestaltet werden. Dafür 
danken wir herzlich: Frau Iseler, Frau Hartwig, Frau 
Goldstein,	Frau	Wenzel,	Herrn	König,	Herrn	Zörner	
und Ottos Opa, Herrn Borisch.

A. Wildeis
Löwenzahn-Grundschule

Adventszeit im Jugendclub

Wie in den vergangenen Jahren soll die ge-
schmückte Pyramide in der Weihnachtszeit wieder 
die Menschen erfreuen. Dazu unterstützen diesmal 
Eltern aus dem Ort und Besucher der zurücklie-
genden Jahre den Aufbau und die Gestaltung. Das 
Anschieben	der	Pyramide	findet	am	01.12.	um	
16:00	Uhr	zum	Grosspösnaer	Wichtelmarkt	statt,	
danach geht’s mit einem Stand weiter – hier wird es 
Raclette-Käse geben, gemeinsam mit den „Buch-
kindern“	finden	Lesungen	statt	und	es	kann	Einblick	
in die Vorhaben der Kinder- und Jugendwerkstatt 
genommen werden.

Um auch in den Räumlichkeiten des Jugendclubs 
wieder	eine	schöne	und	kreative	Zeit	im	Dezember	
zu erleben, haben wir uns viele Angebote einfallen 
lassen:
06.12. 14:00 – 18:00 Uhr  Backstube: Stollen 
backen, Bratäpfel am Feuer, Stockbrot,   
3	Euro	TN	Gebühr
11.12. ab 15 Uhr: Kerzen ziehen, Met und Honig  
Verkostung, ein Imker gibt  Einblick in die Arbeit mit 
Bienen	(Angebot	für	Eltern	und	Kinder),	3	Euro	TN	
Gebühr
13.12. ab 15 Uhr: Wichtelwerkstatt basteln von 
kleinen Geschenken und Schmuckstücken, 3 Euro 
TN	Gebühr	
15.12. findet	in	den	Räumen	vom	No	Name	eine		
Adventswerkstatt für Familien statt. Wir kochen  
gemeinsam eine Suppe am Feuer, Schnitzen mit  
Wildholz, es gibt Stockbrot und Bratäpfel am  
Feuer. Beginn 14 Uhr , Unkostenbeitrag 3-5 Euro
20.12. ab 15 Uhr: Wichtelwerkstatt - Herstellen von 
Deko u. Geschenken (auch als Familienangebot), 3 
Euro	TN	Gebühr

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Anmeldung	und	die	schönen	
Tage im Advent.
Freundliche	Grüße	aus	der	Hauptstraße	19	
Die	Kinder,	Jugendlichen	und	Mitarbeiter	vom	No	
Name
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Neue Sachbücher für Kinder in der Bibliothek

Vorschulalter

Schütze, Andrea: Warum tanzen wir vor Glück und 
kochen	vor	Wut?	:	Vorlesegeschichten	rund	um	
unsere Gefühle / Andrea Schütze. - München : 
Ellermann, 2018.

Cuxart, Bernadette: Mein tolles Knetebuch : Tiere / 
Bernadette Cuxart. - Scheidegg : media Verlagsge-
sellschaft, 2018.

Pedevilla,	Pia:	Klorollenfiguren	/	Pia	Pedevilla.	-	
Stuttgart : Frech-Verl., 2018.
ISBN	978-3-7724-7760-7	/	3-7724-7760-7						
9,99

Kunze,	Petra:	Die	schönsten	Zappelfingerspiele	:	
Spielideen, Lieder und Reime / Petra Kunze. - 
München : Droemer-Knaur, 2018.

Komm mit in den Zirkus - Ravensburg : Ravensburger, 
2018.

Uhr und Zeit verstehen
Nürnberg	:	Tessloff-Verl.,	2018.

Willmer-Klupp, Charlotte: Experimente für Kinder / 
Charlotte Willmer-Klupp. - Ravensburg : Ravensbur-
ger, 2018.

Im Weltraum - Bindlach : Loewes, 2018.

Mein erstes Aufklärungsbuch : Aufklärung für Kinder 
ab 5 - Bindlach : Loewes, 2018.

Autos und Laster - Ravensburg : Ravensburger, 2018.

ab 1./2. Klasse

Pedevilla,	Pia:	Alles	ist	zum	Basteln	da!	:	Über	300	
Ideen	für	kleine	und	große	Hände	/	Pia	Pedevilla	;	
Pia Pedevilla. - Stuttgart : Frech-Verl., 2018.

Basteln	mit	Strandfunden	:	15	Kreativideen	-	Neu-
münster : Wachholtz, 2018.

Lustige Strandspiele für deinen Tag am Meer
Neumünster	:	Wachholtz,	2018.

Rudolph, Frank: Strandfunde : Das Bestimmungs-
buch für Muscheln, Schnecken und andere Schätze 
/	Frank	Rudolph.	-	Neumünster	:	Wachholtz,	2018.

So	wächst	unser	Essen!	:	Vom	Korn	zum	Mehl,	
von der Kakaobohne zur Schokolade. - London : 
Usborne Verl., 2018.

ab 3. Klasse

Das alte Ägypten : Pharaonen, Mumien, Pyramiden 
-	Starnberg	:	Dorling	Kindersley,	2019.

Das	alte	Griechenland	:	Tempel,	Götter,	Philosophen	
- Starnberg : Dorling Kindersley, 2018.

Das alte Rom : Kaiser, Kriege,Legionäre - Starnberg 
: Dorling Kindersley, 2018.
ISBN	978-3-8310-3383-6	/	3-8310-3383-8						
9,95

Wasser : Gletscher, Flüsse, Ozeane - Starnberg : 
Dorling Kindersley, 2018.

Der	Körper	:	Sinne,	Muskeln,	Blutgefäße	-	Starnberg	
: Dorling Kindersley, 2018.

Rissman, Rebecca: Yoga für Teens : Beweg dich 
- Fühl dich gut - Sei du selbst / Rebecca Rissman. - 
Reinbek bei Hamburg : Ed. Comic Art im Carlsen-
Verl., 2018.
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Termine der Fahrbibliothek

13.12.2018 - 14:45 Uhr bis 15:30 Uhr Dreiskau-
Muckern
10.01.2019	–	14:45	Uhr	bis	15:30	Uhr	Dreiskau-
Muckern
24.01.2019	-	17:15	Uhr	bis	18:30	Uhr	Dreiskau-
Muckern
24.01.2019	-	16:30	Uhr	bis	17:00	Uhr	Störmthal

Weihnachtliche Grüße der 
Schalmeien Großpösna 

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und unsere 
letzten weihnachtlichen Auftritte in diesem Jahr 
stehen	an.	Ihr	könnt	uns	nochmal	am	01.12.	im	
Pösna	Park	und	zum	Großpösnaer	Wichtelmarkt	
sowie	am	09.12.	zum	Weihnachtsfest	im	Reitstall	
Großpösna	erleben.	Unser	letzter	öffentlicher	Auftritt	
ist	ein	besonderer	Höhepunkt	sowie	der	Abschluss	
unseres Auftrittsjahres 2018. Gemeinsam mit den 
Fußballern	des	FSV	1990	Großpösna	e.V.	werden	
wir am 15.12. ab 17:00 Uhr unser	3.	Grosses	Pös-
naer Weihnachtssingen veranstalten. Euch erwartet 

ein besonderer und stimmungsvoller Abend. Der 
Sportplatz	Großpösna	verwandelt	sich	dann	in	einen	
großen Konzertsaal. Wir werden gemeinsam mit 
euch	die	schönsten	deutschen	und	internationalen	
Weihnachtslieder singen und uns so auf ein fried-
volles	Weihnachtsfest	einstimmen.	Der	Großpösnaer	
Fussballsportverein e.V. und die Schalmeien Groß-
pösna	e.V.	möchten	mit	euch	einen	Abend	voller	
Besinnlichkeit und Wärme verbringen. Für unsere 
kleinen Fans macht sich auch der Weihnachtsmann 
auf die Socken.

Wir	laden	alle	Großpösnaer,	alle	FSV-,	alle	Schal-
meien- und Weihnachtsfans herzlich zum 3. Gros-
sen	Pösnaer	Weihnachtssingen	auf	den	Sportplatz	
Großpösna	ein.	

Die	Schalmeien	Großpösna	danken	ihren	Sponso-
ren	-	Pösna	Park	Großpösna,	Fressnapf	im	Pösna	
Park, Allianz Vertretung Herr Ulf Frauendorf – sowie 
der	Gemeinde	Großpösna,	allen	Großpösnaer	
Vereinen für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
und wir wünscht ihnen, ebenso wie der großen 
Fangemeinde der Schalmeienmusik und unseren 
Vereinsmitgliedern	mit	ihren	Familien	ein	schönes	
Weihnachtsfest	und	ein	gesundes	Neues	Jahr	

2019.	Unser	erster	
öffentlicher	Auftritt	
2019	findet	am	
12.01. zum Weih-
nachtsbaumverbren-
nen mit der FFW 
Großpösna	statt.

Mit weihnachtlichen 
Grüßen
Katrin Reimann 
und der Vorstand 
der  Schalmeien 
Großpösna
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15. Weihnachtsausstellung im Pösna Park

Traditionell wird auch dieses Jahr an allen 4 
Advent-Wochenenden jeweils am Samstag (10-20 
Uhr) wieder viel Modellbahn im Einkaufscenter 
gezeigt. Am verkaufsoffenen Sonntag (13-18 Uhr) 
ist	ebenfalls	geöffnet.
Die	„Freunde	der	Eisenbahn	Großpösna“	e.V.	sind	ein	
seit 40 Jahren bestehender Verein, welcher das Hobby 
Modelleisenbahn sehr vielseitig betreibt. Der Sitz ist im 
historischen Bahnhof Oberholz. Rund um die bekannte 
H0 Anlage „Bahnhof Oberholz“ werden weitere neue 
Anlagenteile präsentiert. Während die Basisanlage 
das Umfeld im Oberholz authentisch im Zustand der 
siebziger Jahre darstellt, zeigen die neuen Anlagen-
teile verschiedene Themen der sächsischen Region. 
Schmalspurzüge fahren in das Bergland und im gro-
ßen Bahnbetriebswerk werden zahlreiche Lokomotiven 
präsentiert. Die Gesamtanlagenlänge im Maßstab 1:87 
wird dann ca. 18 Meter lang sein.
Als einen weiteren Anziehungspunkt der Ausstellung 
haben wir natürlich unsere mobile Gartenbahnanlage 
aufgebaut. Wir werden diesmal eine Anlage im ame-
rikanischen Stil präsentieren. Lange Züge, gezogen 
von mehreren Lokomotiven auf einer eingleisigen 
Hauptstrecke, bilden den Rahmen der ca. 25 m 
langen Anlage. Ergänzt werden diese Motive mit einer 
Waldbahn, welche in die Berge führt, um das Holz 
zum Sägewerk zu transportieren. Die dafür speziell 
entwickelten	Waldbahnlokomotiven	können	im	Modell	
bestaunt werden. Im Digitalbetrieb fahren die Züge 
natürlich wieder mit Originalgeräuschen. 
Weitere Modellbahnanlagen und Vitri-
nen zeigen Interessantes im Modellbau. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
„Freunde der Eisenbahn 
Großpösna“	e.V

20. Geburtstag feiern mit 
Freudentränen

Mit Unterstützung von Kindern, dem Schützen-
verein	Großpösna	e.V.	sowie	von	faschingstreuen	
Bürgerinnen	und	Bürgern	eroberte	der	Pösnaer	
Faschings-Verein e.V. am 11.11. um 11 Uhr 11 
den Rathausschlüssel und die prall gefüllte Gemein-
dekasse. Pünktlich um 11 Uhr 11 bekamen wir zum 
20-jährigen Jubiläum nicht nur den Rathaus-
schlüssel aus den Händen unserer Bürgermeisterin 
überreicht, sondern Petrus - welcher ein Faschings-
gott sein muss - ließ einige „Freudentränen“ aus 
dem Himmel fließen. 
Neben	dem	großen	Rathausschlüssel	überreichte	
uns die Gemeinde auch noch einen Gutschein und 
einen weiteren Schlüsselbund mit vielen kleinen 
Schlüsseln. Die Bürgermeisterin meinte, dass wir 
nach 20 Jahren genügend Erfahrung hätten, um 
verantwortungsvoll	damit	umgehen	zu	können.	Dies	
ist für uns eine besondere Anerkennung. Besonders 
überraschte uns die Freiwillige Feuerwehr von 
Großpösna,	die	nicht	nur	zahlreich	erschienen	war,	
sondern auch noch eine riesige Geburtstagstorte 
überreichte. 
Wir	möchten	uns	bei	allen	Mitwirkenden,	Unterstüt-
zern und bei unseren Gästen (die es trotz Regen 
aushielten) herzlich bedanken. Einen besonderen 
lieben	Dank	an	die	Gemeinde	Großpösna,	an	unsere	
Kameradinnen	und	Kameraden	der	FFW	Großpösna	
sowie	an	den	Schützenverein	Großpösna	e.V.!!!	
Wer noch keine Faschingskarten für unsere 
Faschingsveranstaltungen am 09.02.2019 und 
16.02.2019 hat, sollte sich beeilen. Der Karten-
verkauf erfolgt über Frau Schrader – Gemeinde 
Großpösna	(	034297-71831)	oder	über	Cor-
nelia	Staacke	-	PFV	e.V.	(034297-13766,	0178-
8566520, c-staacke@t-online.de). Kartenpreis: 
15,00 €.	Wir	freuen	uns	auf	euer	Kommen!
Das Jahr neigt sich dem Ende. Für uns eine gute 
Gelegenheit, unseren treuen Faschingsgästen für 
ihr jährliches Kommen, unseren Geschäftspartnern, 
befreundeten Vereinen sowie der Gemeindever-
waltung	Großpösna	einschließlich	den	fleißigen	
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Bauhofmitarbeitern für die gute Zusammenarbeit 
und Unterstützung zu danken. Wir wünschen allen 
sowie den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde 
ein	schönes	und	geruhsames	Weihnachtsfest	sowie	
ein	gesundes	und	erfolgreiches	Jahr	2019.	
“Bleibt	uns	noch	recht	lange	gewogen!		
PFV – Helau“                         

Cornelia Staacke
Vorstand

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch

Ein ereignisreiches Jahr mit vielen musikalischen 
Glanzpunkten	neigt	sich	dem	Ende	zu.	Neben	dem	
traditionellen Frühlingskonzert sowie den Auftritten 
in der Büffeltränke oder beim Waldspaziergang, 
haben wir nach langer Pause wieder an einem 
Chorfestival teilgenommen. Auch durften wir im 
Oktober das 20-jährige Bestehen des Chores feiern. 
Den Sponsoren unseres Jubiläumsfestes: der Ge-
meinde	Großpösna,	dem	Soziokulturellen	Zentrum	
Kuhstall e.V., dem Milchhof Seifertshain KG, KASEL 
Innenarchitekten Leipzig, Frau Dr. Andrea Spahn, 
Herrn	Dr.	Michael	Sauter	von	der	Löwen	Apotheke	
im	Pösna	Park,	dem	Centermanagement	Pösna	
Park,	Kaufland	Pösna	Park,	Borisch	Bauunter-
nehmung, Malermeister Jürgen Lenz, Kramm 
Bürosysteme GmbH und KomMedia Leipzig GmbH 
möchten	wir	an	dieser	Stelle	noch	einmal	unseren	
ganz besonderen Dank aussprechen.

Ein	weiteres	herzliches	Dankeschön	geht	natürlich	
an	unsere	treuen	Zuhörerinnen	und	Zuhörer.	Was	
wäre	ein	Chor	ohne	sein	Publikum?	Wir	freuen	uns	
darauf, mit Ihnen in unserem Adventskonzert am 2. 
Dezember 15.00 Uhr die Weihnachtszeit einzuläu-
ten. Besuchen Sie uns auch am 22. Dezember zum 
Adventsliedersingen	im	Pösna	Park.	In	jedem	Fall	
wünschen wir Ihnen, liebe rundschau-Leserinnen 
und -Leser eine besinnliche Weihnachtszeit und 
starten	Sie	gut	ins	Neue	Jahr.

Herzlichst
Der Vorstand

FSV Großpösna 1990 e.V.

Der	FSV	Großpösna	1990	e.V.	wünscht	seinen	
Mitgliedern,	Freunden	und	Sponsoren	ein	fröh-
liches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins 
Jahr	2019.

Dirk Lindner
- Vereinsvorsit-
zender -

50 Jahre Tischtennis beim TTC 
GROSSPÖSNA 1968 e.V. - ein Rück-
blick auf das Jubiläum

Exakt am 12. Juli 2018 jährte sich die Gründung 
des Vereins zum 50. Mal. Aufgrund der Urlaubszeit 
wurden die Feierlichkeiten auf das erste Septem-
berwochenende gelegt. Eingerahmt von den Tra-
ditionsturnieren des TTC, Single-Cup am Samstag 
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und  Mix-Turnier am Sonntag, feierten die Aktuellen 
mit früheren, erfolgreichen und verdienstvollen 
Mitgliedern sowie geladenen Ehrengästen bei einem 
Gala-Abend	im	vollbesetzten	Kreuzgewölbe	des	
Griechen am Kuhstall die goldene 50.
Der  Vereinsvorsitzende Uwe Schneider sprach 
allen Anwesenden ein herzliches Willkommen aus 
und dankte den aktiven Kräften im Verein für ihr 
Engagement. Ganz besonderer Dank galt vor allem 
jedoch den Sponsoren: Betonwerk BTG, Borisch 
Bauunternehmung, Dachdeckermeister Kuhrmann 
&	Brosig	GbR,	Elektromeister	(im	Ruhestand)	Heinz	
Schreiber, enviaM,  Hanewald GmbH, MITGAS, 
Sparkasse Leipzig, TT-Shop Jens Mühlmann, 
TischTennis Flemming und selbstverständlich der 
Gemeinde	Großpösna	sowie	dem	Kreissportbund	
Landkreis Leipzig für ihre z. T. jahrelange Un-
terstützung. Anschließend überbrachten unsere 
Bürgermeisterin, Frau Dr. Gabriela Lantzsch und die 
Vize-Präsidentin des KSB, Frau Barbara Lehmann, 
sowie Mike Michel als Vertreter des KFV Leipzig 
Land, Glückwünsche und Grußworte. Mit der 
höchsten	Auszeichnung	des	Landessportbundes	
Sachsen, der Goldenen Ehrenplakette, wurde der 
Gründer	des	Vereins	-	Michael	Brömmer	-	geehrt.	
Er hatte die Sektion Tischtennis bei der BSG Traktor 
gegründet	und	nach	1990	den	TTC	insgesamt	35	
Jahre vorgestanden. Heute ist er noch als Übungs-
leiter	und	Nachwuchsbetreuer	sowie	als	sportlicher	
Leiter im Vereinsvorstand ehrenamtlich aktiv. Uwe 
Schneider, seit 2003 Vereinsvorsitzender, wurde 
mit dem Silbernen Tischtennis-Schläger des STTV 
ausgezeichnet.

Nach	dem	Ende	des	griechischem	Buffets	wurden	
überall noch vergangene Begebenheiten erzählt 
und ausgetauscht, alte Sport-Bekanntschaften auf-
gefrischt und über das Vereinsleben diskutiert. Ein 
Foto-Stream von 500 Bildern aus dem sportlichen 
Geschehen im TTC lief den gesamten Abend über 
die Leinwand. Weit nach Mitternacht verabschiede-
ten	sich	die	letzten	Gäste.	Ein	langer	aber	schöner	
Abend der allen gefallen hatte, ging zu Ende.

Besonders die aktiven TTC-Sportler hatten ja schon 
vormittags beim überregionalen 11. Single-Cup 
alles gegeben und standen am Sonntag 11 Uhr 
wieder	in	der	Mehrzweckhalle	zum	18.	Großpösna-
Mixed an den grünen Tischen. Die beiden Turniere 
des TTC zum Saisonauftakt hatten mit 81 Aktiven 
aus 21 Vereinen aus Sachsen-Anhalt und Sachsen 
wieder guten Zuspruch gefunden. Zwei Sportle-
rinnen und 4 Sportler aus Mexiko und Chile waren 
ebenso unter ihnen und gaben den Wettbewerben 
doch	ein	hohes	sportliches	Niveau.	Den	Sieg	beim	
Single-Cup sicherte sich Maximilian Zuckerriedel 
vom TTC Holzhausen (Sachsenliga) mit 3:1 gegen 
seinen Vereinskollegen Juan Carlos Brante. Für den 
TTC	Großpösna	(2.	Bezirksliga)	hielten	Sascha	Hun-
ger und Christian Knabe die Fahne besonders hoch 
und	kamen	immerhin	bis	ins	Halb-	bzw.	Viertelfina-
le.	Beim	Mix-Turnier	konnten	die	Großpösnaer	Anett	
Gey (mit Damian Arce Reza / Mexiko) und Matthias 
Potel (mit Tamara Martin / Mexiko) glänzen und ins 
Halbfinale	einziehen.	Der	Sieg	ging	allerdings	an	
Gritt Krause von der SG Rothnaußlitz und Dario Arce 
Reza aus Mexiko. Für Gritt Krause war dies nach 
mehreren Podestplätzen nun schon der 3. Sieg bei 
diesem Turnier. Herzlichen Glückwunsch.
Auch	an	den	TTC-Nachwuchs	wurde	gedacht	und	in	
der Gymnastikhalle ein kleines, vereinsinternes Tur-
nier durchgeführt. Gespielt wurde in 3 Alters- bzw. 
Leistungsklassen. Bei den „Einsteigern“ gewann 
Paul Flemming vor Loris Teich, Mia Ledig und Fritz 
Hartwig. Paula Boye bezwang in der Altersklasse 
U13 ihre Mannschaftskolleginnen Anna Grafe (2.) 
und Amelie Sommerweiß. Den Sieg in der U15 
machte unsere 1. Schülermannschaft unter sich 
aus, er ging an Max Mittelbach vor Marek Spindler, 
Philipp Meska und Arik Franke.

Uwe	Schneider	im	Namen	des	Vorstandes
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Straßenadvent 
in Güldengossa

Am	08.12.2018	findet	unser	zweiter	
Straßenadvent auf der Festwiese statt. 
Gemeinsam wollen wir wieder ein Buffet 
zusammenstellen - Grill, Kochplatten und 
Backofen stehen zur Verfügung. Somit sind 
nur die Getränke am Ausschank kosten-
pflichtig. Zur besseren Koordination bitten 
wir um kurze Rückmeldung bis zum 03.12.
2018 unter folgenden Adressen: 
info@vereine-gueldengossa.de, Fam. Hofmann, 
Dorfgasse	2,	04463	Großpösna,	Fam.	Wollmerstedt,	
Dorfgasse	5a,	04463	Großpösna

Alle	sind	herzlich	eingeladen,	mit	dabei	zu	sein!
Weitere Infos: www.vereine-gueldengossa.de/
terminkalender

Der Verein Dorfleben Güldengossa e.V. wünscht 
allen Einwohnern ein frohes Weihnachtsfest, 
besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins 
neue	Jahr.	Gleichzeitig	möchten	wir	uns	bei	allen	
Sponsoren,	Gästen	und	der	Gemeinde	Großpösna	
für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

J. Wollmerstedt, Dorfleben Güldengossa e. V.

Heilende Pflanzen vor unserer 
Haustür

Zur Advents- und Weihnachtszeit 
gehören	Zitrusfrüchte.	Sie	sind	
Backzutat, werden konserviert oder frisch gegessen  
oder zur Dekoration verwendet. Alle Zitrusfrüchte 
gehören	zur	Familie	der	Rautengewächse.	Zur	
Gattung Citrus zählen u.a. Orangen, Zitronen, 
Grapefruit, Mandarinen, Clementinen und Pome-
ranzen.	Etwas	näher	möchte	ich	die	Mandarine	
vorstellen. Schon vor tausenden von Jahren, 

im 12. Jahrhundert  v. Chr. sollen Pflanzen in 
China kultiviert worden sein. Daten belegen, dass 
Mandarinen von Sir Abraham Hume um 1805 nach 
Europa importiert wurden. Mandarinen sind sehr 
variabel im Habitus der Pflanzen, der Fruchtform 
und dem Geschmack der Früchte. Im allgemeinen 
sind die Früchte rundlich, etwas flach gedrückt 
und haben eine gering ausgebildete Fruchtwand. 
Dadurch lassen sie sich gut schälen. Mandarinen 
schmecken angenehm süß, da sie den geringsten  
Säuregehalt aufweisen. Die Früchte sollten frostfrei 
und kühl, doch nicht zu lange gelagert werden.  An 
Inhaltsstoffen wurden in Mandarinen viel Vitamin 
C,  Kalium, Betakarotin, Folsäure, Eiweiß, Fett und 
Ballaststoffe nachgewiesen. Sie erhalten schlank, 
beugen Altersdiabetes und Arterienverkalkung vor. 
Untersuchungen zeigten, dass dies der sekundäre 
Pflanzenstoff	Nobiletin	bewirkt.	Der	Pflanzenstoff	
Nobiletin	wurde	an	Mäusen	getestet.	Einige	Nager	
erhielten	fett-	und	zuckerhaltige	Nahrung		und	zu-
sätzlich	Nobiletin.	Diese	waren	nach	Abschluss	der	
Versuche gesünder als die Tiere ohne zusätzliche 
Nobiletingabe.	Mandarinen	wirken	sich	positiv	auf	
die Augen aus, bewirken gutes Sehen, stärken die 
Abwehrkräfte und geben einen Rund-um-Schutz. 
Herzkranke Patienten sollten nicht zu viel Manda-
rinen verzehren. Auch sollte eine Kombination mit 
Schmerzmitteln unterbleiben. Von unbehandelten 
Zitrusfrüchten sind auch die Schalen interessant. 
Diese werden zum Würzen oder zur Herstellung von 
Duftmitteln verwendet, zu Marmelade, kandiert zu 
Orangeat,		Zitronat	oder	einer	leckeren	Nascherei	
verarbeitet. Die weißen Innenschalen enthalten Pek-
tin, werden zur Pektingewinnung genutzt und in der 
Lebensmittelindustrie, der Pharmazie und Kosmetik 
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als Stabilisierungsmittel eingesetzt.
Allen Lesern  wünschen wir eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit und alles Gute für das 
Jahr	2019.	Auch	im	kommenden	Jahr	möchten	
wir Sie wieder über „Heilende Pflanzen vor unserer 
Haustür“ informieren und zu interessanten Veran-
staltungen in den Botanischen Garten für Arznei- 
und Gewürzpflanzen in das Oberholz einladen.

Im Auftrag des Freundeskreises Botanischer Garten 
Oberholz e.V., Hannelore Pohl

„Vögel am Störmthaler See“

… war das Thema des Zirkomania-Herbstzirkus in 
Dreiskau-Muckern. Auf einer Vogelbeobachtungs-
tour mit UferLeben e.V. beobachten die Kinder 
z.B.	Turmfalken,	Mäusebussarde,	Höckerschwäne,	
Grau-	und	Nilgänse	rund	um	Dreiskau-Muckern.	
Kleinere	Vögel	waren	kaum	zu	sehen.	Nachgefragt	
bei der Ökostation Borna-Birkenhain erfuhren 
die Kinder, dass viele dieser kleineren Vogelarten 
Zugvögel	sind	und	bereits	abgereist	waren.	Die	
Erlebnisse der Vogelbeobachtung, das neu Erlernte 
zu den beobachteten Vogelarten und dem Vogelzug 
thematisierten die Zirkomanias in ihren Zirkus-
workshops.	Neben	Vertikaltuch,	Levi-Stick,	Seiltanz	
und Jonglage gab es diesmal die Balancekugel als 
Novum	im	Dreiskau-Muckerner	Natur-Zirkus.	Pas-
send	zum	Thema	Vögel	ließ	sich	die	Kugel	vielseitig	
einsetzten,	z.B.	als	Erdball,	Ansitz,	Nistplatz,	Beute	

und natürlich als Ei. Dieses wurde gelegt, gerollt, 
bebrütet, geraubt, zurückerobert und geschlüpft. 
So entstand am Ende der Zirkuswoche wieder eine 
umweltthematisch-kreative Abschlusspräsentation 
für Eltern und Freunde.
Wir danken dem Gasthof Muckern und der Speise-
kammer	Mölbis	für	die	Verpflegung	aus	ökologisch-
regionalen	Produkten	sowie	der	DSG	Großpösna	
mbH	für	die	Möglichkeit	der	Hallennutzung.

Und apropos Kugel - diesen Monat hängen viele 
Menschen wieder gläserne Christkugeln auf. Die 
schönen	glitzernden	Kugeln	lösten	Mitte	bis	
Ende	des	19.	Jahrhunderts	den	Apfel	am	Weih-
nachtsbaum ab. Heute hängen zunehmend mehr 
Menschen wieder echte Äpfel an ihren Baum, 
vielleicht das Zeichen einer Sehnsucht nach mehr 
Natürlichkeit	…	Ob	Kugel	oder	Apfel,	wir	wünschen	
Euch/Ihnen	allen	schöne	Feiertage	und	alles	Gute	
für das neue Jahr.

Frank Beutner, Uferleben e. V.

Landsportverein 1903 Störmthal e.V. 
www.lsv-1903stoermthal.de

Der	Landsportverein	1903	Störmthal	wünscht	
seinen Mitgliedern, sowie allen Einwohnern von 
Störmthal,	Güldengossa,	Großpösna,	Seifertshain	
und Dreiskau-Muckern ein frohes Weihnachtsfest 
sowie	ein	gesundes	neues	Jahr	2019.
Und wir laden Sie recht herzlich ein am Weih-
nachtsskatturnier	2018	oder	dem	Neujahrskegeln	
teilzunehmen:

Weihnachtsskatturnier 2018 
Donnerstag, dem 27.12.2018, 
16:00	Uhr	im	Sportzentrum	Störmthal
Anmeldung bis 25.12.2018 unter 
Tel.	034297	42574	bei	Sportfrd.	Tröllmich	
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Neujahrskegeln 2019 (nur für Vereinsmitglieder) 
Samstag, dem 5. Januar 2018,  15:00 Uhr

Jörg	Hendel

Tierschutzverein Leipziger Land e.V. Betrei-
ber des Tierheimes 
Oelzschau 

Liebe Tierfreunde, wie im „richtigen Leben“ heißt 
es auch im Vereinsleben mitunter Abschied zu neh-
men. Mit Ablauf des Jahres 2018 endet die Wahl-
periode des aktuellen Vorstandes. Drei langjährige 
Vorstandsmitglieder haben sich für die kommende 
Wahlperiode nicht mehr zur Wahl gestellt. Aber 
keine Sorge: Es geht nahtlos weiter mit Tierheim 
und Verein. Die Zeit des Abschiedes und danach, 
wird mir nicht leichtfallen, denn das Tierheim ist 
mein „Baby“. Mit Unterstützung meiner Familie 
habe ich es 2001 mit aus der Taufe gehoben und 
fast 18 Jahre lang begleitet.  Fast 18 Jahre lang 
war unser familiäres Leben sehr stark durch das 
Tierheim	geprägt.	Natürlich	hängt	mein	Herz	noch	
immer	daran.	Aber	nach	so	vielen	Jahren	möchte	
ich ein ruhigeres Leben führen, Zeit haben für mich, 
meine Familie, meine Freunde und all die Dinge 
tun, für die ich privat keine Zeit hatte.  All das heißt 
aber nicht, dass ich die Tierschutzarbeit aufgebe, 
aber	meine	Aufgaben	werden	andere	sein.	Nun	ist	
es Zeit für neue Menschen im Vorstand, die die 
Chance	ergreifen	können	Altbewährtes	fortzusetzen	
und auch neue Wege zu gehen. Mein Baby hat 
laufen gelernt und wird seinen Weg gehen, darauf 
vertraue ich.
Zum Abschluss meine große Bitte an Sie: Bitte 
bleiben Sie dem Tierheim treu und unterstützen 
es weiter so gut. Das Tierheim ist auf Ihre Hilfe, 
Unterstützung und Spenden dringend angewiesen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Allen ein frohes 
Weihnachtsfest	und	für	das	Jahr	2019	alles	Gute.

Elvira Henkel
(noch) Vorsitzende Tierschutzverein Leipziger Land e.V.

Unsere Veranstaltungen im Dezember 2018

FEIXEN IM ADVENT 
Von	Pflaumentoffeln,	Striezeln	und	Schwipsbögen
mit	Peter	Ufer	und	Frank	Fröhlich	
Sonntag, den 02.12.2018, 18:00 Uhr im Rathaus 
von	Großpösna	
Weihnachten soll wieder am 24. sein. Bis dahin 
hetzen wir zum ultimativen Zipfelgipfel, müssen 
auf Arbeit noch alles erledigen, für zu Hause alles 
besorgen und einfrosten, als würde am Tag nach 
der Bescherung die Welt untergehen. 
Stopp!	Machen	Sie	sich	locker,	haben	Sie	Spaß,	
sagen Sie einmal Wein. Am besten Glühwein. 
Der Dresdner Autor Peter Ufer und Gitarrist Frank 
Fröhlich	bieten	ein	weihnachtliches	Vorspiel	der	hei-
teren	Art.	Fröhliche	Weihnacht	soll	sein	in	Sachsen.	
Scherzhafte Geschichten von Pflaumentoffel bis 
Striezel erzählt der Autor, begegnet Weihnachtslaus 
und	Nikomann	und	überquert	mit	Ihnen	den	Dresd-
ner	Schwipsbogen	bis	der	Nussknacker	um	den	
Christbaum schwankt. Feixen im Advent. Und dann 
kann auch die Bescherung kommen. 
Karten erhalten Sie im VVK zu 14,00 € / AK 16,00 €
unter	034297-1401	0	oder	info@kuhstall-ev.de	
Einlass ab 17:15 Uhr

RAUHNÄCHTE  
Die Zeit zwischen den Jahren 
mit Peggy Burian, Diplomsoziologin,
Märchenerzählerin und Brauchtumsforscherin
Samstag, den 08.12.2018, 10:00 -13:00 Uhr,
Botanischer	Garten	Oberholz,	Störmthaler	Weg	2,	
04463	Großpösna
Die	Rauhnächte,	das	sind	die	Tage	und	Nächte	
zwischen den Jahren. Es ist die Zeit, in der die 
Erde die weiteste Entfernung von der Sonne gerade 
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überwunden hat und Schwung holt, für das kom-
mende Jahr. Diese Zeit hatte schon immer etwas 
Magisches. Seit Urzeiten wurde diese Phase ganz 
bewusst gestaltet, wurde gefüllt mit Brauchtum und 
Ritualen.	Welches	Brauchtum	gab	es?	Welche	Ab-
sicht	stand	hinter	den	Bräuchen	der	Vergangenheit?	
Erfahren Sie, was es mit den Rauhnächten auf sich 
hat, wie sie begangen wurden und was sie auch 
heute noch für uns bereithalten.
Seminar mit Anleitungen und Räucherwerk
Teilnehmerbeitrag: 18,00 €
Voranmeldung	bitte	unter	034297-41249	oder	
botanischer.garten@kuhstall-ev.de

PRINZESSIN NIMMERSATT
Das Weihnachtsmärchen im Schloss
Sonntag,	den	09.12.2018,	16.00	Uhr	im	Schloss	
Belgershain, Schlossstraße 1
In	einer	königlichen	Schmetterlingsfamilie	kommt	
eine Raupe zur Welt. Vom Anblick eines Falters 
angetan, will die kleine Prinzessin fliegen lernen, 
jedoch kann ihr niemand dabei helfen, selbst ihr 
Freund das Käferchen bleibt lieber auf der Erde. 
Aber sie will hoch — zu den wunderbaren Blumen, 
die ganz oben wachsen. Zwar ist sie nur eine 
Raupe, aber sie träumt. Und in ihren Träumen fliegt 
sie — bis sie eines Tages ein Schmetterling wird.
Ein poetisches Märchen voller Farben, Klänge 
und Träume — mit kuscheligen handgestrickten 
Insekten!
Von und mit: Alexej und Aleš Vancl
Dauer: 40 min
Für Zuschauer ab 3
Karten erhalten Sie im VVK für Kinder 5,00 € / Erw. 
6,00	€	unter	034297	-	1401	0	und	
info@kuhstall-ev.de 
oder in der Gemeindeverwaltung Belgershain.
An	der	Nachmittagskasse	Kinder	6,00	€	/	Erw.	7,00	€

DER FROSCHKÖNIG 
Das Weihnachtsmärchen im KuHstall e.V. 
mit dem Illustris Dachtheater, Leipzig
Sonntag, den 16.12.2018, 16:00 Uhr
im Spiegelsaal des Bürger- und Vereinshauses 
Großpösna
Zusammen mit seinem Diener Heinrich ist der 
König	aus	dem	Süden	auf	dem	Weg	in	den	Norden,	
um dort, wie soll es anders sein, um die Hand der 
schönen	Prinzessin	anzuhalten.	Doch	oh	Schreck,	
zwischen	den	beiden	Königreichen	liegt	ein	Moor	
und dort haust eine Hexe, die mirnichts, dirnichts 
den	König	in	einen	Frosch	und	den	Diener	in	den	
eisernen Heinrich verwandelt. Das Märchen heißt 
nämlich	korrekt	“Der	Froschkönig	und	der	eiserne	
Heinrich”. Jetzt weiß jeder, der das Märchen kennt, 
was kommt: Die Prinzessin wirft den Frosch an 
die Wand und der verwandelt sich wieder zurück. 
Falsch!	Der	Fluch	ist	damit	nicht	gebrochen.	Im	
Gegenteil,	Prinzessin	und	Froschkönig	müssen	
beweisen, dass ihre Liebe echt ist. Und der eiserne 
Heinrich?	Der	muss	auch	noch	einiges	tun,	bevor	
der Wagen bricht. Aber am Ende sind alle glücklich 
und vergnügt und wenn sie nicht gestorben sind…
Für alle ab 5 Jahren.
Karten erhalten Sie im VVK für Kinder 5,00 € / 
Erw.6,00 €
unter	034297-1401	0	
An	der	Nachmittagskasse	Kinder	6,00	€	/	Erw.	7,00	€

KURSANGEBOTE

Unser vollständiges Angebot entnehmen Sie bitte 
unserem aktuellen Programmflyer und unserer 
Homepage: www.kuhstall-grosspoesna.de

ZUMBA®

Belgershain, Sporthalle
Freitag	 19:30	-20:30	Uhr
Kursgebühr: 22,00 EUR monatlich
Leitung Stefanie Lahn
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WORKOUT FÜR FRAUEN
Großpösna:	
Mittwoch 20:00 - 21:00 Uhr, Spiegelsaal
Donnerstag 20:00 - 21:00 Uhr, Gymnastikhalle
Dreiskau-Muckern Montag 20:00 - 21:00 Uhr, 
Sporthalle
Kursgebühr:	19,00	EUR	monatlich
Leitung: Franka Fischer/ Peggy Voigt

AROHA
Montag	19:00	Uhr	–	20:00	Uhr	
Montag	20:15	Uhr	-		21:15	Uhr	(NEU	ab	9.4.)
Im	Spiegelsaal,	Bürger-	und	Vereinshaus	Großpösna
Kursgebühr:  20,00 EUR monatlich
Leitung: Evelyn Hasnaoui

HUI CHUN GONG
“Die geheimen Verjüngungsübungen der Chinesi-
schen Kaiser“
Dienstag	19:00	Uhr	–	20:00	Uhr	
Im Schloss Belgershain (Gemeindeverwaltung)
Kursgebühr:	19,00EUR	monatlich
Leitung: Elke Sauermilch

WIRBELSÄULENGYMNASTIK
Mittwoch 10:30 - 11:30 Uhr
Donnerstag	18:00	-	19:00	Uhr	und	19:00	-	20:00	
Uhr
Gymnastikhalle im Bürger- und Vereinshaus Groß-
pösna
Kursgebühr	19,00	EUR	monatlich
Leitung: Franka Fischer

Atemkurs nach Middendorf
Donnerstag	9:00	–	10:00	Uhr
Spiegelsaal	im	Bürger-und	Vereinshaus	Großpösna
Kursgebühr 20,00 EUR monatlich
Leitung:	Iris	Schöpa,	Atemtherapeutin,	AFA	

Geselliges Tanzen ab 50
Freitag 10:00 – 11:30 Uhr
Spiegelsaal	im	Bürger-und	Vereinshaus	Großpösna
Kursgebühr: 20,00 EUR monatlich
Leitung: Joachim Drechsler

Locker vom Hocker
Gymnastikübungen für ältere Senioren mit sicherem 
Halt durch den Stuhl
Montag 11:00 - 12:00 Uhr, Spiegelsaal im Bürger-
und	Vereinshauses	Großpösna
Kursgebühr: 20,00 EUR monatlich
Leitung: Franka Fischer 

Töpferkurs (offener Kurs)
Teilnehmerbeitrag:
7,00 EUR/Einh. inkl. 500g Tonmaterial (Erwachsene)
3,00 EUR/Einh. (Kinder/Jugendl.)
Dienstag 16:30 – 18:00 Uhr Kinder/Jugendl.
Dienstag	19:00	–	21:00	Uhr	Erwachsene
im	Werkraum	des	KuHstall	e.V.	Hauptstr.	19,	
Leitung: Heinke Binder

Patchwork
Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 18:00 - 20:00 Uhr
AWO	Raum,	Hauptstr.	19,	EG
Kursgebühr: 12,00 EUR monatlich
Leitung: Antje Steiner

NADEL &FADEN
Jeden	1.	und	3.	Donnerstag	im	Monat	19:00	-	
21:00 Uhr
AWO	Raum,	Hauptstr.	19,	EG
Kursgebühr:	19,00	EUR	monatlich
Leitung: Anke Heilmann

TAI CHI - Heilgymnastik und Bewegungsmedi-
tation
Dienstag	18:00	–	19:00	Uhr,	Spiegelsaal	des	
Bürger-und Vereinshauses 
weitverbreitete Bewegungskunst Tai Chi dafür einen 
Weg.
Kursgebühr: 20,00 EUR monatlich
Leitung: Franka Fischer 

Frischluft-Fitness für Senioren
Gesund und munter durch alle vier Jahreszeiten
Dienstag:	18:30	–	19:30	Uhr	Start	und	Ziel	liegen	
im Botanischen Garten Oberholz.
Unser Training im Freien ist zu jeder Jahreszeit 
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garantiert.
Kursgebühr: 20,00 EUR monatlich
Leitung:	Falk	Weidel,	zertifizierter	Fitnesstrainer

Die Kindertischlerei sucht Verstärkung
In der Kindertischlerei lernen Jungen und Mädchen 
unter fachkundiger Anleitung den handwerklich-
kreativen Umgang mit dem Werkstoff Holz, dessen 
gestalterisches Potential und ihre eigenen Fähigkei-
ten besser kennen.

Ziele der Kindertischlerei:
•	 Kreativität	und	Phantasie	entwickeln	und	prak-

tisch umsetzen
•	 Fähigkeiten	fördern	und	zu	Fertigkeiten	ausbilden
•	 Vermittlung	von	handwerklichen	Grundkenntnissen
•	 Verständnis	schaffen	für	einfache	mechanische	

Abläufe
•	 Heranführen	an	Werkzeuge
•	 Festigung	sozialer	Werte	wie	Geduld,	Ausdauer,	

Hilfsbereitschaft
•	 Ermunterung	zum	selbständigen	Arbeiten
•	 Stärkung	des	Selbstbewusstseins
und natürlich: Spaß haben

Die Kindertischlerei ist für Kinder von 7 bis 12 Jah-
ren geeignet und immer mittwochs von 15.30 Uhr 
bis	17:00	Uhr	in	der	Hauptstraße	19	zu	finden.
Monatlicher Beitrag: 12,00 Euro, inklusive Materi-
alkosten 

Anmeldung	unter	034297-1401	0	(KuHstall	e.V.)

Ab Januar 2019 KINDERBALLETT im KuHstall e.V.
Sich	leicht	und	graziös	wie	eine	Ballerina	bewegen,	
im	Tutu	auf	der	Bühne	tanzen.	Ab	Januar	2019	
kann man dies in unserem neuen Kurs Kindeballett 
erlernen. Alle Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren 
(ab 1. Klasse) sind ganz herzlich zu einer Schnup-
perstunde	am	Freitag,	dem	11.01.2019,	16.15	Uhr	
bis 17.15 Uhr im Spiegelsaal des Vereinshauses 
Großpösna	eingeladen.	Neben	der	guten	Haltung	
werden Koordination, Musikalität und Gedächtnis 
entwickelt	sowie	Muskulatur	aber	auch	die	Persön-

lichkeit gestärkt.
Der Kurs wird von Franka Fischer, ehemalige Solo-
tänzerin im Ballett der Leipziger Oper, geleitet.
Bitte kaufen Sie für die Schnupperstunde kein 
eigenes Tanzkleid oder Ballettschuhe. Die Kinder 
trainieren später in einheitlicher Kleidung.
Kursgebühr: 20,00 EUR, monatlich

Ab Februar 2019 beginnt ein Theaterkurs für 
Kinder und Jugendliche
Theaterwerkstatt für Kinder von 10 bis 14
Habt ihr Lust euch zu verkleiden, euch zu verwan-
deln, euch zu schminken, miteinander zu spielen...
Wir wollen uns regelmäßig treffen und ein Theater-
stück spielen. Unser Treffpunkt ist immer donners-
tags von 17.00 Uhr bis 18:30 Uhr im Spiegelsaal 
des	Bürger-und	Vereinshausees	Großpösna
Erstmalig	treffen	wir	uns	am	28.2.2019

Ich freue mich auf euch
Sonja Krüger

Suchen Sie einen 
Weihnachtsmann

für den 24.12.2018?
Dann rufen Sie bitte die

0177-8 72 16 69 an.
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Volkshochschule Leipziger Land
Geschäftsstelle Borna
04552 Borna, Jahnstraße 24a
Telefon: 03433 7446330
Telefax: 03433 74463350
E-Mail: info@vhsleipzigerland.de

VHS-Sprechstunde	mit	Frau	Dörner:	jeden	Dienstag,	
16:00 - 18:00 Uhr
Ort:	Außenstelle	der	VHS	im	Pösna	Park	(Zentrale	
Eventfläche),	Sepp-Verscht-Str.1,	Größpösna
Telefonisch	erreichen	Sie	Frau	Dörner	unter	
0151/25632167

Jetzt anmelden – Kursangebot „Herbst / Winter 
2018 /19 “ 
Das	vollständige	Kursangebot	und	die	Möglichkeit	
sich	bequem	online	anzumelden	finden	Sie	auf	
unserer Internetseite www.vhsleipzigerland.de. Das 
gedruckte Programmheft erhalten Sie kostenlos 
u. a. hier: VHS Geschäftsstellen, VHS Außenstelle 
im	Pösna	Park,	Bibliothek	Großpösna,	Rathaus,	
Kuhstall e.V.

Kursauswahl Großpösna
Kurstitel Tag Beginn Zeit UE* Gebühr Kurs-Nr.
Malerei	und	Grafik		 Mi	 30.01.19	 18:00-20:15	 30	 102,00	EUR	 LC20541
Vocalkreis	-	gemeinsam	Singen	 Di	 29.01.19	 19:00-20:30	 20	 100,00	EUR	 LC20859
Linedance		 Sa	 12.01.19	 10:30-12:00	 24	 96,00	EUR	 LC20912
Orientalischer	Tanz	-	Workshop		 Sa	 12.01.19	 14:00-17:00	 4	 20,40EUR	 LC20919
Arabic Flamenco

Gesundheit | Ernährung	(Tipp:	Fragen	Sie	bei	Ihrer	Krankenkasse	nach	Fördermöglichkeiten.)
Yoga	Anfänger	 Do	 24.01.19	 16:00-17:30	 24	 96,00	EUR	 LC30187
Yoga	Anfänger	 Do	 24.01.19	 18:00-19:30	 24	 96,00	EUR	 LC30190

*UE = Unterrichtseinheiten, entspricht einer Unterrichtsstunde von 45 Minuten

Kursleiterinnen und Kursleiter gesucht
Die Volkshochschule Leipziger Land sucht Kursleiter und Kursleiterinnen in allen Bereichen. Insbesondere 
für die Themen: Tanz (Hip Hop), Pilates, Yoga und andere Sparten. Gerne realisieren wir mit Ihnen auch Ihre 
eigenen Kursideen. Kontakt: Tel. 03433 7446330, Email: g.thim@vhsleipzigerland.de. 

Der Verein Erdgeschichte im Süd-
raum Leipzig e.V. lädt ein zu dem 
Vortrag:
„15 Jahre Grabungen/Untersuchungen im Tertiär 
Mitteldeutschland: Zwischenstand Ende 2018“
Referent: Prof. Dr. Arnold Müller (Leipzig)
Mittwoch,	05.12.2018,	19	Uhr	bis	ca.	20:30	Uhr
Weißes Haus im agra-Park (Parksalon im 1. OG), 
Raschwitzer Straße 13, 04416 Markkleeberg

Eintritt: 4 € an der Abendkasse
Im Vortrag wird ein Überblick über die be-
arbeiteten geologischen Aufschlüsse und 

Bohrungen der letzten Jahre und deren Ergebnisse 
gegeben.
Vor dem Vortrag, ab 17 Uhr, zieht der Verein 
Erdgeschichte Bilanz zu den im Jahr 2018 durchge-
führten Veranstaltungen. Interessenten sind herzlich 
eingeladen.
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Kirche im Dorf – Güldengossa e.V.

Auf das nun zu Ende gehende Jahr 
sehen wir vom Verein „Kirche im Dorf – Güldengossa 
e.V.“	mit	Sorgen	aber	auch	mit	Dankbarkeit	zurück!	
Wir haben - wie Sie wissen - mit unserer Kirche 
große Probleme, weil das Mauerwerk tiefe Risse 
zeigt,	die	sich	im	Sommer	noch	vergrößert	haben.	
Gleichzeitig sind wir uns im Verein einig, dass wir nun 
erst recht weiter für unsere Kirche aktiv sein werden. 
Unsere große Dankbarkeit gilt allen, die uns treu mit 
praktischer Hilfe, guten Ideen sowie großzügigen 
Spenden	begleitet	und	unterstützt	haben!		
Wir werden Sie im kommenden Jahr wieder zu 
Konzerten und einen Literarischen Abend einladen. 
Dabei bitten wir weiter darum, unsere Arbeit mit 
Spenden	zu	unterstützen!	Jede	Spende	kommt	
direkt dem Kirchengebäude zugute. Zu Ostern 
und Erntedank laden wir jedes Jahr zum Fest-
gottesdienst  und danach zu einem (kostenlosen) 
Sektfrühstück in die Kirche ein. Auch dazu sind Sie 
herzlich	willkommen!	

Wir	wünschen	Ihnen	eine	fröhliche	und	besinnliche	
Advents- und Weihnachtszeit und ein erfolgreiches 
und	friedliches	Jahr	2019!

Maria Schneider 
für den Verein „Kirche im Dorf – Güldengossa e.V. 

Kirchenveranstaltungen

Adventskonzert in Güldengossa
Der Verein „Kirche im Dorf – Güldengossa e.V.“ lädt 
ganz	herzlich	am	Freitag,	7.	Dezember,	19:30	Uhr	
in die Güldengossaer Kirche zu einem besonderen 
Adventskonzert ein: Die „Gospel Changes“ unter 
der Leitung von Maik Gosdzinski lassen unter dem 
Thema: „Besinnlichkeit, Zuversicht und mitreis-
sende Begeisterung“ weihnachtliche Gospelmusik 
erklingen, wir werden gemeinsam singen und eine 
heitere und bewegende Weihnachtsgeschichte 

hören.	Für	Glühwein,	Tee	und	Plätzchen	sorgt	der	
Verein. Der Eintritt kostet 8 €, Kinder zahlen nichts.

Weihnachtliches Orgelkonzert
am	Sonntag,	dem	23.12.2018	findet	in	der	Fuchs-
hainer	Kirche	um	19:00	Uhr	ein	weihnachtliches	
Orgelkonzert mit Dr. ph. Stefan Altner (Thomaner), 
Prof. Christian Funke (Violine) und Matthias Funke 
(Viola) statt. Karten gibt es an der Abendkasse für 
10 €.

Musik zum Advent
Traditionell am Samstag vor dem 3. Advent, am 
15.12.2018, lädt der Chor von Dreiskau-Muckern 
wieder zum Weihnachtskonzert um 15:00 Uhr 
in die Kirche von Dreiskau-Muckern ein. Der 
Chor	unter	Leitung	von	Gudrun	Selle	möchte	
Sie mit bekannten und auch weniger bekannten 
Weihnachtsliedern erfreuen und auf das nahende 
Weihnachtsfest einstimmen. Ein kleines, eigens für 
dieses Konzert zusammengestelltes Orchester, wird 
das Konzert instrumental umrahmen. Und natürlich 
gibt es ein schwedisches Weihnachtslied und auch 
die Besucher werden gemeinsam mit uns singen. 
Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Vor	und	nach	dem	Konzert	können	Sie	gegenüber	
der Kirche die Adventsmesse „Handgemacht in 
Dreiskau-Muckern“ auf dem Hillerhof, An der Kirche 
5 besuchen und vielleicht noch ein besonderes 
Weihnachtsgeschenk erwerben. 

Seien	Sie	dazu	herzlich	eingeladen!
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Gottesdienste
 
GD Gottesdienst, SGD Sakramentsgottesdienst, AGD 
Abendmahl-GD, Fk Familienkirche

02.12.2018, 10:00 Uhr: Festgottesdienst, 10 Jahre 
Kirchgemeindehaus	in	Großpösna	
09.12.2018,	10:00	Uhr:	AGD	in	Kleinpösna	
16.12.2018, 10:00 Uhr: AGD in Seifertshain 
24.12.2018, 14:30 Uhr: Christvesper mit Krippen-
spiel	in	Kleinpösna	
24.12.2018, 14:30 Uhr: Christvesper mit Krippen-
spiel	in	Großpösna	
24.12.2018, 16:00 Uhr: Christvesper mit Krippen-
spiel in Fuchshain 
24.12.2018, 16:00 Uhr: Christvesper mit Krippen-
spiel	in	Großpösna	
24.12.2018, 17:00 Uhr: Christvesper mit Krippen-
spiel in Seifertshain 
24.12.2018,	17:30	Uhr:	Christvesper	in	Großpösna	
24.12.2018, 23:00 Uhr: Christnacht in Fuchshain 
25.12.2018,	10:00	Uhr:	AGD	in	Kleinpösna	

26.12.2018,	09:00	Uhr:	AGD	in	Seifertshain	
26.12.2018, 10:15 Uhr: AGD in Fuchshain 
26.12.2018,	10:15	Uhr:	AGD	in	Großpösna	
31.12.2018,	15:00	Uhr:	AGD	in	Kleinpösna	
31.12.2018, 16:00 Uhr: AGD in Seifertshain 
31.12.2018, 17:00 Uhr: AGD in Fuchshain 
01.01.2019,	14:30	Uhr:	AGD	zum	Neuen	Jahr	in	
Großpösna	
05.01.2019,	18:00	Uhr:	Abendgebet	in	Kleinpösna	
06.01.2019,	10:00	Uhr:	Gottesdienst	mit	Wiederho-
lung eines Krippenspiels in Seifertshain 
12.01.2019,	18:00	Uhr:	Abendsegen	in	Großpösna
13.01.2019,	10:00	Uhr:	AGD	in	Fuchshain	
20.01.2019,	10:00	Uhr:	AGD	in	Kleinpösna	
27.01.2019,	10:00	Uhr:	AGD	in	Großpösna	
27.01.2019,	10:00	Uhr:	Kinderkirche	in	Großpösna

Rose des Monats

Die Rose des Monats geht im Dezember an 
Herrn Hans Schmidt und Frau Sabine Altrichter.
Seit vielen Jahren unterstützen sie die 
Gemeindebibliothek	Großpösna	ehrenamtlich	
als Urlaubs- und Krankheitsvertretung und er-
möglichen	somit	immer	wieder	die	Aufrechter-
haltung der Öffnungszeiten und des laufenden 
Betriebes. 
Vielen lieben Dank für die gute Zusammenar-
beit.

Romy Leibitzki
Gemeindebibliothek	Großpösna

Distel des Monats

Der Parkautomat am Alten Aussichtspunkt am 
Störmthaler	See	wurde	gesprengt	und	damit	
zerstört.	Die	Distel	des	Monats	Dezember	
geht an die noch unbekannten Straftäter. Diese 
waren mit ihrem Versuch, an die Parkeinnah-
men zu gelangen zwar erfolglos geblieben, 
haben damit aber einen sehr großen Schaden 
angerichtet.
 

Matthias Piech
Seewart	Störmthaler	See
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Absender:

An die
Gemeindeverwaltung Großpösna
Im Rittergut 1

04463 Großpösna

Bitte
Briefmarke
aufkleben

oder
abgeben

Absender:

An die
Gemeindeverwaltung Großpösna
Ordnungsamt
Im Rittergut 1

04463 Großpösna

Bitte
Briefmarke
aufkleben

oder
abgeben
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* Nicht zutreffendes streichen












 Zutreffendes ankreuzen

Mängelmeldung
Ich habe am . . . . . . . . . . . . . . .gegen . . . . . . . . . . . . . . . .Uhr folgende Mängel festgestellt:

Mängel an Kinderspielplatz/Grünanlage*
Bürgersteig schadhaft
Fahrbahndecke schadhaft
Fußweg/Wanderweg unpassierbar*
Straßenbeleuchtung defekt (ausgefallen/flackert)*
Verkehrsschild/Straßenschild beschädigt/verdreckt*
Hecken/Bäume/Werbeanlagen behindern die Übersicht*
Abfall liegt herum
Abgestelltes Fahrzeug
mangelhafte Baustellensicherung im öffentlichen Verkehrsraum

Sonstige Mängel: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kurze genaue Ortsangabe: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Festgestellt durch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                (Name)                      (Adresse)                   (Telefonnummer)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANREGUNG
Ich möchte folgende Anregung geben, die die Gemeindeverwaltung Großpösna
verwirklichen könnte.

     Datum                      Name                                  Adresse                        Telefonnummer
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Veröffentlichung der Zusatzstoffe nach § 11 (1) 
Trinkwasserverordnung
In den Wasserversorgungsanlagen der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH und 
dem Wasserwer  k Torgau-Ost der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH werden 
entsprechend der Liste des Umweltbundesamtes nach § 11 (1) der Trinkwasserverordnung 
vom 21. Mai 2001 folgende Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren verwendet:

Stand: 2018* Zugabemenge der Desinfektions mittel entspricht Restgehaltmessung, 
WVA = Wasserversorgungsanlage, DEST = Druckerhöhungsstation, WW = Wasserwerk

Anlage Stoffname Zugabemengen *
WVA Probstheida Chlor 0,10 mg/l
DEST Grünau Chlor 0,10 mg/l
DEST Panitzsch Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Mölkau Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Engelsdorf Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Knautnaundorf Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Großpösna Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Fuchshain Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
WW Canitz Natriumhydroxid 3 mg/l (umgerechnet in 100 %)

Chlor 0,2 mg/l
WW Thallwitz Natriumhydroxid 4 mg/l (umgerechnet in 100%)

Polyaluminiumchlorid (Flockung) 0,1 mg/l (in Al)
Chlordioxid 0,15 mg/l

WW Naunhof 1 Natriumhydroxid 15 mg/l (umgerechnet in 100 %)
WW Naunhof 1, Ortsversorgung Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
WW Naunhof 2 Natriumhydroxid 10 mg/l (umgerechnet in 100 %)

Chlor 0,2 mg/l
WW Belgershain Natriumhydroxid 7 mg/l (umgerechnet in 100 %)

Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
WW Torgau-Ost Kalziumhydroxid 38 mg/l

Aluminiumsulfat 11 mg/l (nur bei Bedarf)
Chlor 0,25 mg/l
Chlordioxid 0,15 mg/l

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 
Johannisgasse 7, 04103 Leipzig 
Telefon: 0341 969-2222

24-Stunden-Entstörungsdienst  
Telefon: 0341 969-2100
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Öffentliche Bekanntmachung der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
zur Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
ändern sich zum 01.01.2019 wie folgt:
1. Die Datenschutzregelung in Ziffer 17 der Ergän-
zenden Bestimmungen der Kommunale Wasser-
werke Leipzig GmbH zur AVBWasserV wird wie folgt 
neu gefasst:
„Art. 12 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ver-
pflichtet Verantwortliche, betroffene Personen in präzi- 
ser, transparenter, verständlicher und leicht zugäng-
licher Form in einer klaren und einfachen Sprache 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
unterrichten. Im Folgenden informieren wir Sie ge-
mäß den Art. 13 und 14 DSGVO über den Umgang mit 
Ihren personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit der Versorgung mit Wasser. 

Datenverarbeitende Stelle und damit Verantwortlicher 
im Sinne der DSGVO ist die Kommunale Wasserwerke 
Leipzig GmbH, Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig (Ge-
sellschaft), E-Mail: wasserwerke@l.de, Telefon: 0341 
969 2222.
Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der 
E-Mail-Adressedatenschutz.wasserwerke@l.de.

Die Gesellschaft erhebt und verarbeitet die Daten des 
Anschlussnehmers/Kunden zur Erfüllung des zwi-
schen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Ver-
trages zur Herstellung eines Hausanschlusses und 
zur Trinkwasserversorgung. Die Gesellschaft verar-
beitet die Daten für alle Tätigkeiten, die notwendig 
sind, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen.

Die dafür benötigten Daten werden beim Anschluss-
nehmer/Kunden erhoben. Rechtsgrundlage der Ver-
arbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung zur Ver-
arbeitung), b (Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men auf Ihre Anfrage sowie Vertragserfüllung) sowie f 
(berechtigte Interessen der Gesellschaft) der DSGVO.

Die Gesellschaft übermittelt Daten ausschließlich bei 
Erforderlichkeit im zur Aufgabenerfüllung notwendi-
gen Umfang
• an Dienstleister zur Leistungserbringung (z. B. Her- 
 stellung des Hausanschlusses, Zählerablesung, Ar- 
 beiten am Trinkwassernetz)

• an Aufgabenträger zur Erfüllung derer Verpflich-  
 tungen
• an Ver- und Entsorger zur Abrechnung der von die- 
 sen erbrachten Leistungen außerhalb des Ver- oder 
 Entsorgungsgebietes der Gesellschaft.

Entsprechend der Vorgaben des § 257 HGB und § 147 
AO sind die Daten zehn Jahre über das Ende des Ver-
tragsverhältnisses hinaus aufzubewahren. Soweit ein 
berechtigtes Interesse der Gesellschaft besteht, er-
folgt die Aufbewahrung über diese Frist hinaus.

Im Zusammenhang mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der Daten durch die Gesellschaft hat der 
Anschlussnehmer/Kunde folgende Rechte:
• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten Daten so- 
 wie die Verarbeitungszwecke
• Recht auf Berichtigung unrichtiger und Vervollstän- 
 digung unvollständiger Daten
• Recht auf Löschung für den Vertragszweck nicht 
 mehr notwendiger oder unrechtmäßig verarbeteter  
 Daten
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn 
 - der Anschlussnehmer/Kunde die Richtigkeit der   
   Daten bestreitet
 - der Anschlussnehmer/Kunde statt einer Lö- 
   schung die Einschränkung der Verarbeitung ver-  
   langt
 - die Gesellschaft die Daten nicht mehr benötigt, 
   der Anschlussnehmer/Kunde diese aber zur Gel- 
   tendmachung von Rechten benötigt
• Recht auf Überlassung der den Anschlussnehmer/  
 Kunden betreffenden Daten, die er der Gesellschaft  
 bereitgestellt hat und Recht auf ungehinderte Über- 
 mittlung dieser Daten an einen anderen Verantwort- 
 lichen
• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
Vertretungsberechtigte dürfen diese Rechte für die  
Personen, die sie vertreten, wahrnehmen.

Die Bereitstellung der Daten ist notwendig zum Ab-
schluss der oben genannten Verträge. Der Anschluss- 
nehmer/Kunde ist nicht verpflichtet, die Daten bereit- 
zustellen. Bei Nichtbereitstellung kann kein Vertrags-
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verhältnis zustande kommen und der Antragsteller 
kann das gewünschte Produkt nicht erhalten und die 
Gesellschaft kann die gewünschte Leistung nicht er-
bringen. Die Gesellschaft ist bei Nichtbereitstellung 
der Daten berechtigt, die Versorgung einzustellen.“

2. § 8 Abs. 7 der Allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH wird wie folgt geändert:
„Bringt der Anschlussnehmer/ Kunde Abwasser un-
berechtigt 
a.  ohne Zustimmung der Gesellschaft oder 
b.  an einer anderen als der vertraglich vereinbarten   
  Stelle oder 
c.  nach Ablauf befristeter Einleitverträge oder Son-  
  derabwassereinleitverträge oder 
d.  mehr als die vertraglich vereinbarte Menge in die   
  öffentliche Abwasseranlage ein,
so berechnet die Gesellschaft eine Vertragsstrafe. 

Die Vertragsstrafe beträgt das Dreifache des Ent-
geltes, das zu zahlen wäre, wenn genehmigt einge-
leitet worden wäre. Sind Zeitraum und Menge der 
unberechtigten Einleitung nicht bekannt, werden ein 
Zeitraum von 12 Monaten und eine Menge zugrunde 
gelegt, die nach Vergleichswerten ermittelt wird. Bei 
Überschreitung der vertraglich vereinbarten Grenz- 
werte für Abwasserinhaltsstoffe berechnet sich die 
Vertragsstrafe für den Zeitraum von der Feststellung 
der Maximalwertüberschreitung bis einschließlich 
dem Tag der Meldung über die Einhaltung der Maxi-
malwerte (d) nach der Formel entsprechend der An-
lage 4. Die Vertragsstrafe wird grundsätzlich für min-
des-tens einen Tag erhoben. Notwendige Aufwen-
dungen, die der Gesellschaft durch die Beseitigung 
der unzulässigen Einleitung oder eines durch die un-
zulässige Einleitung verursachten Schadens entste-
hen, hat der Anschlussnehmer/Kunde zu tragen.“

3. Die Datenschutzregelung in § 24 der Allgemeinen 
Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der 
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie 
folgt neu gefasst:
„Art. 12 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ver-
pflichtet Verantwortliche, betroffene Personen in 
präziser, transparenter, verständlicher und leicht zu-
gänglicher Form in einer klaren und einfachen Spra-
che über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu unterrichten. Im Folgenden informieren wir Sie ge-
mäß den Art. 13 und 14 DSGVO über den Umgang mit 
Ihren personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit der Entsorgung von Abwasser. 

Datenverarbeitende Stelle und damit Verantwort-
licher im Sinne der DSGVO ist die Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH, Johannisgasse 7/9, 04103 
Leipzig (Gesellschaft), E-Mail: wasserwerke@l.de, 
Telefon: 0341 969 2222. Den Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter der E-Mail-Adresse datenschutz.
wasserwerke@l.de.

Die Gesellschaft erhebt und verarbeitet die Daten des 
Anschlussnehmers/Kunden zur Erfüllung des zwi-
schen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Ver-
trages zur Herstellung eines Grundstücksanschlusses 
und zur Abwasserentsorgung. Die Gesellschaft ver-
arbeitet die Daten für alle Tätigkeiten, die notwendig 
sind, um die Abwasserentsorgung sicherzustellen.

Die dafür benötigten Daten werden beim Anschluss-
nehmer/Kunden erhoben. Rechtsgrundlage der Ver-
arbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung zur Ver-
arbeitung), b (Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men auf Ihre Anfrage sowie Vertragserfüllung) sowie f 
(berechtigte Interessen der Gesellschaft) der DSGVO.

Die Gesellschaft übermittelt Daten ausschließlich bei 
Erforderlichkeit im zur Aufgabenerfüllung notwendi-
gen Umfang
• an Dienstleister zur Leistungserbringung (z. B. Her- 
 stellung des Grundstücksanschlusses, Arbeiten am  
 Abwassernetz)
• an Aufgabenträger zur Erfüllung derer Verpflich-  
 tungen.

Entsprechend der Vorgaben des § 257 HGB und § 147 
AO sind die Daten zehn Jahre über das Ende des Ver-
tragsverhältnisses hinaus aufzubewahren. Soweit ein 
berechtigtes Interesse der Gesellschaft besteht, er-
folgt die Aufbewahrung über diese Frist hinaus.

Im Zusammenhang mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der Daten durch die Gesellschaft hat der 
Anschlussnehmer/Kunde folgende Rechte:
• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten Daten so- 
 wie die Verarbeitungszwecke
• Recht auf Berichtigung unrichtiger und Vervollstän- 
 digung unvollständiger Daten
• Recht auf Löschung für den Vertragszweck nicht   
 mehr notwendiger oder unrechtmäßig verarbeiteter  
 Daten
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn
 - der Anschlussnehmer/Kunde die Richtigkeit der   
   Daten bestreitet
 - der Anschlussnehmer/Kunde statt einer Löschung 
   die Einschränkung der Verarbeitung verlangt

 - die Gesellschaft die Daten nicht mehr benötigt,   
   der Anschlussnehmer/Kunde diese aber zur Gel-
   tendmachung von Rechten benötigt
• Recht auf Überlassung der den Anschlussnehmer/  
 Kunden betreffenden Daten, die er der Gesellschaft  
 bereitgestellt hat und Recht auf ungehinderte Über-
 mittlung dieser Daten an einen anderen Verantwort-
 lichen
• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
 Vertretungsberechtigte dürfen diese Rechte für die  
 Personen, die sie vertreten, wahrnehmen.

Die Bereitstellung der Daten ist notwendig zum Ab-
schluss der oben genannten Verträge. Der Anschluss-
nehmer/Kunde ist nicht verpflichtet, die Daten bereit-
zustellen. Bei Nichtbereitstellung kann kein Vertrags-
verhältnis zustande kommen und der Antragsteller 
kann das gewünschte Produkt nicht erhalten und die 
Gesellschaft kann die gewünschte Leistung nicht er-
bringen.“

4. Ziffer 1 der Anlage 1 der Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt 
geändert: 
„Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämt-
liche Stoffe ausgeschlossen, die die Reinigungswir-
kung und die biologischen Vorgänge in den Abwas-
serbehandlungsanlagen, den Betrieb der Schlamm-
behandlungsanlagen, die Schlammbeseitigung oder 
Schlammverwertung beeinträchtigen oder die öffent-
lichen Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktions-
fähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren 
oder gefährden oder die in den öffentlichen Abwas-
seranlagen arbeitenden Personen oder dem Vorflu-
ter schaden können. Dies gilt für Flüssigkeiten, Gase, 
Dämpfe und feste Stoffe.“

5. Ziffer 2 a. der Anlage 1 der Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt 
geändert: 
„Stoffe – auch in zerkleinertem Zustand – die zu Ab-
lagerungen oder Verstopfungen in den öffentlichen 
Abwasseranlagen führen können (z. B. Hygienearti-
kel, Reinigungstücher, Kehricht, Schutt, Mist, Sand, 
Küchenabfälle, Asche, Zellstoffe, Textilien, Schlacht- 
abfälle, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, 
Trester und hefehaltige Rückstände, Schlamm, Haut 
und Lederabfälle) oder die in den öffentlichen Abwas-
seranlagen erhärten können (z. B. Bitumen, Beton, 
Mörtel, Harze);“ 

6. Ziffer 3 der Anlage 1 der Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt 
geändert: 
„Abwässer, die eingeleitet werden und folgende Gren-
zwerte überschreiten: 

CSB – Chemischer Sauerstoffbedarf
(aus 15 min sedimentierter oder
abfiltrierter Probe)    1000 mg/l
Phosphor, gesamt (P)   20 mg/l
TNb – gesamter gebundener
Stickstoff (TNb)    100 mg/l
Cadmium (Cd)    0,005 mg/l
Kupfer (Cu)    0,15 mg/l
Blei (Pb)      0,10 mg/l
AOX – Adsorbierbare organisch
gebundene Halogene (AOX)  0,100 mg/l
abfiltrierbare Stoffe (Abf)   500 mg/l
Quecksilber (Hg)   0,001 mg/l
Chrom, gesamt (Cr)   0,05 mg/l
Nickel (Ni)    0,04 mg/l

oder weitere wassergefährdende Stoffe enthalten, be-
dürfen neben einer schriftlichen Zustimmung der Ge-
sellschaft einer weitergehenden vertraglichen Rege-
lung zur Abwassereinleitung (Anlage 2)“. 

7. Anlage 2 der Allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH wird wie folgt geändert: 

„Anlage 2 Obere Grenzwerte für Abwasserinhalts-
stoffe 
Folgende obere Grenzwerte für Abwasserinhaltsstoffe 
sind bei sämtlichen Einleitungen in das öffentliche Ka-
nalnetz nicht zu überschreiten:

Abwasserinhaltsstoff
Einzelstoffe/Summen-  
parameter/Gruppen-   oberer
parameter/Sonstige  ME Grenzwert 
abfiltrierbare Stoffe  mg/l 900 
absetzbare Stoffe (Absetzzeit 0,5 h) ml/l 10
AOX – Adsorbierbare organisch
gebundene Halogene   mg/l 0,5
BTEX (Summe von Benzol, Toluol,
Ethylbenzol und Xylole)  mg/l 0,05
Chlor, freies   mg/l 0,5
CSB – Chemischer Sauerstoff-
bedarf (aus 15 min sedimentier-
ter oder abfiltrierter Probe)  mg/l 3000
Kohlenwasserstoffe, gesamt mg/l 20
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verhältnis zustande kommen und der Antragsteller 
kann das gewünschte Produkt nicht erhalten und die 
Gesellschaft kann die gewünschte Leistung nicht er-
bringen. Die Gesellschaft ist bei Nichtbereitstellung 
der Daten berechtigt, die Versorgung einzustellen.“

2. § 8 Abs. 7 der Allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH wird wie folgt geändert:
„Bringt der Anschlussnehmer/ Kunde Abwasser un-
berechtigt 
a.  ohne Zustimmung der Gesellschaft oder 
b.  an einer anderen als der vertraglich vereinbarten   
  Stelle oder 
c.  nach Ablauf befristeter Einleitverträge oder Son-  
  derabwassereinleitverträge oder 
d.  mehr als die vertraglich vereinbarte Menge in die   
  öffentliche Abwasseranlage ein,
so berechnet die Gesellschaft eine Vertragsstrafe. 

Die Vertragsstrafe beträgt das Dreifache des Ent-
geltes, das zu zahlen wäre, wenn genehmigt einge-
leitet worden wäre. Sind Zeitraum und Menge der 
unberechtigten Einleitung nicht bekannt, werden ein 
Zeitraum von 12 Monaten und eine Menge zugrunde 
gelegt, die nach Vergleichswerten ermittelt wird. Bei 
Überschreitung der vertraglich vereinbarten Grenz- 
werte für Abwasserinhaltsstoffe berechnet sich die 
Vertragsstrafe für den Zeitraum von der Feststellung 
der Maximalwertüberschreitung bis einschließlich 
dem Tag der Meldung über die Einhaltung der Maxi-
malwerte (d) nach der Formel entsprechend der An-
lage 4. Die Vertragsstrafe wird grundsätzlich für min-
des-tens einen Tag erhoben. Notwendige Aufwen-
dungen, die der Gesellschaft durch die Beseitigung 
der unzulässigen Einleitung oder eines durch die un-
zulässige Einleitung verursachten Schadens entste-
hen, hat der Anschlussnehmer/Kunde zu tragen.“

3. Die Datenschutzregelung in § 24 der Allgemeinen 
Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der 
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie 
folgt neu gefasst:
„Art. 12 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ver-
pflichtet Verantwortliche, betroffene Personen in 
präziser, transparenter, verständlicher und leicht zu-
gänglicher Form in einer klaren und einfachen Spra-
che über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu unterrichten. Im Folgenden informieren wir Sie ge-
mäß den Art. 13 und 14 DSGVO über den Umgang mit 
Ihren personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit der Entsorgung von Abwasser. 

Datenverarbeitende Stelle und damit Verantwort-
licher im Sinne der DSGVO ist die Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH, Johannisgasse 7/9, 04103 
Leipzig (Gesellschaft), E-Mail: wasserwerke@l.de, 
Telefon: 0341 969 2222. Den Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter der E-Mail-Adresse datenschutz.
wasserwerke@l.de.

Die Gesellschaft erhebt und verarbeitet die Daten des 
Anschlussnehmers/Kunden zur Erfüllung des zwi-
schen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Ver-
trages zur Herstellung eines Grundstücksanschlusses 
und zur Abwasserentsorgung. Die Gesellschaft ver-
arbeitet die Daten für alle Tätigkeiten, die notwendig 
sind, um die Abwasserentsorgung sicherzustellen.

Die dafür benötigten Daten werden beim Anschluss-
nehmer/Kunden erhoben. Rechtsgrundlage der Ver-
arbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung zur Ver-
arbeitung), b (Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men auf Ihre Anfrage sowie Vertragserfüllung) sowie f 
(berechtigte Interessen der Gesellschaft) der DSGVO.

Die Gesellschaft übermittelt Daten ausschließlich bei 
Erforderlichkeit im zur Aufgabenerfüllung notwendi-
gen Umfang
• an Dienstleister zur Leistungserbringung (z. B. Her- 
 stellung des Grundstücksanschlusses, Arbeiten am  
 Abwassernetz)
• an Aufgabenträger zur Erfüllung derer Verpflich-  
 tungen.

Entsprechend der Vorgaben des § 257 HGB und § 147 
AO sind die Daten zehn Jahre über das Ende des Ver-
tragsverhältnisses hinaus aufzubewahren. Soweit ein 
berechtigtes Interesse der Gesellschaft besteht, er-
folgt die Aufbewahrung über diese Frist hinaus.

Im Zusammenhang mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der Daten durch die Gesellschaft hat der 
Anschlussnehmer/Kunde folgende Rechte:
• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten Daten so- 
 wie die Verarbeitungszwecke
• Recht auf Berichtigung unrichtiger und Vervollstän- 
 digung unvollständiger Daten
• Recht auf Löschung für den Vertragszweck nicht   
 mehr notwendiger oder unrechtmäßig verarbeiteter  
 Daten
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn
 - der Anschlussnehmer/Kunde die Richtigkeit der   
   Daten bestreitet
 - der Anschlussnehmer/Kunde statt einer Löschung 
   die Einschränkung der Verarbeitung verlangt

 - die Gesellschaft die Daten nicht mehr benötigt,   
   der Anschlussnehmer/Kunde diese aber zur Gel-
   tendmachung von Rechten benötigt
• Recht auf Überlassung der den Anschlussnehmer/  
 Kunden betreffenden Daten, die er der Gesellschaft  
 bereitgestellt hat und Recht auf ungehinderte Über-
 mittlung dieser Daten an einen anderen Verantwort-
 lichen
• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
 Vertretungsberechtigte dürfen diese Rechte für die  
 Personen, die sie vertreten, wahrnehmen.

Die Bereitstellung der Daten ist notwendig zum Ab-
schluss der oben genannten Verträge. Der Anschluss-
nehmer/Kunde ist nicht verpflichtet, die Daten bereit-
zustellen. Bei Nichtbereitstellung kann kein Vertrags-
verhältnis zustande kommen und der Antragsteller 
kann das gewünschte Produkt nicht erhalten und die 
Gesellschaft kann die gewünschte Leistung nicht er-
bringen.“

4. Ziffer 1 der Anlage 1 der Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt 
geändert: 
„Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämt-
liche Stoffe ausgeschlossen, die die Reinigungswir-
kung und die biologischen Vorgänge in den Abwas-
serbehandlungsanlagen, den Betrieb der Schlamm-
behandlungsanlagen, die Schlammbeseitigung oder 
Schlammverwertung beeinträchtigen oder die öffent-
lichen Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktions-
fähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren 
oder gefährden oder die in den öffentlichen Abwas-
seranlagen arbeitenden Personen oder dem Vorflu-
ter schaden können. Dies gilt für Flüssigkeiten, Gase, 
Dämpfe und feste Stoffe.“

5. Ziffer 2 a. der Anlage 1 der Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt 
geändert: 
„Stoffe – auch in zerkleinertem Zustand – die zu Ab-
lagerungen oder Verstopfungen in den öffentlichen 
Abwasseranlagen führen können (z. B. Hygienearti-
kel, Reinigungstücher, Kehricht, Schutt, Mist, Sand, 
Küchenabfälle, Asche, Zellstoffe, Textilien, Schlacht- 
abfälle, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, 
Trester und hefehaltige Rückstände, Schlamm, Haut 
und Lederabfälle) oder die in den öffentlichen Abwas-
seranlagen erhärten können (z. B. Bitumen, Beton, 
Mörtel, Harze);“ 

6. Ziffer 3 der Anlage 1 der Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt 
geändert: 
„Abwässer, die eingeleitet werden und folgende Gren-
zwerte überschreiten: 

CSB – Chemischer Sauerstoffbedarf
(aus 15 min sedimentierter oder
abfiltrierter Probe)    1000 mg/l
Phosphor, gesamt (P)   20 mg/l
TNb – gesamter gebundener
Stickstoff (TNb)    100 mg/l
Cadmium (Cd)    0,005 mg/l
Kupfer (Cu)    0,15 mg/l
Blei (Pb)      0,10 mg/l
AOX – Adsorbierbare organisch
gebundene Halogene (AOX)  0,100 mg/l
abfiltrierbare Stoffe (Abf)   500 mg/l
Quecksilber (Hg)   0,001 mg/l
Chrom, gesamt (Cr)   0,05 mg/l
Nickel (Ni)    0,04 mg/l

oder weitere wassergefährdende Stoffe enthalten, be-
dürfen neben einer schriftlichen Zustimmung der Ge-
sellschaft einer weitergehenden vertraglichen Rege-
lung zur Abwassereinleitung (Anlage 2)“. 

7. Anlage 2 der Allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH wird wie folgt geändert: 

„Anlage 2 Obere Grenzwerte für Abwasserinhalts-
stoffe 
Folgende obere Grenzwerte für Abwasserinhaltsstoffe 
sind bei sämtlichen Einleitungen in das öffentliche Ka-
nalnetz nicht zu überschreiten:

Abwasserinhaltsstoff
Einzelstoffe/Summen-  
parameter/Gruppen-   oberer
parameter/Sonstige  ME Grenzwert 
abfiltrierbare Stoffe  mg/l 900 
absetzbare Stoffe (Absetzzeit 0,5 h) ml/l 10
AOX – Adsorbierbare organisch
gebundene Halogene   mg/l 0,5
BTEX (Summe von Benzol, Toluol,
Ethylbenzol und Xylole)  mg/l 0,05
Chlor, freies   mg/l 0,5
CSB – Chemischer Sauerstoff-
bedarf (aus 15 min sedimentier-
ter oder abfiltrierter Probe)  mg/l 3000
Kohlenwasserstoffe, gesamt mg/l 20
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Abwasserinhaltsstoff
Einzelstoffe/Summen-  
parameter/Gruppen-   oberer
parameter/Sonstige  ME  Grenzwert
LHKW – Summe leichtflüchtiger
halogenierter Kohlenwasserstoffe mg/l 0,1
PAK – Polycyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe  mg/l 0,002
PCB – Polychlorierte Biphenyle mg/l 0,01
Phenolindex, nach Destillation
und Extraktion   mg/l 20
pH-Wert     mg/l 5,5 – 9,5
schwerflüchtige lipophile Stoffe mg/l 100*
Tenside (oberflächenaktive
Substanzen)   mg/l 25
TNb – gesamter gebundener
Stickstoff   mg/l 200
TOC – Organisch gebundener
Kohlenstoff, gesamt   mg/l 1000
Wassertemperatur  °C 30

Anionen/Elemente
Chlorid      mg/l 1000
Cyanid, gesamt   mg/l 5,0
Cyanid, leicht freisetzbar   mg/l 1,0
Fluorid, gesamt   mg/l 10,0
Nitritstickstoff   mg/l 10,0
Phosphor, gesamt    mg/l 50,0
Sulfat       mg/l 600
Sulfid, leicht freisetzbar  mg/l 2,0

Kationen/Elemente
Aluminium   mg/l 3,0
Arsen       mg/l 0,1
Barium      mg/l 2,0
Blei         mg/l 0,5
Cadmium   mg/l 0,2
Chrom VI   mg/l 0,1
Chrom, gesamt   mg/l 0,5
Cobalt       mg/l 1,0
Eisen       mg/l 3,0
Kupfer       mg/l 0,5
Nickel       mg/l 0,5
Quecksilber   mg/l 0,05
Silber       mg/l 0,1
Thallium    mg/l 1,0
Vanadium   mg/l 4,0
Zink        mg/l 2,0
Zinn       mg/l 2,0

* Bei Betreibung eines Fettabscheiders nach DIN EN 
1825-1 und DIN EN 1825-2 und der Vorlage des Nach-
weises über die regelmäßige Entsorgung des Fettab-

scheiders gemäß DIN 4040-100 wird der Grenzwert für 
schwerflüchtige lipophile Stoffe auf 300 mg/l festge-
legt. 
Die Abwasserprobenahme erfolgt entsprechend der 
Abwasserverordnung und der DIN 38402-11 A11 als 
Einzel-/ Stichprobe, als qualifizierte Stichprobe oder 
als Mischprobe mittels automatischen Probenehmers 
oder mittels Schöpfgerät je nach Erfordernissen und 
der örtlichen Situation. Die Feststellung der Beschaf-
fenheit des Abwassers erfolgt entsprechend den Fest-
legungen in der Verordnung über Anforderungen an 
das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasser-
verordnung) bzw. nach den Deutschen Einheitsverfah-
ren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersu-
chung (DEV).

Für alle nicht mit Grenzwerten belegten Stoffe ist vor 
der Einleitung eine schriftliche Zustimmung der Ge-
sellschaft einzuholen. Die Gesellschaft kann in Ab-
hängigkeit von den örtlichen Bedingungen die Ein-
leitung von Abwasser mit reduzierten Grenzwerten 
verlangen, wenn dies mit Rücksicht auf die Zusam-
mensetzung des Abwassers in den öffentlichen Ab-
wasseranlagen oder im Hinblick auf die von ihr beim 
Einleiten des Abwassers in ein Gewässer einzuhal-
tenden wasserrechtlichen Anforderungen erfor-
derlich ist. Insbesondere kann die Gesellschaft die 
Einleitung von Abwasser mit reduzierten Grenz- 
werten verlangen, soweit die Reinigungswirkung der 
Klärwerke, der Betrieb der Schlammbehandlungs-
anlagen, die Schlammbeseitigung oder Schlammver-
wertung durch das beim Einleiter anfallende Abwas-
ser erheblich beeinträchtigt wird.

Der Einleitung mit erhöhten Grenzwerten kann die 
Gesellschaft zustimmen, wenn durch die sich erge-
benden Abwasserzusammensetzungen in den öffent-
lichen Abwasseranlagen die Betreiberpflichten nicht 
gefährdet werden und dem keine wasserrechtlichen 
Anforderungen entgegenstehen.“

8. Anlage 3 der Allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH wird wie folgt geändert: 

„Anlage 3 Starkverschmutzerzuschläge 
Die Ermittlung der Höhe des Starkverschmutzerzu-
schlages SVZ (in €/m³) erfolgt für die Abwasserinhalts-
stoffe abfiltrierbare Stoffe (Abf), CSB, Gesamt-Stick-
stoff (N), Gesamt-Phosphor (P), AOX, Cadmium (Cd), 
Kupfer (Cu), Blei (Pb), Quecksilber (Hg), Chrom (Cr) 
und Nickel (Ni) nach folgender Formel: 

SVZ = FAbf  x (CAbf – 500 mg/l) 
 + FCSB x (CCSB – 1000 mg/l) 
 + FTNb  x (CTNb – 100 mg/l) 
 + FP  x (CP – 20 mg/l) 
 + FAOX x (CAOX – 0,1 mg/l) 
 + FCd  x (CCd – 0,005 mg/l)
 + FCu x (CCu – 0,15 mg/l) 
 + FPb  x (CPb – 0,1 mg/l) 
 + FHg  x (CHg – 0,001 mg/l) 
 + FCr  x (CCr – 0,03 mg/l) 
 + FNi  x (CNi  – 0,04 mg/l) 

Dabei sind C die mittleren Konzentrationen des je-
weiligen Abwasserinhaltsstoffes in mg/l und F die 
Zuschlagfaktoren. Die Zuschlagfaktoren (im jeweils 
gültigen Preisblatt enthalten) drücken die Höhe des 
Starkverschmutzerzuschlages in €/m³ aus, welcher 
pro mg/l Überschreitung des Schwellenwertes für den 
jeweiligen Abwasserinhaltsstoff zu entrichten ist. 

Das Schmutzwasserentgelt bei Überschreitung der 
Grenzwerte gemäß Anlage 1 (3) ergibt sich aus der 
Summe des Schmutzwasserentgeltes für normal ver-
schmutztes kommunales Abwasser und dem Stark-
verschmutzerzuschlag (SVZ). 

Die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlages 
erfolgt auf der Grundlage des arithmetischen Mit-
tels der Einleitwerte für die o. g. Parameter aus min-
destens 2 Abwasserkontrollen des zurückliegenden 
Kalenderjahres. Kann keine Probenahme erfolgen, 
ist die Gesellschaft berechtigt, die Berechnung nach 
Erfahrungswerten durchzuführen. Die Probenahme 
erfolgt, soweit nicht anders festgelegt, am Überga-
beschacht bzw. an der Einleitstelle in das öffentliche 
Kanalnetz. Die Probenahmen zur Festlegung des 
Starkverschmutzerzuschlages erfolgen auf Kosten 
des Einleiters. Der Starkverschmutzerzuschlag wird 
maximal einmal jährlich neu festgelegt, es sei denn, 
außergewöhnliche Bedingungen (z. B. Produktions-
umstellungen) bedingen eine sofortige Neueinstu-
fung. Grundlegende Änderungen in der Abwasser-
menge und -last sind der Gesellschaft unverzüglich 
mitzuteilen.“

9. Anlage 4 der Allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH wird wie folgt geändert: 

„Anlage 4 Vertragsstrafen  
Vertragsstrafen (VS) bei Überschreitung festge-
legter Grenzwerte entsprechend Anlage 2 für Ab-
wasserinhaltsstoffe errechnen sich nach folgender 

Formel: VS = d x QA x (CE – CM) x Faktor 

d = Anzahl der Tage mit unzulässiger Einleitung (auf 
volle Tage aufgerundet)
QA = mittlere Abwassermenge am betreffenden Über-
gabeschacht pro Tag 
CE = eingeleitete Konzentration des betreffenden Ab-
wasserinhaltsstoffes 
CM = vertraglich vereinbarte Konzentration (Maximal-
wert) des betreffenden Inhaltsstoffes 
Faktor =  Zuschlag für den betreffenden Abwasserin-
haltsstoff 

Bei Überschreitung mehrerer Maximalwerte erfolgt 
eine additive Aufrechnung. Die Doppelberechnung fol-
gender Werte entfällt: 
absetzbare Stoffe  – abfiltrierbare Stoffe 
CSB   – BSB5   – TOC

Bei Nichteinhaltung des pH-Wert Bereiches errech-
net sich die Vertragsstrafe über den jeweiligen Säure- 
oder Basenverbrauch.
             
           Faktor
Abwasserinhaltsstoff   Betrag EUR    ME
abfiltrierbare Stoffe  0,51 kg
absetzbare Stoffe
(Absetzzeit 0,5 h)  153,39 m3

AOX – Adsorbierbare organisch
gebundene Halogene   1022,58 kg
BSB5 – Biochemischer 
Sauerstoffbedarf  2,56 kg
BTEX (Summe von Benzol,
Toluol, Ethylbenzol und Xylole) 1022,58 kg
Chlor, freies   511,29 kg
CSB – Chemischer Sauerstoff-
bedarf (aus 15 min sedimen-
tierter oder abfiltrierter Probe)  2,56 kg
Kohlenwasserstoffe, gesamt 511,29 kg
LHKW – Summe leicht-
flüchtiger halogenierter
Kohlenwasserstoffe   1022,58 kg
PAK – Polycyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe   1022,58 kg
PCB – Polychlorierte Biphenyle 1002,58 kg
Phenolindex, nach Destillation
und Extraktion   511,29 kg
pH-Wert – Basenverbrauch 122,72 kmol
pH-Wert – Säureverbrauch 61,36 kmol
schwerflüchtige lipophile Stoffe 357,90 kg
Tenside (oberflächenaktive
Substanzen)   51,13 kg
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Abwasserinhaltsstoff
Einzelstoffe/Summen-  
parameter/Gruppen-   oberer
parameter/Sonstige  ME  Grenzwert
LHKW – Summe leichtflüchtiger
halogenierter Kohlenwasserstoffe mg/l 0,1
PAK – Polycyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe  mg/l 0,002
PCB – Polychlorierte Biphenyle mg/l 0,01
Phenolindex, nach Destillation
und Extraktion   mg/l 20
pH-Wert     mg/l 5,5 – 9,5
schwerflüchtige lipophile Stoffe mg/l 100*
Tenside (oberflächenaktive
Substanzen)   mg/l 25
TNb – gesamter gebundener
Stickstoff   mg/l 200
TOC – Organisch gebundener
Kohlenstoff, gesamt   mg/l 1000
Wassertemperatur  °C 30

Anionen/Elemente
Chlorid      mg/l 1000
Cyanid, gesamt   mg/l 5,0
Cyanid, leicht freisetzbar   mg/l 1,0
Fluorid, gesamt   mg/l 10,0
Nitritstickstoff   mg/l 10,0
Phosphor, gesamt    mg/l 50,0
Sulfat       mg/l 600
Sulfid, leicht freisetzbar  mg/l 2,0

Kationen/Elemente
Aluminium   mg/l 3,0
Arsen       mg/l 0,1
Barium      mg/l 2,0
Blei         mg/l 0,5
Cadmium   mg/l 0,2
Chrom VI   mg/l 0,1
Chrom, gesamt   mg/l 0,5
Cobalt       mg/l 1,0
Eisen       mg/l 3,0
Kupfer       mg/l 0,5
Nickel       mg/l 0,5
Quecksilber   mg/l 0,05
Silber       mg/l 0,1
Thallium    mg/l 1,0
Vanadium   mg/l 4,0
Zink        mg/l 2,0
Zinn       mg/l 2,0

* Bei Betreibung eines Fettabscheiders nach DIN EN 
1825-1 und DIN EN 1825-2 und der Vorlage des Nach-
weises über die regelmäßige Entsorgung des Fettab-

scheiders gemäß DIN 4040-100 wird der Grenzwert für 
schwerflüchtige lipophile Stoffe auf 300 mg/l festge-
legt. 
Die Abwasserprobenahme erfolgt entsprechend der 
Abwasserverordnung und der DIN 38402-11 A11 als 
Einzel-/ Stichprobe, als qualifizierte Stichprobe oder 
als Mischprobe mittels automatischen Probenehmers 
oder mittels Schöpfgerät je nach Erfordernissen und 
der örtlichen Situation. Die Feststellung der Beschaf-
fenheit des Abwassers erfolgt entsprechend den Fest-
legungen in der Verordnung über Anforderungen an 
das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasser-
verordnung) bzw. nach den Deutschen Einheitsverfah-
ren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersu-
chung (DEV).

Für alle nicht mit Grenzwerten belegten Stoffe ist vor 
der Einleitung eine schriftliche Zustimmung der Ge-
sellschaft einzuholen. Die Gesellschaft kann in Ab-
hängigkeit von den örtlichen Bedingungen die Ein-
leitung von Abwasser mit reduzierten Grenzwerten 
verlangen, wenn dies mit Rücksicht auf die Zusam-
mensetzung des Abwassers in den öffentlichen Ab-
wasseranlagen oder im Hinblick auf die von ihr beim 
Einleiten des Abwassers in ein Gewässer einzuhal-
tenden wasserrechtlichen Anforderungen erfor-
derlich ist. Insbesondere kann die Gesellschaft die 
Einleitung von Abwasser mit reduzierten Grenz- 
werten verlangen, soweit die Reinigungswirkung der 
Klärwerke, der Betrieb der Schlammbehandlungs-
anlagen, die Schlammbeseitigung oder Schlammver-
wertung durch das beim Einleiter anfallende Abwas-
ser erheblich beeinträchtigt wird.

Der Einleitung mit erhöhten Grenzwerten kann die 
Gesellschaft zustimmen, wenn durch die sich erge-
benden Abwasserzusammensetzungen in den öffent-
lichen Abwasseranlagen die Betreiberpflichten nicht 
gefährdet werden und dem keine wasserrechtlichen 
Anforderungen entgegenstehen.“

8. Anlage 3 der Allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH wird wie folgt geändert: 

„Anlage 3 Starkverschmutzerzuschläge 
Die Ermittlung der Höhe des Starkverschmutzerzu-
schlages SVZ (in €/m³) erfolgt für die Abwasserinhalts-
stoffe abfiltrierbare Stoffe (Abf), CSB, Gesamt-Stick-
stoff (N), Gesamt-Phosphor (P), AOX, Cadmium (Cd), 
Kupfer (Cu), Blei (Pb), Quecksilber (Hg), Chrom (Cr) 
und Nickel (Ni) nach folgender Formel: 

SVZ = FAbf  x (CAbf – 500 mg/l) 
 + FCSB x (CCSB – 1000 mg/l) 
 + FTNb  x (CTNb – 100 mg/l) 
 + FP  x (CP – 20 mg/l) 
 + FAOX x (CAOX – 0,1 mg/l) 
 + FCd  x (CCd – 0,005 mg/l)
 + FCu x (CCu – 0,15 mg/l) 
 + FPb  x (CPb – 0,1 mg/l) 
 + FHg  x (CHg – 0,001 mg/l) 
 + FCr  x (CCr – 0,03 mg/l) 
 + FNi  x (CNi  – 0,04 mg/l) 

Dabei sind C die mittleren Konzentrationen des je-
weiligen Abwasserinhaltsstoffes in mg/l und F die 
Zuschlagfaktoren. Die Zuschlagfaktoren (im jeweils 
gültigen Preisblatt enthalten) drücken die Höhe des 
Starkverschmutzerzuschlages in €/m³ aus, welcher 
pro mg/l Überschreitung des Schwellenwertes für den 
jeweiligen Abwasserinhaltsstoff zu entrichten ist. 

Das Schmutzwasserentgelt bei Überschreitung der 
Grenzwerte gemäß Anlage 1 (3) ergibt sich aus der 
Summe des Schmutzwasserentgeltes für normal ver-
schmutztes kommunales Abwasser und dem Stark-
verschmutzerzuschlag (SVZ). 

Die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlages 
erfolgt auf der Grundlage des arithmetischen Mit-
tels der Einleitwerte für die o. g. Parameter aus min-
destens 2 Abwasserkontrollen des zurückliegenden 
Kalenderjahres. Kann keine Probenahme erfolgen, 
ist die Gesellschaft berechtigt, die Berechnung nach 
Erfahrungswerten durchzuführen. Die Probenahme 
erfolgt, soweit nicht anders festgelegt, am Überga-
beschacht bzw. an der Einleitstelle in das öffentliche 
Kanalnetz. Die Probenahmen zur Festlegung des 
Starkverschmutzerzuschlages erfolgen auf Kosten 
des Einleiters. Der Starkverschmutzerzuschlag wird 
maximal einmal jährlich neu festgelegt, es sei denn, 
außergewöhnliche Bedingungen (z. B. Produktions-
umstellungen) bedingen eine sofortige Neueinstu-
fung. Grundlegende Änderungen in der Abwasser-
menge und -last sind der Gesellschaft unverzüglich 
mitzuteilen.“

9. Anlage 4 der Allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH wird wie folgt geändert: 

„Anlage 4 Vertragsstrafen  
Vertragsstrafen (VS) bei Überschreitung festge-
legter Grenzwerte entsprechend Anlage 2 für Ab-
wasserinhaltsstoffe errechnen sich nach folgender 

Formel: VS = d x QA x (CE – CM) x Faktor 

d = Anzahl der Tage mit unzulässiger Einleitung (auf 
volle Tage aufgerundet)
QA = mittlere Abwassermenge am betreffenden Über-
gabeschacht pro Tag 
CE = eingeleitete Konzentration des betreffenden Ab-
wasserinhaltsstoffes 
CM = vertraglich vereinbarte Konzentration (Maximal-
wert) des betreffenden Inhaltsstoffes 
Faktor =  Zuschlag für den betreffenden Abwasserin-
haltsstoff 

Bei Überschreitung mehrerer Maximalwerte erfolgt 
eine additive Aufrechnung. Die Doppelberechnung fol-
gender Werte entfällt: 
absetzbare Stoffe  – abfiltrierbare Stoffe 
CSB   – BSB5   – TOC

Bei Nichteinhaltung des pH-Wert Bereiches errech-
net sich die Vertragsstrafe über den jeweiligen Säure- 
oder Basenverbrauch.
             
           Faktor
Abwasserinhaltsstoff   Betrag EUR    ME
abfiltrierbare Stoffe  0,51 kg
absetzbare Stoffe
(Absetzzeit 0,5 h)  153,39 m3

AOX – Adsorbierbare organisch
gebundene Halogene   1022,58 kg
BSB5 – Biochemischer 
Sauerstoffbedarf  2,56 kg
BTEX (Summe von Benzol,
Toluol, Ethylbenzol und Xylole) 1022,58 kg
Chlor, freies   511,29 kg
CSB – Chemischer Sauerstoff-
bedarf (aus 15 min sedimen-
tierter oder abfiltrierter Probe)  2,56 kg
Kohlenwasserstoffe, gesamt 511,29 kg
LHKW – Summe leicht-
flüchtiger halogenierter
Kohlenwasserstoffe   1022,58 kg
PAK – Polycyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe   1022,58 kg
PCB – Polychlorierte Biphenyle 1002,58 kg
Phenolindex, nach Destillation
und Extraktion   511,29 kg
pH-Wert – Basenverbrauch 122,72 kmol
pH-Wert – Säureverbrauch 61,36 kmol
schwerflüchtige lipophile Stoffe 357,90 kg
Tenside (oberflächenaktive
Substanzen)   51,13 kg

05.11.18_LWW_ANZ_AGB_B128xH180mm_RZ.indd   4-5 05.11.18   10:13



47 Bekanntmachungen32

           Faktor
Abwasserinhaltsstoff   Betrag EUR    ME
TNb – gesamter
gebundener Stickstoff     10,23 kg
TOC – Organisch gebundener
Kohlenstoff, gesamt   10,00 kg
Wassertemperatur  0,51  K/m3

   
Anionen/Elemente
Chlorid      0,51 kg
Cyanid, gesamt   255,65 kg

Anionen/Elemente
Cyanid, leicht freisetzbar      1022,58 kg
Fluorid, gesamt   153,39 kg
Nitritstickstoff   153,39 kg
Phosphor, gesamt    20,45 kg
Sulfat       2,56 kg
Sulfid, leicht freisetzbar  306,78 kg

Kationen/Elemente
Aluminium   255,65 kg
Arsen       1022,58 kg
Barium      255,65 kg
Blei         766,94 kg
Cadmium   1022,58 kg
Chrom VI   1022,58 kg
Chrom, gesamt   511,29 kg
Cobalt       766,94 kg
Eisen       51,13 kg
Kupfer       766,94 kg
Nickel       766,94 kg
Quecksilber   1533,88 kg
Silber       511,29 kg
Thallium    255,65 kg
Vanadium   255,65 kg
Zink        255,65 kg
Zinn       255,65 kg
weitere wassergefährdende
Stoffe der Wassergefährdungs-
klasse 3     1.022,58 kg
weitere wassergefährdende
Stoffe der Wassergefährdungs-
klasse 2     511,29 kg
weitere wassergefährdende
Stoffe der Wassergefährdungs-
klasse 1     255,65 kg“

10. Ziffer 7 der Anlage 7 der Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt 
geändert: 
„Das Entgelt für die Entsorgung des Inhaltes der 

Kleinkläranlage ist im jeweils gültigen Preisblatt aus-
gewiesen.“

11. Die Datenschutzregelung in § 12 der Allgemei-
nen Entsorgungsbedingungen für Kleinkläranlagen 
und Abwassersammelgruben (AEB-K) der Kommu-
nale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt neu 
gefasst:
„Art. 12 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ver-
pflichtet Verantwortliche, betroffene Personen in 
präziser, transparenter, verständlicher und leicht zu-
gänglicher Form in einer klaren und einfachen Spra-
che über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu unterrichten. Im Folgenden informieren wir Sie ge-
mäß den Art. 13 und 14 DSGVO über den Umgang mit 
Ihren personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit der Entsorgung von Kleinkläranlagen und Abwas-
sersammelgruben.

Datenverarbeitende Stelle und damit Verantwort-
licher im Sinne der DSGVO ist die Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH, Johannisgasse 7/9, 04103 
Leipzig (Gesellschaft), E-Mail: wasserwerke@l.de,
Telefon: 0341 969 2222. 
Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der 
E-Mail-Adresse datenschutz.wasserwerke@l.de.

Die Gesellschaft erhebt und verarbeitet die Daten des 
Anschlussnehmers/Kunden zur Erfüllung des zwi-
schen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Ver-
trages zur Entsorgung von Kleinkläranlagen und Ab-
wassersammelgruben. Die Gesellschaft verarbeitet 
die Daten für alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um 
die Entsorgung sicherzustellen.

Die dafür benötigten Daten werden beim Anschluss-
nehmer/Kunden erhoben. Rechtsgrundlage der Ver-
arbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung zur Ver-
arbeitung), b (Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men auf Ihre Anfrage sowie Vertragserfüllung) sowie f 
(berechtigte Interessen der Gesellschaft) der DSGVO.

Die Gesellschaft übermittelt Daten ausschließlich bei 
Erforderlichkeit im zur Aufgabenerfüllung notwendi-
gen Umfang
• an Dienstleister zur Leistungserbringung (z. B. Ent- 
 sorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen   
 und Abwassersammelgruben)
• an Aufgabenträger zur Erfüllung derer Verpflich-  
 tungen.

Entsprechend der Vorgaben des § 257 HGB und § 147 
AO sind die Daten zehn Jahre über das Ende des Ver-

tragsverhältnisses hinaus aufzubewahren. Soweit ein 
berechtigtes Interesse der Gesellschaft besteht, er-
folgt die Aufbewahrung über diese Frist hinaus.

Im Zusammenhang mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der Daten durch die Gesellschaft hat der 
Anschlussnehmer/Kunde folgende Rechte:

• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten Daten so- 
 wie die Verarbeitungszwecke
• Recht auf Berichtigung unrichtiger und Vervollstän- 
 digung unvollständiger Daten
• Recht auf Löschung für den Vertragszweck nicht 
 mehr notwendiger oder  unrechtmäßig verarbeiteter 
  Daten
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn
 - der Anschlussnehmer/Kunde die Richtigkeit der   
   Daten bestreitet
 - der Anschlussnehmer/Kunde statt einer Lö- 
   schung die Einschränkung  der Verarbeitung ver-  
   langt
 - die Gesellschaft die Daten nicht mehr benötigt, 
    der Anschlussnehmer/ Kunde diese aber zur Gel-  
   tendmachung von Rechten benötigt
• Recht auf Überlassung der den Anschlussnehmer/  
 Kunden betreffenden Daten, die er der Gesellschaft  
 bereitgestellt hat und Recht auf ungehinderte Über- 
 mittlung dieser Daten an einen anderen Verantwort- 
 lichen
• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
Vertretungsberechtigte dürfen diese Rechte für die  
Personen, die sie vertreten, wahrnehmen.

Die Bereitstellung der Daten ist notwendig zum Ab-
schluss der oben genannten Verträge. Der Anschluss-
nehmer/Kunde ist nicht verpflichtet, die Daten bereit-
zustellen. Bei Nichtbereitstellung kann kein Vertrags-
verhältnis zustande kommen und der Antragsteller 
kann das gewünschte Produkt nicht erhalten und die 
Gesellschaft kann die gewünschte Leistung nicht er-
bringen.“

Alle Geschäftsbedingungen der Leipziger Wasser-
werke sind im Internet einsehbar unter www.L.de/
wasserwerke sowie im Energie- und Umweltzentrum 
in der Katharinenstraße 17 in Leipzig erhältlich.
Gern senden wir Ihnen die Unterlagen auch zu.

Schreiben Sie uns:
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Postfach 10 03 53,
04003 Leipzig
 
Besuchen Sie uns:
Energie- und Umweltzentrum
Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig
 
Servicezeiten: 
Mo., Mi.–Fr., 9–16 Uhr und Di., 10–18 Uhr 
Telefon: 0341 969-2222
E-Mail: wasserwerke@L.de

24-Stunden-Entstörungsdienst: 
Telefon: 0341 969-2100

www.L.de/wasserwerke
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           Faktor
Abwasserinhaltsstoff   Betrag EUR    ME
TNb – gesamter
gebundener Stickstoff     10,23 kg
TOC – Organisch gebundener
Kohlenstoff, gesamt   10,00 kg
Wassertemperatur  0,51  K/m3
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Phosphor, gesamt    20,45 kg
Sulfat       2,56 kg
Sulfid, leicht freisetzbar  306,78 kg
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Barium      255,65 kg
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Cadmium   1022,58 kg
Chrom VI   1022,58 kg
Chrom, gesamt   511,29 kg
Cobalt       766,94 kg
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Stoffe der Wassergefährdungs-
klasse 2     511,29 kg
weitere wassergefährdende
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klasse 1     255,65 kg“

10. Ziffer 7 der Anlage 7 der Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt 
geändert: 
„Das Entgelt für die Entsorgung des Inhaltes der 

Kleinkläranlage ist im jeweils gültigen Preisblatt aus-
gewiesen.“

11. Die Datenschutzregelung in § 12 der Allgemei-
nen Entsorgungsbedingungen für Kleinkläranlagen 
und Abwassersammelgruben (AEB-K) der Kommu-
nale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt neu 
gefasst:
„Art. 12 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ver-
pflichtet Verantwortliche, betroffene Personen in 
präziser, transparenter, verständlicher und leicht zu-
gänglicher Form in einer klaren und einfachen Spra-
che über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu unterrichten. Im Folgenden informieren wir Sie ge-
mäß den Art. 13 und 14 DSGVO über den Umgang mit 
Ihren personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit der Entsorgung von Kleinkläranlagen und Abwas-
sersammelgruben.

Datenverarbeitende Stelle und damit Verantwort-
licher im Sinne der DSGVO ist die Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH, Johannisgasse 7/9, 04103 
Leipzig (Gesellschaft), E-Mail: wasserwerke@l.de,
Telefon: 0341 969 2222. 
Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der 
E-Mail-Adresse datenschutz.wasserwerke@l.de.

Die Gesellschaft erhebt und verarbeitet die Daten des 
Anschlussnehmers/Kunden zur Erfüllung des zwi-
schen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Ver-
trages zur Entsorgung von Kleinkläranlagen und Ab-
wassersammelgruben. Die Gesellschaft verarbeitet 
die Daten für alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um 
die Entsorgung sicherzustellen.

Die dafür benötigten Daten werden beim Anschluss-
nehmer/Kunden erhoben. Rechtsgrundlage der Ver-
arbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung zur Ver-
arbeitung), b (Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men auf Ihre Anfrage sowie Vertragserfüllung) sowie f 
(berechtigte Interessen der Gesellschaft) der DSGVO.

Die Gesellschaft übermittelt Daten ausschließlich bei 
Erforderlichkeit im zur Aufgabenerfüllung notwendi-
gen Umfang
• an Dienstleister zur Leistungserbringung (z. B. Ent- 
 sorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen   
 und Abwassersammelgruben)
• an Aufgabenträger zur Erfüllung derer Verpflich-  
 tungen.

Entsprechend der Vorgaben des § 257 HGB und § 147 
AO sind die Daten zehn Jahre über das Ende des Ver-

tragsverhältnisses hinaus aufzubewahren. Soweit ein 
berechtigtes Interesse der Gesellschaft besteht, er-
folgt die Aufbewahrung über diese Frist hinaus.

Im Zusammenhang mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung der Daten durch die Gesellschaft hat der 
Anschlussnehmer/Kunde folgende Rechte:

• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten Daten so- 
 wie die Verarbeitungszwecke
• Recht auf Berichtigung unrichtiger und Vervollstän- 
 digung unvollständiger Daten
• Recht auf Löschung für den Vertragszweck nicht 
 mehr notwendiger oder  unrechtmäßig verarbeiteter 
  Daten
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn
 - der Anschlussnehmer/Kunde die Richtigkeit der   
   Daten bestreitet
 - der Anschlussnehmer/Kunde statt einer Lö- 
   schung die Einschränkung  der Verarbeitung ver-  
   langt
 - die Gesellschaft die Daten nicht mehr benötigt, 
    der Anschlussnehmer/ Kunde diese aber zur Gel-  
   tendmachung von Rechten benötigt
• Recht auf Überlassung der den Anschlussnehmer/  
 Kunden betreffenden Daten, die er der Gesellschaft  
 bereitgestellt hat und Recht auf ungehinderte Über- 
 mittlung dieser Daten an einen anderen Verantwort- 
 lichen
• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
Vertretungsberechtigte dürfen diese Rechte für die  
Personen, die sie vertreten, wahrnehmen.

Die Bereitstellung der Daten ist notwendig zum Ab-
schluss der oben genannten Verträge. Der Anschluss-
nehmer/Kunde ist nicht verpflichtet, die Daten bereit-
zustellen. Bei Nichtbereitstellung kann kein Vertrags-
verhältnis zustande kommen und der Antragsteller 
kann das gewünschte Produkt nicht erhalten und die 
Gesellschaft kann die gewünschte Leistung nicht er-
bringen.“

Alle Geschäftsbedingungen der Leipziger Wasser-
werke sind im Internet einsehbar unter www.L.de/
wasserwerke sowie im Energie- und Umweltzentrum 
in der Katharinenstraße 17 in Leipzig erhältlich.
Gern senden wir Ihnen die Unterlagen auch zu.

Schreiben Sie uns:
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Postfach 10 03 53,
04003 Leipzig
 
Besuchen Sie uns:
Energie- und Umweltzentrum
Katharinenstraße 17, 04109 Leipzig
 
Servicezeiten: 
Mo., Mi.–Fr., 9–16 Uhr und Di., 10–18 Uhr 
Telefon: 0341 969-2222
E-Mail: wasserwerke@L.de

24-Stunden-Entstörungsdienst: 
Telefon: 0341 969-2100

www.L.de/wasserwerke
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Verschenk‘ einfach „Zeit zu zweit“!Verschenk‘ einfach „Zeit zu zweit“!

Tanzeria ist jetzt fl uup!
Irgendwo zwischen „Let’s Dance“ und den 
grauen Erinnerungen an den Schülertanz-
kurs vor Jahrzehnten kann tanzen auch 
einfach, entspannt und überall möglich 
sein – diesen Beweis wollen die fl uup-
Tanzschulen antreten. fl uup ist ein Projekt 
der Europäischen Stiftung Tanzen, deren 
Auftrag es ist, Tanzen wieder mehr in den 
gesellschaftlichen Mittelpunkt zu rücken. 

Telefon: 0341 / 33 66 97 11 
post@tanzeria.com | www.tanzeria.comArndtstr. 4 | Markkleeberg-Ost (Trigaleria)

Sichert gleich Euren Platz!
Einsteigertermine 
„Gesellscha� stanz für Paare“ 

Mo. 14.01.2019 19.30 - 21.00 Uhr
Di. 15.01.2019 19.00 - 20.30 Uhr
Mi. 16.01.2019 20.20 - 21.50 Uhr
Fr. 18.01.2019 18.15 - 19.45 Uhr
Fr. 18.01.2019 21.00 - 22.30 Uhr
So. 20.01.2019 18.00 - 19.30 Uhr

  Kurszeiten extrem flexibel:

 Wöchentlich frei wählbar

aus 5 möglichen Terminen!

Nun hat die Stiftung die Tanzeria als 
„besonders empfehlenswert“ ausgezeich-
net. Zur besseren Erkennbarkeit von 
Tanzschulen, denen ein gästeorientierter, 
hochwertiger und individueller Unterricht 
wichtig ist, hat die Stiftung das fl uup-Logo 
entwickelt, das nun auch in Leipzig-

Tanzschulinhaberin Corinna Sadowski und Stiftungsvorstand Matthias Müller

Markkleeberg verwendet werden darf und 
für ein neues Konzept in der Tanzschul-
branche steht: Unter dem Motto „Tanzen 
kann auch fl uup sein“ schließen sich 
Tanzschulen in Deutschland und Österreich 
zusammen, um transparent zu machen, 
dass bei ihnen Gesellschaftstanz im besten 
Sinn unterrichtet wird.

Verstärkt wurde die Idee durch eine 
repräsentative Umfrage vor einiger Zeit, 
bei der deutsche Erwachsene nach ihrem 
Freizeitverhalten gefragt wurden. Das 
Ergebnis war eindeutig: Rund 90 Prozent 
fanden Tanzen cool und darüberhinaus 
eine schöne gemeinsame Unternehmung 
mit dem Partner. Die Herausforderung für 
die Tanzlehrenden besteht nun darin, dass 
viele der Befragten sich ein langsames, 
individuelles Lernangebot wünschen. 
Einige Tanzschulen haben sich deshalb auf 
dem Weg gemacht, ein solches Angebot zu 
konzipieren und nach Mitteln gesucht, um 
Tanzen wieder dorthin zu transportieren, wo 
es hingehört: Auf Stadtfeste, Familienfeiern, 
Abschlussfeiern – eben überall dort, wo 
gesellschaftliche Ereignisse stattfi nden.

Damit der Verbraucher auch wirklich die 
Sicherheit hat, dass es in der fl uup-Tanz-
schule um entspanntes, alltagstaugliches 
Tanzen geht, werden alle teilnehmenden 
Tanzschulen vor der Auszeichnung und 
auch danach regelmäßig vor Ort dahinge-
hend überprüft, ob diejenigen Werte und 
Ziele in der Tanzschule gelebt und ver-
mittelt werden, die fl uup verspricht. Unter 
anderem gehört dazu, auf zeitgemäße 
Musik zu tanzen, die man aus dem Radio 
kennt und paarweises Tanzen so anwenden 
zu können, dass es mit verschiedenen Tanz-
partnern weltweit funktioniert.

Ta n z s c h u l e  C o r i n n a  S a d o w s k i

 Tanzkurse
 Privat-Tanzstunden
 Eintrittskarten für 
   Veranstaltungen
Abholung vor Ort oder per Versand. 
Einfach anrufen, Mail schreiben oder 
vorbeikommen, auch kurzfristig! 

Gutscheine z.B. für:

... in Leipzigs schönster Tanzschule

Verschenk‘ einfach „Zeit zu zweit“!

Gutscheine z.B. für:
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  Kurszeiten extrem flexibel:

 Wöchentlich frei wählbar

aus 5 möglichen Terminen!

Nun hat die Stiftung die Tanzeria als 
„besonders empfehlenswert“ ausgezeich-
net. Zur besseren Erkennbarkeit von 
Tanzschulen, denen ein gästeorientierter, 
hochwertiger und individueller Unterricht 
wichtig ist, hat die Stiftung das fl uup-Logo 
entwickelt, das nun auch in Leipzig-

Tanzschulinhaberin Corinna Sadowski und Stiftungsvorstand Matthias Müller

Markkleeberg verwendet werden darf und 
für ein neues Konzept in der Tanzschul-
branche steht: Unter dem Motto „Tanzen 
kann auch fl uup sein“ schließen sich 
Tanzschulen in Deutschland und Österreich 
zusammen, um transparent zu machen, 
dass bei ihnen Gesellschaftstanz im besten 
Sinn unterrichtet wird.

Verstärkt wurde die Idee durch eine 
repräsentative Umfrage vor einiger Zeit, 
bei der deutsche Erwachsene nach ihrem 
Freizeitverhalten gefragt wurden. Das 
Ergebnis war eindeutig: Rund 90 Prozent 
fanden Tanzen cool und darüberhinaus 
eine schöne gemeinsame Unternehmung 
mit dem Partner. Die Herausforderung für 
die Tanzlehrenden besteht nun darin, dass 
viele der Befragten sich ein langsames, 
individuelles Lernangebot wünschen. 
Einige Tanzschulen haben sich deshalb auf 
dem Weg gemacht, ein solches Angebot zu 
konzipieren und nach Mitteln gesucht, um 
Tanzen wieder dorthin zu transportieren, wo 
es hingehört: Auf Stadtfeste, Familienfeiern, 
Abschlussfeiern – eben überall dort, wo 
gesellschaftliche Ereignisse stattfi nden.

Damit der Verbraucher auch wirklich die 
Sicherheit hat, dass es in der fl uup-Tanz-
schule um entspanntes, alltagstaugliches 
Tanzen geht, werden alle teilnehmenden 
Tanzschulen vor der Auszeichnung und 
auch danach regelmäßig vor Ort dahinge-
hend überprüft, ob diejenigen Werte und 
Ziele in der Tanzschule gelebt und ver-
mittelt werden, die fl uup verspricht. Unter 
anderem gehört dazu, auf zeitgemäße 
Musik zu tanzen, die man aus dem Radio 
kennt und paarweises Tanzen so anwenden 
zu können, dass es mit verschiedenen Tanz-
partnern weltweit funktioniert.

Ta n z s c h u l e  C o r i n n a  S a d o w s k i

 Tanzkurse
 Privat-Tanzstunden
 Eintrittskarten für 
   Veranstaltungen
Abholung vor Ort oder per Versand. 
Einfach anrufen, Mail schreiben oder 
vorbeikommen, auch kurzfristig! 

Gutscheine z.B. für:

... in Leipzigs schönster Tanzschule

Verschenk‘ einfach „Zeit zu zweit“!

Gutscheine z.B. für:
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Am Roßmarkt 10 in Liebertwolkwitz 
finden Sie die Präsentmanufaktur.

Ein Ladengeschäft für ausgesuchte Lebensmittel und Geschenkartikel.
Hier werden für Sie mit viel Liebe handgemachte Präsente zusammengestellt - nach 
Ihrem Wunsch und Budget. Von der kleinen Aufmerksamkeit bis hin zum Präsent für 
jeden Anlass. Auch für Firmen sind Präsente in beliebiger Stückzahl für Angestellte 

oder Kunden möglich. Kostenlose Lieferung innerhalb von Leipzig. 
Kommen Sie uns besuchen.

Öffnungszeiten
Mo.  14.00 - 18.00 Uhr
Di. - Do.  9.00 - 11.00 Uhr & 15.00 - 18.00 Uhr
Fr.  9.00 - 14.00 Uhr

Präsentmanufaktur
Roßmarkt 10 • 04288 Leipzig
Telefon 0173 2345674
info@praesentmanufaktur.com

PRÄSENTE
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F R O H E  W E I H N A C H T E N

2 0 1 8

Dr. Cornelia Obst
Zahnarztpraxis „Rund um den Zahn“
Magdebornerstr. 18b, 04463 Großpösna 
www.zahnobst.de
info@zahnobst.de

Tel: 03 42 97 / 42 03 7

  Öffnungszeiten:
Mo:  7.30-13 Uhr & 14-18 Uhr
Di:  7.30-15 Uhr
Mi:  7.30-13 Uhr
Do:  9-13Uhr & 14-18 Uhr
Fr:  7.30-11 Uhr

Zahnmännchens leckere Zimtplätzchen
400 g Mehl mit 275 g Butter, 200 g Isomaltulose, 2 EL Zimt und 1 Prise Salz gründlich vermengen. 3 Eigelb dazugeben und rasch zu 
einem geschmeidigen Teig kneten. Eine Rolle daraus formen, in Alufolie wickeln und mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank legen. 
Die Rolle auswickeln und in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden. Alternativ den Teig ausrollen und Sterne oder Figuren ausstechen.
Kekse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Die Oberseite mit etwas Sahne bestreichen. Im vorgeheizten Backofen auf 
mittlerer Schiene ca. 10 Minuten backen (200-225 °C).

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit, versüßen Sie sich diese doch mit zahnfreundlichen 
Plätzchen. Die Praxis bleibt vom 24.12.2017 bis zum 02.01.2019 geschlossen. Ihre Dr. Cornelia Obst

Mittelstraße 8 in Seifertshain (im Hof der Stahlfabrik)
Öffnungszeiten: Do. & Fr. 9 - 12 Uhr & 15 - 18 Uhr, Sa. 8 - 12 Uhr

NATURKRAFT
Laden

Regionale Produkte
Bio- & Naturprodukte
Geschenkideen
Weine & Co.
Selbstgemachtes
Workshops & Seminare

Achtung!Neueröffnung Bioladen
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Ihr Partner für:
	 Denkmalpflege
 Bauwerkssanierung
 Spezialsanierung
 Putz- und
 Fassadenarbeiten
 Maurer- und
 Betonarbeiten
 Vollwärmeschutz
 Außenanlagen
 Trockenbau
 Maschinenverleih
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DANKSAGUNG
Ich	danke	Herrn	Erhard	Göldner	für	sein		unermüdliches	Engagement	und	seinen	Einsatz	für	den	Bau	meiner	
allgemein-medizinischen	Praxis	in	Liebertwolkwitz.	Lieber	Herr	Göldner,	ohne	Ihr	Tun	und	Ihre	Baukenntnisse	
hätte	der	Bau	in	diesem	Zeitraum	nicht	entstehen	können.	Sie	haben	das	Unmögliche	möglich	gemacht.	
Deshalb	möchte	ich	zusammen	mit	meiner	Familie	Ihnen	und	Ihrer	Ehefrau	von	Herzen	Dank	sagen.	

Ihre	Hausärztin	Bozena	Lejkowski,	Thomas	Körner	und	Henry

                                                                                                                                                               

2018

Was für ein ereignissreiches Jahr.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Weihnachten steht vor der Tür.

Zeit DANKE zu sagen! 

Ich möchte mich daher ganz herzlich bei meiner großen und kleinen Kundschaft für

das entgegengebrachte Vertrauen bedanken! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Festtage einen guten Start ins neue

Jahr!

Vom 4. bis 20.Januar 2019 bin ich im Urlaub und telefonsich nicht zu erreichen, bitte

kontaktieren Sie mich unter info@friseur-michaela-timmler.de .

Ab Monatg, den 21.Januar 2019 bin ich wieder persönlich zu erreichen.

Ihre

Michaela Timmler

 info@friseur-michaela-timmler.de  0178/ 6656670 www.friseur-michaela-timmler.de
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Bauglaserei u. Bautischlerei
Falk Diehn-Schubert

Meisterbetrieb der Glaserinnung

Verglasung, Herstellung, Reparatur, Montage von Fenstern und Türen
Schloss- und Beschlagsarbeiten / Sicherheits- und Brandschutztüren

Wir beraten Sie auch gern zum Thema Einbruchschutz  
für Ihre Fenster und Türen.

Ho, ho, ho
Merry Christmas

Threnaer Str. 15
04277 Leipzig

Tel./Fax: 0341 / 3 01 40 11
Funk: 0170 / 3 40 71 06
E-Mail: bauglaserei.diehn-schubert@t-online.de

Meiner werten Kundschaft wünschen ich und mein Team 
 gesegnete Weihnachten und  

ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2019.
Gleichzeitig ein großes DANKE  

für die Treue und das entgegengebrachte Vertrauen

Vermiete	ab	Januar	2019

komfortablen Wohn-Bungalow 

mit	einer	Fläche	von	133	m²;
Wintergarten	mit	Kamin;	

Sauna;	
2	Terrassen	(eine	mit	Außenkamin);
Gartenhaus;	Carport;	Nebengelass;	

große Gartenfläche.
Energieausweis vorhanden.

Interessenten melden sich bitte unter 
wohnenimgruenen5@gmail.com

 

5. 
ADVENTS
MESSE
Weihnachtliches 
Hof-Treiben

SA 15. 
Dezember 

13 - 19 h 

  Verkaufsausstellung 
      „handgemachte“ Vielfalt aus Dreiskau-Muckern und von Freunden

 

  Glanzpunkte:
     am Freitag ( Beginn ab 17 h) 
       18 h  Auftakt mit weihnachtlicher Bläser-Musik  

       20 h  Rock Konzert in der Tischlerei mit „dMb“ & Gästen
 
 

     am Sonnabend ( Beginn ab 13 h) 
       14 h  märchenhafte Lesung „Lisa und die Raben“ erzählt vom Autor 
                Rik Paul Ullrich, mit Musik von Silke von Durschefsky 
 

       18 h  Zum Schluss,  kleines Leucht-Feuer mit Musik 
 

 

www.anderkirche5.de  // Karsten & Andrea Hiller // 0173 6247234

FR  14. 
 

 Dezember 
 

17 - 23 h 
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Ein gemütliches Zuhause,  
ein Gläschen Wein, 
ein guter Braten-bei Kerzenschein. 
Im Überfluss Zufriedenheit  
Und eine schöne Weihnachtszeit 
 
 
 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2019 
wünschen wir all unseren lieben Kunden von Herzen! 
 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und ihre Treue und 
hoffen auf ein fröhliches Wiedersehen, im kommenden Jahr, 
im Salon Kopfarbeit. 
 
Zusätzlich haben wir für sie 
geöffnet:     
 
Samstag  15.12.2018 von 8-17 Uhr 
Samstag  22.12.2018 von 8-17 Uhr 
 
Im neuen Jahr sind wir ab dem      
4. Januar wieder für Sie da! 
 
Euer Team vom Salon 
 
 
 
 
Hauptstrasse 33                                              
Großpösna 
034297/989922     
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Liebe Leserinnen und Leser,

vor 95 Jahren gründete Urgroßvater Max Fischer unser Unternehmen mit der ersten Druckpresse in 
seinem Wohnzimmer. Heute sind wir sehr froh, sowohl für den regionalen Mittelstand als auch für 
internationale Großunternehmen im Gewerbegebiet Störmthal zu produzieren. 

Große Freude kam bei uns ebenfalls auf, als wir die Wettkämpfe der von uns gesponserten Slalom- 
Kanuten Jan Benzien und Franz Anton verfolgten. Bei den Europa-Meisterschaften holten sie die 
Gold-Medaille im Teamwettbewerb. Franz Anton krönte darüber hinaus seine Saison mit dem Welt-
meistertitel in Rio de Janeiro. Die Athleten schätzen im Sport und an uns als Druckpartner Präzision 
und Geschwindigkeit gleichermaßen.

Zur Frage, ob gedruckte Werbung ein Auslaufmodell ist, haben wir im November in der Industrie- und 
Handelskammer zu Leipzig einen Workshop geleitet. Die rege Diskussion zeigte, dass es Befürworter 
der neuen Medien ebenso gibt wie Verfechter von klassischen Drucksachen. 

Egal wie Sie sich entscheiden, unter dem Motto Print + Digital = Optimal unterstützen wir Sie in 
beiden Welten. Wir bedanken uns herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr. 
Nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie den Advent. Frohe Weihnachtstage und einen guten Jahres-
wechsel wünschen

Steffen und Thomas Fischer sowie das Team von FISCHER druck&medien

Sestewitzer Straße 18 | 04463 Großpösna 
Telefon: 034297 49600 | Fax: 034297 43514
E-Mail: info@fischerdruckmedien.de

www.fischerdruckmedien.de
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Kleine Familie aus Großpösna sucht Grundstück zum Bauen!

Sie	haben	ein	Baugrundstück	zum	Verkauf?
Sie	wollen	Ihr	Baugrundstück	halbieren	und	möchten	eine	kleine	Familie	als	Nachbarn?

Rufen Sie uns an, wir würden uns sehr freuen und sind Sofortbezahler.
 

Oder	Sie	kennen	in	Ihrer	Nähe	einen	Nachbarn,	der	Bauland	zu	Verfügung	stellt.
Rufen Sie uns bitte an. Wir freuen uns über jedes Angebot.

Kontakt:	0178-3576713	oder	0152-24183329

 Gf. Stephan Kunath
          Funk: 0157-72 52 16 73
  dlz-kunath@web.de
     Wiesenweg 2 - 04319 Leipzig

   Fällarbeiten, Rodungen und
     Rückschnitt von Bäumen

Wir m
achen das!

...b
esse

r a
ls a

ndere

Ab Oktober Beginn der Baumfällsaison
(gilt vom 01.10.2018 - 28.02.2019)

   Seilunterstützte Baumfällung
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Sie finden uns in der Fuchshainer Str. 6 in 04463 Großpösna. 
Telefonisch erreichen Sie uns unter der 034297/98 98 88.

Mehr Infos auch unter www.heilpraktiker-grunwald-hennig.de

Meridian- und Ohrakupunktur
Linderung bei Akutfällen und energetischer Ausgleich bei chronischen Symptomen wie z.B. 

Migräne, Rückenschmerzen, Suchtentwöhnung, Schmerzsyndrom nach Erkrankung an Gürtelrose

Bioresonanzverfahren
Diagnostik und Therapie z.B. bei allergischer Disposition, Hauterkrankungen, Nahrungsunverträglichkeit, 

Diagnostik und Therapie nach Erkrankung an Borreliose

Mikromilieu-Behandlung
nach dem Prinzip von Prof. Enderlein z.B. nach längerer Einnahme von Antibiotikum oder bei 

chronischer Sinusitis / Bronchitis, Ausleitung nach Borreliose

Injektionen & Quaddelung
mit Präparaten von Sanum-Kehlbeck zur Schmerzreduzierung und Entzündungshemmung

Homöopathie
bei Akutbeschwerden und prozessorientierte Begleitung von chronischen Erkrankungen

EiMSIG - Alarmanlagentechnik
Hausdisplay oder Smarthome mit App-Steuerung

EiMSIG-Partner 
Tilo Fischer
August-Bebel-Siedlung 29
04288 Leipzig/Holzhausen
Funk: 0176-49 58 23 43
Mail: t.fischer-service@gmx.net

z. Zeit bis 20% Kfw-Förderung

Ausstellung
Stötteritzer Landstraße 60
04288  Leipzig/Holzhausen
Öffnungszeiten November 
10.11. und 17.11., 9:30 - 13:00 Uhr
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immobilien

www. anja-krueger-immobilien.de
Tel: 034293 - 48 40 52

* aktuelle Verkäufe 2018

Magdeborner Str. 4 a
04463 Großpösna

sonnendecker-leipzig@t-online.de
Tel.: 034297 / 98 73 10

Bäder
aus einer Hand

Wir realisieren



63 Anzeigen

TransporT, recycling, beTon- & naTursTein gbr

Axel Fischer Transporte
siedlerstraße 6 · 04683 Fuchshain

Annahme von Schrott, Bunt-
metall, Papier und Pappe

Altreifenannahme
gegen eine geringe gebühr

Flüssiggas in Flaschen
(7 bis 33 kg)

Kleintransporte 
ab 0,5 m³ jeglicher art

anlieferung von pferdemist, 
Muttererde, rindenmulch, Kies, sand, 

baustoffen und vielem mehr

Containerdienst
5 m³  bis 38 m³ container

Wo ???
in 04683 Fuchshain, am Kuhstall 21
Tel. 034297 988937, Funk 0178 8800278

Wann ???
Montag - Freitag  9.00 - 18.00 uhr

sonnabend  9.00 - 13.00 uhr

Neu
Fensterbänke, Sohlbänke, Treppen, 
Küchenplatten, Fliesen, Terassen-

belag u.v.m. aus Naturstein 
oder Betonwerkstein

großpösnaer str. 5 · 04683 Fuchshain
Tel. 034297 42413 oder 43312

Öffnungszeiten tgl. 7.00 - 16.00 uhr
oder nach Terminvereinbarung

Änderungsschneiderei
Textilpflege

Inh. Romy Geißler

Textilreinigung
(freitags 4 bringen, 3 bezahlen)

Hermes Paketservice
Wäscheservice, Lederreinigung

Schuhreparaturen, Teppichreinigung
Schreibservice, Kopieren & Faxen

Teichmannstr. 16
04288 Leipzig-Liebertwolkwitz
Tel.: 034297 - 4 18 60

Mobil: 0163 - 4 84 12 65

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag

8:30 - 13:00 sowie 14:30 - 18:00 Uhr
samstags nach Vereinbarung

Fachbetrieb für Karosserie
Mechanik und Lack

Joachim Pickert

All unseren Kunden,
Geschäftspartnern

und Freunden
eine schöne Adventszeit,
erholsame und friedliche 

Weihnachten
und alles Gute

für das neue Jahr
wünscht Ihnen Ihr

Dorfstraße 34
04463 Großpösna, OT Störmthal

Tel.: 034297 / 4 20 85
email: karosserie-pickert@web.de
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ir 
wünschen allen  

besinnliche 
Feiertage und einen 

guten Rutsch ins 
neue Jahr 
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Vor uns liegen kurze Tage mit mehr dunklen als hellen  Stunden – eine gute  Brille 
ist jetzt unabdingbar. Damit Ihr Auge sich problemlos auf schnell  wechselnde 

Sichtverhältnisse einstellen kann, vermessen wir mit dem DNEye® Scanner 2 von 
Rodenstock hochpräzise und vollautomatisch Ihre  unterschiedliche Sehkraft bei 

Tag und bei Nacht. Mit diesen Messwerten  fertigen wir  modernste Autofahrbrillen 
für jede Sehsituation. So kommen Sie mit wachem Blick durch den Straßenverkehr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne!

FAHRSICHERHEIT GARANTIERT

Bahnhofstr. 16 . 04683 Naunhof . Tel. 03 42 93 - 30 900
Delitzscher Landstr. 71 . 04158 Leipzig . Tel. 03 41 - 52 11 940
Pösna Park . 04463 Großpösna . Tel. 03 42 97 - 12 450
www.augenoptik-findeisen.de
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Leistung & Service

Meisterbetrieb des Elektrohandwerks

- Elektroinstallation
- Kommunikations- und Sicherheitstechnik
- Beratung, Planung, Kundendienst

04463 Großpösna, Hauptstr. 37
Telefon: 034297 / 4 99 27
Fax:  034297 / 1 62 58
Funk:  0177 / 4 99 27 01
@ : Schumanneab@t-online.de

Der soliden Handwerksarbeit und Zuverlässigkeit verpflichtet.

uwe schumann

 
 

Unsere TOP‐Leistungen im Überblick… 

www.lohnsteuerhilfe.net 
Beratungsstelle:  

AWO-Seniorenbegegnungsstätte 
Hauptstraße 19, 04463 Großpösna 

mittwochs von 16:00 - 18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Tel.: 0177-5674775  Fax:  034206-779388 
E-Mail: wschmalfuss@lohnsteuerhilfe.net 

, 

Steuern sparen!
 

Wir beraten Sie im Rahmen einer 
Mitgliedschaft bei Ihrer 

 

Einkommensteuererklärung
 

wenn Sie Einkünfte ausschließlich aus 
nichtselbständiger Tätigkeit haben und 

Ihre Nebeneinnahmen aus 
Überschusseinkünften (z.B. Vermietung) 

die Einnahmegrenze von 9.000 EUR 
bzw. 18.000 EUR nicht übersteigen 

Steuern sparen!
Wir beraten Sie im Rahmen einer 

Mitgliedschaft bei Ihrer

Einkommensteuererklärung
wenn Sie Einkünfte ausschließlich  

aus nichtselbständiger Tätigkeit haben 
und Ihre Nebeneinnahmen aus

Überschusseinkünften (z.B. Vermietung) 
die Einnahmegrenze von 13.000 EUR 
bzw. 26.000 EUR nicht übersteigen.

Dachdeckermeister 
Kuhrmann & Brosig GbR

 Komplette Dachsanierung 
 Sturmschäden 
 Abdichtungen 

 Photovoltaik
 Holzbau / Dachstühle 
 Gerüstbau

Hauptstr. 6, 04463 Großpösna 
Tel.: 034297 / 1 22 68, Fax: 034297 / 1 65 24, Funk: 0173 / 5 60 81 50
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Fuhrunternehmen - Containerdienst 
Reinhard Braun + Söhne

Tel.: 034297 - 4 35 51 Fax: 1 48 64 Funktelefon: 0172 - 3 42 26 42
Siedlerstraße 15, 04683 Fuchshain

Wir möchten uns
für das in den letzten Jahren

entgegengebrachte Vertrauen bedanken
und wünschen

unserer Kundschaft und
unseren Geschäftspartnern

frohe Festtage sowie ein
friedliches und erfolgreiches

neues Jahr.



*Die Kosten werden zum größten Teil von der P� egekasse übernommen, sofern ein P� egegrad ab Stufe 2 vorliegt.

Sanus P� egedienst ltd. / Seniorentagesp� ege
Muldentalstr. 85  04288 Leipzig-Liebertwolkwitz

 034297 / 987 336

  Grundp� ege (Körperp� ege, Lagern, Betten etc.)
  Behandlungsp� ege (Verbände, Spritzen, Infusionen etc.)
  Urlaubs- und Verhinderungsp� ege
  Hauswirtschaft, Hauskrankenp� ege
  Essenversorgung, Beratungsleistungen u.v.m.
  Vermittlung von Physio-, Ergotherapie und Friseur etc.

Häusliche Senioren - 
und Krankenpfl ege

 Seniorendom� il
„Markkleeberger See”

  komfortable, vollstationäre P� egeeinrichtung
  33 Plätze in modernen Einzel- & Doppelzimmern
  Verhinderungsp� ege und Kurzzeitp� ege, alle 
P� egekassen

Seniorendomizil „Markkleeberger See“
Arndtstr. 2 (Trigaleria)  04416 Markkleeberg-Ost

 0341 / 33 79 580
www.sanus-p� ege.de

Geben Sie Ihre Pfl ege in unsere Hand!

  Mo. bis Fr. von 8.00 bis 16.00 Uhr geö � net
  15 Besucherplätze
  Abholung durch unseren Fahrdienst
  komplette Tagesverp� egung (Frühstück, Mittag essen, Ka� eetrinken) 
  Rehabilitativ-therapeutische Leistungen wie z.B. Beschä ftigungs -
therapie, Gedä chtnistraining, Seniorengymnastik u.v.m.

 Beratung und Anmeldung unter  01577 / 1 62 57 93

 Vermittlung von Physio-, Ergotherapie und Friseur etc.

 Mo. bis Fr. von 8.00 bis 16.00 Uhr geö � net
 15 Besucherplätze
 Abholung durch unseren Fahrdienst
 komplette Tagesverp� egung (Frühstück, Mittag essen, Ka� eetrinken) komplette Tagesverp� egung (Frühstück, Mittag essen, Ka� eetrinken) 
 Rehabilitativ-therapeutische Leistungen wie z.B. Beschä ftigungs -

therapie, Gedä chtnistraining, Seniorengymnastik u.v.m.

*Die Kosten werde ß Teil von der P�e





Seniorentagespfl ege  
und -tagesbetreuung*
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Unsere Wünsche für Sie 

•  Immobilienmanagement  
 

    -  Verkauf von Immobilien jeglicher Art 
    -  Verkauf von Baugrundstücken 
    -  Wohnungsvermietung  
 

•  Service rund um den Hausbau        

    - Erledigung aller Behördengänge  
       sowie Beantragung der Medienan-   
       schlüsse 
 

•  Hausmeisterdienste aller Art  
 

      -   Rasen mähen 
    -  Grundstückspflege 
 

•  Hausberäumung und Entrümpelung  
 

    -  komplette Beräumung von Haus und 
       Grundstück 
 

•  Winterdienst  
 
 

Unser Service für Sie 
 

Großpösna:   Grundstück  ca. 480  m²  
direkt in Großpösna zu verkaufen 
KP 70.000 € zzgl. 6 % Käufer-MC 
 

Immobilienangebote 

Großpösna:    Eigentumswohnung Nr. III  
mit 66 m² (2 Zi) / Balkon / Keller / Carport 
(für PKW) zu verkaufen   
vermietet - Kapitalanleger geeignet (5,1 %) 
KP 105.000,00 € zzgl. 3,5 % Käufer-MC 

Großpösna:    Eigentumswohnung Nr. I   
mit 42 m² (1,5 Zi) / EBK / Balkon / Keller / 
Abstellplatz (für PKW) zu verkaufen  
vermietet - Kapitalanleger geeignet (5,1 %) 
KP 80.000,00 € zzgl. 3,5 % Käufer-MC 
 

Großpösna:     Eigentumswohnung Nr. II  
mit 66 m² (2 Zi) / Laminat / Balkon / Keller / 
Carport (für PKW) / zu verkaufen  
vermietet - Kapitalanleger geeignet (5,1 %) 
KP 105.000,00 € zzgl. 3,5 % Käufer-MC 
 

Das Jahr neigt sich seinem Ende zu. Ich möchte die Gelegenheit nutzen,  
mich bei meiner verehrten Kundschaft und meinen Geschäftspartnern  

für das entgegengebrachte Vertrauen  
und die gute Zusammenarbeit zu bedanken. 

 

Ich wünsche meinen Kunden, Geschäftspartnern und allen Bürgerinnen  
und Bürgern von Großpösna eine besinnliche Vorweihnachtszeit, 

erholsame Festtage im Kreise der Familie sowie 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. 

 
                                              Ihre Immobilienfachberaterin  Cornelia Staacke 

 

 

 

Cornelia Staacke 
Immobilienfachberaterin seit 1998 
  

 

  

 

Immobilien - Consult Staacke  
 
 

Beratungs- und Vertriebsunternehmen 
Immobilienmanagement 

 

Amselweg 16 
04463 Großpösna 

 

Telefon: 034297 / 13766 
Telefax: 034297 / 13767 

Funk: 0178 / 8566520 
E-Mail: c-staacke@t-online.de 
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Wir beraten Sie gern:

EIN SÄGENREICHES 
WEIHNACHTSFEST.

Starke Leistung: STIHL Motorsägen.

•praktischeHelferzumBrennholzsägenundfür
dieGrundstückspflege

•kompakt,starkundvibrationsarm
•mitpraktischenDetailsfürmehrArbeitskomfort

Dechwitzer Straße 6
04463 Großpösna
Gewerbegebiet Störmthal
Telefon (034297) 4 26 73
Fax (034297) 8 65 46

email: info@keyselt-motorgeraete.de
homepage: www.keyselt-motogeraete.de

Bernd Keyselt  Motorgeräte

Wir haben
Blaufichten

(direkt vom Feld)
und

Nordmanntannen
in	versch.	Größen

im Angebot.

Weihnachtsbaumverkaufan den Wochenendendes 2. und 3. Advents

Eberhard Drehmel
Mittelstraße 35, Seifertshain

Tel.: 034297 / 4 05 27

Samstag und Sonntag 
9:00 - 16:00 Uhr

Internet: www.partyservice-uhlmann.de  

Fröbelstraße	58a,	04463	Großpösna Tel	034297/42007,	Fax	034297/12603

E-Mail: info@partyservice-uhlmann.de

Weihnachten feiern ohne Stress!
ACHTUNG 

Wir garen Ihren Weihnachtsbraten pünktlich zum Fest – Sie kümmern sich um Ihre Lieben.
Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.
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An der Kirche 32
04463 Großpösna
OT Dreiskau-Muckern

Dachdeckerei
Stephan Kind

An der Kirche 32
04463 Großpösna
OT Dreiskau-Muckern

 Dachneueindeckung
 Dachsanierung
 Sturmschäden
 Gerüstarbeiten
 Dachklempnerarbeiten
 Zimmereiarbeiten

Mobil: 0173-5623243
Tel./Fax: 034206-72152

Fliesen- und Bodenleger

Hans-Jürgen Zinke

Tel.: 034297 / 15 63 39
mobil: 0173 / 77 62 702
email: hansz@t-online.de

Heinrich-Pfeiffer-Weg 8
04463 Großpösna

Herbert Moll - Staatl. geprüfter Techniker
Damaschkestr. 10, 04463 Großpösna



0171 - 3 49 32 32

Notöffnungen bei Tag und Nacht
Schlüssel - Schlösser - Schließanlagen 

Pokale - Schuhreparaturen

Maurer-, Putz- &
Pflasterarbeiten,

Arbeiten am Haus,
Baumschnitt & Fällung

Karl-Heinz Schwabe

Funk: 0151 / 18 45 34 31
Tel.: 034206 / 7 85 09

Transport- & Umzugsspedition 
Gotzmann

Tel.: (034297) 899 133
Fax: (034297) 477 83
Funk: 0172-23 43 140
Göhrener Straße 2
04463 Großpösna
Gewerbegebiet Störmthal

www.umzuege-gotzmann.de

Susan Kreyßig
Geschäftsführerin

•	Umzüge
•	Montageservice

•	Lagerservice
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Internet: www.partyservice-uhlmann.de  

Fröbelstraße	58a,	04463	Großpösna Tel	034297/42007,	Fax	034297/12603

E-Mail: info@partyservice-uhlmann.de

Essen auf Rädern – Preiswert und nah
* * * täglich frisch zubereitete Speisen * * *

* * * leckere schmackhafte Hausmannskost frei Haus * * *
* * * wöchentlicher	Speiseplan	und	täglich	3	Wahlessen	* * *

* * * 11.00	Uhr	noch	in	Topf	und	Pfanne	bis	13.00	Uhr	bei	Ihnen	auf	dem	Teller!	* * *

04463 Großpösna
Hasenweg 28 

Tel. 034297 / 4 05 45

Öffnungszeiten:

Nach Vereinbarung hole 
ich Sie von zu Hause ab und 

bringen Sie auch wieder zurück.

Mo - Di geschlossen
Mi - Do 09.00 - 19.00 Uhr 
Fr 10.00 - 20.00 Uhr

Friseursalon Heimann Molli’s FerienwohnungMolli’s FerienwohnungMolli’s FerienwohnungMolli’s FerienwohnungMolli’s Ferienwohnung

www.mollis-ferienwohnung.de
1 Schlaf-, 1 Wohn-, 1 Esszimmer, Bad, Küche, über-

dachte Terrasse, Liegefläche, Grillecke

für 2 Personen ab 50 EUR / Nacht,
- Preis gestaffelt nach Aufenthaltsdauer -

Ute Moll
Tel. 034293 - 473 991; Mobil 0157 - 84 53 93 32

E-Mail: ute.moll@gmx.de

Damaschkestr. 10, 04463 Großpösna
für 2 Personen, maximal 4 Personen
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Taxi, Mietwagenservice
und Kleintransporte

24-h-Service

Unsere Leistungen für Sie:

Kranken- u. Kurfahrten (alle Kassen)
Flughafentransfer/Reisebuszubringer
Fahrten zu Feierlichkeiten
Kleinbus bis 8 Personen
Rollstuhlplatz

Kerstin Wönicker
Am Anger 11

04463 Großpösna
OT Dreiskau-Muckern
Tel.: 034206 / 5 43 19
Fax: 034206 / 7 58 02

Tel.: 034297.48154
Mobil: 0177-2163215            
Fax: 034297.47556

· Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten
· Fußbodenarbeiten Textil, PVC, Design, Parkett und 

Laminat
· Fassadenbeschichtungen und Wärmedämmung
· Trockenbau- und Fliesenarbeiten

Internet: www.hanewald-gmbh.de      
E-mail: hanewald-gmbh@gmx.de
Geschäftsführer: Falk Hanewald

Ihre Maler 

aus Großpösna
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  und am Pösna-Park
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Für das mir entgegengebrachte Vertrauen in  
den letzten Jahren möchte ich mich hiermit 
recht herzlich bei allen Patienten bedanken  

und würde mich freuen, auch in den nächsten 
Jahren ein guter Ansprechpartner für Ihre  

Zahngesundheit zu sein.

Das gesamte Team der Praxis Dr. S. Kröger  
wünscht Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage  

und alles Gute für das neue Jahr.

Ihre Zahnärztin  
Dr. Sandra Kröger  
und das Praxisteam

034297 / 4 88 08
0177 / 40 11 480

Dachdeckermeister
H o f f m a n n

Im Winter
  8 % Skonto

04463 Großpösna, Grenzweg 24 

Dächer/Schornsteine
Klempner-/Zimmermannarbeiten

Ich wünsche Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!
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Goldschmiede

Ich wünsche Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit.

Ihre Kerstin Busch

Kerstin Busch

Grimmaische Straße 28
04463 Großpösna
Telefon 034297 42061

Öffnungszeiten:
Mo  14 - 18 Uhr
Di  09 - 18 Uhr
Mi  geschlossen
Do 09 - 18 Uhr
Fr  09 -  15 Uhr
und nach Vereinbarung

Goldschmiedearbeiten 
Aufkauf von Edelmetallen
Ohrlochstechen

Geschenkidee 2
Fotogravuren

Geschenkidee 1 

kleine Feingoldbarren

Erweiterte 
Öffnungszeiten:
Sa 15.12.18 9 - 13 Uhr
Fr 21.12.18 9 - 18 Uhr
Sa 22.12.18 9 - 13 Uhr
Mo 24.12.18 9 - 12 Uhr

Dachdeckerei Schönberger
und 

„Wunderbares Leben“ - 
Gesundheitshilfe durch Handauflegen

Wir wünschen eine lichtvolle und 
entspannte Vorweihnachtszeit, ein 

schönes und geruhsames Weihnachts-
fest und für das neue Jahr Freude, 

Gesundheit, Kraft und Erfolg. 

René und Anett Schönberger
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64

Wir bedanken uns für das entgegenbrachte Vertrauen 
und wünschen unseren Patienten ein fröhliches Weihnachtsfest

 sowie ein glückliches und gesundes neues Jahr 2019. 

Ihr Team der Zahnarztpraxis Bellmont

VOMWEIHNACHTSMANN

EMPFOHLEN!
Massage-Gutscheine schon für 15,00 €.
Massage + Moor für 20,00 €.
Fußreflexzonenmassage für 20,00 €.
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Bestattungshaus  Franzkowiak
Fachgeprüfter Bestatter  Bestattungsvorsorge

tag und nacht  (03 42 97) 1 38 11
www.bestattungshaus-franzkowiak.de

Liebertwolkwitz, Muldentalstr. 45, 04288 Leipzig

 Abholung vom Sterbeort, bundesweite Überführung
 Auf Wunsch Aufbahrung zu Hause
 Erledigung aller Formalitäten
 Beantragung der Alters- und Witwenrente / Kontenklärung
 Bestattung auf allen Friedhöfen, Friedhofs- und Grabauswahl
 Erd-, Feuer-, See- und Baumbestattung, anonyme Bestattung
 Bestattung aller Konfessionen und Weltanschauungen
 Organisation, Gestaltung und Leitung der Trauerfeier
 Organisation von Todesanzeigen, Trauerkarten, Blumenschmuck
	 Vermittlung	von	Grabsteinen	und	Grabpflege
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Suche altes Motorrad zum Aufbauen

40er, 50er oder 60er Jahre, kann auch kaputt oder 
zerlegt sein

Tel.: 0174-977 60 49
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Impressum
Die nächste Ausgabe erscheint am 01.02.2019
Redaktionsschluss ist jeweils der 15. des Vormonats (außer bei Todesanzeigen - bitte sofort anrufen) 

Gemeindeverwaltung	Großpösna,	Im	Rittergut	1,	Tel.:	(034297)	186891,	Fax:	:	(034297)186890
Herausgeber:	Gemeindeverwaltung	Großpösna,	Tel.:	(034297)	718-0,	Fax:	:	(034297)718-10
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeisterin Frau Dr. Gabriela Lantzsch
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Gemeindeverwaltung bzw. Verfasser der Texte
Verantwortlich für Anzeigen und Inserate: Martin Reiprich, Altenburger Str. 13, 04275 Leipzig, Tel.: 0341/35002570, 
mehr Infos » www.designplanung.com
Verantwortlich	für	den	Druck:	FISCHER	druck&medien,	Sestewitzer	Str.	18,	04463	Großpösna,	Tel.:	034297/49600,	
mehr	Infos	»	www.fischerdruckmedien.de

Die „rundschau“ erscheint monatlich und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt.
Die „rundschau“ ist auch unter www.grosspoesna.de/grosspoesna/buergerservice/amtsblatt-rundschau einsehbar.
Alle Anzeigen-Daten und Anzeigen-Bestellungen bitte an rundschau@designplanung.com schicken. 

Öffungszeiten	 Di	 9:00	-	12:00	und	13:00	-	18:00	Uhr	 Do	 9:00	-	12:00	und	13:00	-	16:00	Uhr
der	Gemeindeverwaltung:	 Mi	 13:00	-	15:00	Uhr		 Fr	 9:00	-	12:00	Uhr

Wenn die Kraft schwindet, ist der Tod eine Erlösung

Adelheid Beyer
22.07.1927 10.06.2018

In stiller Trauer
Ute und Dieter

Anke
Alexander, Katharina und Kassandra

Werbung und Webseiten 
Seit diesem Jahr gestalte ich, Martin Reiprich aus Großpösna, 
diese rundschau. Darüber hinaus konzipiere und gestalte ich 
Geschäftsdrucksachen (Logos, Briefbogen, Visitenkarten...), 
Werbung (Anzeigen, Flyer...) und Webseiten 
(inkl. CMS und Mobil). Gern berate ich Sie zu 
Möglichkeiten Ihrer Werbung. Rufen Sie mich 
an unter 0341/35 00 25 70 oder mailen mir unter 
rundschau@designplanung.com. Mehr Infos 
erhalten Sie auf www.designplanung.com

Heinz Günther
zuteil wurde.

Dank für die große Anteilnahme, für geschriebene und gesprochene Worte 
des Trostes, für Blumen und Geldzuwendungen, sowie Dank all denen, die 
ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. Ein Dankeschön dem Team 

des Bestattungshauses Hänsel und unseren Nachbarn. 

Mit stillem Gruß Brigitte, Kinder, Enkel und Urenkel
Großpösna, Mai 2018

Danksagung
Es ist uns in unserer Trauer ein großer Trost erfahren zu 

haben, wie viel Anerkennung und Wertschätzung meinem 
lieben Mann, Vater, Opa, Uropa, Bruder und Onkel

Tel.: 034297.48154
Mobil: 0177-2163215            
Fax: 034297.47556

· Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten
· Fußbodenarbeiten Textil, PVC, Design, Parkett und 

Laminat
· Fassadenbeschichtungen und Wärmedämmung
· Trockenbau- und Fliesenarbeiten

Internet: www.hanewald-gmbh.de      
E-mail: hanewald-gmbh@gmx.de
Geschäftsführer: Falk Hanewald
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Hausbesuchsbereitschaftsdienst Dezember 2018
außerhalb der Sprechstunde bis 19:00 Uhr für Liebertwolkwitz und Großpösna

Mo	03.12.	 Dipl.	-	Med.	Freitag	Tel.	034297-41067
Di	 04.12.	 Frau	Lejkowski	Tel.	034297-87111
Mi 05.12. Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117
Do	 06.12.	 Frau	Böthel	Tel.	034297-42036
Fr 07.12. Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117

Mo	10.12.	 Dipl.	-	Med.	Freitag	Tel.	034297-41067
Di	 11.12.	 Frau	Nestler	Tel.	034297-43699
Mi 12.12. Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117
Do	 13.12.	 Praxis	T.	Boxberger	Tel.	034297-6850
Fr 14.12. Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117

Mo	17.12.	 Dr.	med.	Mayer	Tel.	034297	-	40419
Di	 18.12.	 Frau	Lejkowski	Tel.	034297-87111
Mi	 19.12.	 Kassenärztlicher	Bereitschaftsdienst	Tel.	116	117
Do	 20.12.	 Frau	Böthel	Tel.	034297-42036
Fr 21.12. Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 1173

Mo 24.12. Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117
Di 25.12. FEIERTAG - Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117
Mi 26.12. FEIERTAG - Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117
Do	 27.12.	 Praxis	T.	Boxberger	Tel.	034297-6850
Fr 28.12. Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117

Mo 31.12. Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117
Di 01.01. FEIERTAG - Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117
Mi 02.01. Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117
Do	 03.01.	 Frau	Böthel	Tel.	034297-42036
Fr 04.01. Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117

Praxen bleiben geschlossen
Dr. med. Mayer 10.12.2018 – 14.12.2018
Frau	Böthel		 21.12.2018	–	31.12.2018
Dipl. – Med. Freitag 24.12.2018 – 31.12.2018
Frau	Nestler		 24.12.2018	–	02.01.2019
Frau	Lejkowski	 24.12.2018	–	02.01.2019
 
Zahnärztliche Bereitschaft:
täglich	von	19-22	Uhr,	samstags,	sonntags	und	feiertags	zusätzlich	von	9-11	Uhr,	zu	erfragen	unter	der	
Telefonnummer: 116 117 oder unter www.zahnaerzte-in-sachsen-de./app/presse/notfalldienste/ndk/
Leipzig/Leipzig-Süd/list

Wichtige Rufnummern

Polizeirevier Borna
Grimmaer Straße 1a
04552 Borna
Tel.: 03433 244-0
Fax: 03433 244-106

In	dringenden	Notfällen	
Rettungsleitstelle Tel. 112

Auskunft Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst 
Tel. 116 117

Kinderärztlicher Bereit-
schaftsdienst: 116 117

Die Bereitschaftsdienste 
für	Januar	2019	lagen	bis	
zum Redaktionsschluss 
noch nicht vor. Sie wer-
den Anfang des Jahres 
in den Schaukästen 
aushängen und auf der 
Homepage von Groß-
pösna	unter	Notdienste	
nachzusehen sein.



 

 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   

   
 

  

 

 

  15:30 – 16:00 Uhr Veranstaltungseröffnung / Anstoß der Pyramide  
 an der Kinder- und Jugendwerkstatt „No Name“, 
Hauptstr.19, 04463 Großpösna 

 

  16:00 – 19:00 Uhr  Wichtelmarkt mit 24 Verkaufsständen / Plätzchen 
und Knüppelbrot backen sowie Besuch vom 
Nikolaus 
 Im Rittergut am Rathaus Großpösna 
 

Bücherflohmarkt mit unserer Bibliothek 
 

Informatives aus der Ortschronik  
 Hauptstr. 3 in Großpösna, rechts am Eingang zum 
Rittergut (Standesamt) 

 

16:00 – 16:10 Uhr 
Begrüßung der Wichtelmarkt-Gäste durch   
unsere Bürgermeisterin Frau Dr. Lantzsch 
 

 ab 16:15 Uhr - Weihnachtsmannsprechstunde  
 

16:30 – 16:45 Uhr   
Kleines winterliches Stelldichein / Chor Großpösna  
 

17:20 – 17:35 Uhr 
Kleines Konzert mit der Schalmeienkapelle „Grün-
Weiß“ 1950 Großpösna e.V. 

 

  18:00 – 18:30 Uhr - Lebendiger Adventskalender 
 

  19:00 – 21:00 Uhr Musikalischer Ausklang mit Play 84 und DJ Sven 
         

     

 

Wichtelmarkt-Catering 
 

Fußballverein 1990 Großpösna e.V. 
Freiwillige Feuerwehr Großpösna – KuHstall e.V.   

„No Name“ Großpösna e.V. – Störmthaler See Hechte e.V.  
… und die Weihnachtsbäckerei mit dem Pösnaer Faschings Verein e.V. 

 

 

 

   

 

 

 


